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VORWORT 

Als Sozialethiker gehört Arthur F. Utz, der im April dieses Jahres (1998) sein 
neunzigstes Lebensjahr vollendet hat, nicht zu den schwankenden Gestalten seines 
Faches, die mangelnde ethische Orientierungskompetenz durch prophetische Gesti­
kulation und öffentliches Aufsehen zu kompensieren versuchen. Flüchtige und mo­
debewußte Leser seien gewarnt, sein Werk bietet kein kurzweiliges Lesevergnü­
gen. Die hier vorliegende Sammlung seiner Aufsätze der letzten fünfzehn Jahre 
(aus den vorangegangenen Dezennien liegen zwei entsprechende Sammlungen vor) 
bezeugt das unermüdlich kompetente Schaffen eines Gelehrten, der nicht nur al­
tersmäßig als „Nestor" seines Faches gelten kann. Die Internationale Stiftung 
Humanuni macht ihrem langjährigen verdienten Präsidenten Utz diesen Band zum 
Geburtstagsgeschenk. 

Schon die sprachpflegende Rücksicht auf das begriffliche Schwergewicht der Tra­
dition bewahrte Utz vor philosophisch-theologischer Verwirrung, in der auch 
sozialethische Diskurse heute oft enden. Auf dem Felde der Ideologien herrschte in 
dem Jahrhundert, das Utz erlebt und überlebt hat, ein ständiges Kommen und 
Gehen. Die Gnade der frühen Geburt gab ihm die Chance, gerade aus Erfahrung 
mit den Verrücktheiten des „Zeitgeistes" zur Distanz und Gelassenheit zu kom­
men. Man muß nur lange genug warten können, bis sich die gröbsten Irrtümer von 
alleine erledigen. Daß er ihnen nicht verfiel, sondern widerstand, verdankt er vor 
allem jenem festen Halt, den er im Ordnungsdenken des Thomas von Aquin fand. 
Für einen Naturrechtsdenker dieser Art konnten die totalitären Ideologien und 
Utopien keine Versuchung darstellen. Den schöpfungstheologisch begründeten, 
naturrechtlichen Universalismus des Aquinaten nicht fundamentalistisch oder ideo­
logisch mit moralischen Glaubensinhalten neu aufgeladen zu haben, zeichnet sein 
sozialethisches System aus, das mithin auch NichtChristen anspricht. 

Dem feierlichen Pathos der Moderne mit ihrer optimistischen Rede von Auto­
nomie, Aufklärung und Freiheitsgeschichte begegnete er mit einer realistischen, an 
der Erbsündenlehre orientierten Skepsis. Die Propheten des säkularen Fortschritts­
glaubens sind inzwischen kleinlaut und bescheiden geworden, ihnen gingen die ge-
schichts- und kulturübergreifenden Maßstäbe einer qualitativen Bewertung dessen, 
was sie „Fortschritt" nannten, verloren. Auch ist mit dem individualistischen 
Emanzipationsprogramm kaum noch ein Staat zu machen, der die sinnvolle Frei­
heit aller Bürger im Gemeinwohl ermöglicht. Die Zeiten scheinen also wieder reif 
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für die Renaissance des Naturrechts zu sein - wie seinerzeit nach dem Kriege, als 
Utz im allgemeinen Desaster wesentliche Orientierungen für die neue Ordnung der 
Bundesrepublik gab. Das Denken in Kategorien einer natürlichen, also vorgebil­
deten Ordnung, die man prinzipiell erkennen und nicht ungestraft übertreten kann, 
ist wieder erlaubt. Die Rückbesinnung auf das Menschengerechte, auf das selbst­
verständlich Notwendige setzt vor allem dann ein, wenn die menschliche Willkür 
wieder einmal zu Krisen und Katastrophen geführt hat. Die ökologische Krise und 
die sozialistische Katastrophe sind aktuelle Beispiele einer Menschenverachtung, 
die die Beachtung des natürlichen Menschenrechts wachruft. 

Utz stellt einige unbequeme Fragen an die „offene Gesellschaft". Wofür und für 
wen ist sie offen, ist sie grenzen- und bodenlos offen für ihren eigenen Untergang? 
Wohin soll die Entwicklung führen? Auf der Suche nach einer konsensfähigen 
Grundlage des Pluralismus stellt er freilich nicht nur Fragen, sondern formuliert 
Verbindlichkeiten. Allerdings erfüllt Utz in seiner scheinbaren Unzeitgemäßheit 
alle Voraussetzungen, um von Medien, die auf sensationelle Neuigkeiten abonniert 
sind, geschnitten zu werden und einem breiten Publikum unbekannt zu bleiben. 

Dennoch gelang es ihm, auf stille und unauffällige Weise eine öffentliche Wirkung 
zu entfalten. Diese liegt besonders in der Vermittlung anscheinend unversöhnbarer 
Gegensätze und in der Auflösung ideologischer Vereinseitigungen. Utz verbindet 
Wachsamkeit für neue Entwicklungen mit Grundsatztreue, hält Theologie und Phi­
losophie für vereinbar und vermittelt abstraktive Werterkenntnis mit konkret-empi­
rischen Sachverhalten. Sein und Sollen, Natur und Kultur, Individuum und Gesell­
schaft, Theorie und Praxis, Wissenschaft und Leben, Tradition und Fortschritt bil­
den für ihn keine Gegensätze, sondern werden als Ganzheit in den versöhnenden 
Blick genommen. 

Im Dialog mit Wissenschaft, Kultur und Politik macht sich bei Utz eine behutsame, 
fast demütige Annäherung an das Unverfügbare bemerkbar, eine Abneigung zu­
gleich gegen das bloß konstruierende, die Wirklichkeit überwältigende Denken. 
Hierin vor allem erweist sich der Nestor der katholischen Sozialethik als einer ihrer 
wesentlichen Erneuerer. Als Gelehrter und Erzieher, der sich nicht dem jeweils 
vordrängelnden Fortschritt zur Verfügung stellt, sondern Aufklärung gibt über die 
wahre Hierarchie der Werte. 

Für ihre freundliche Unterstützung bei der Herstellung dieses Bandes habe ich 
meinen Kollegen im Vorstand der Internationalen Stiftung Humanuni sowie den 
Mitarbeitern in der Theologischen Fakultät Trier, besonders meinem Assistenten 
Alexander Saberschinsky, zu danken. Mein besonderer Dank gilt Dr. Brigitta Grä­
fin von Galen, die das Personen- und Sachregister erstellt und als langjährige wis­
senschaftliche Assistentin von Utz an der Ausarbeitung der hier veröffentlichten 
Artikel mitgewirkt hat. 

Wolfgang Ockenfels 
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I. ETHIK 





Die menschliche Natur als Grundlage der Sittlichkeit 

1. Sittliches Handeln und Wahrheit 

Wenn ein Mensch wegen eines Fehltritts gerügt wird, dann nimmt er das noch ver­
hältnismäßig leicht hin. Wenn wir ihm aber sagen, er habe durch seinen Fehltritt 
dumm gehandelt, dann ist er meistens verärgert. Niemand möchte sich nämlich den 
Vorwurf gefallen lassen, er handle dumm. Aus welchem Grund aber können wir 
einen moralischen Fehltritt „dumm" nennen? Dumm heißt in diesem Zusammen­
hang unsachgemäß, dem eigentlichen Ziel menschlichen Handelns zuwider. Wer 
weiß, wohin er des Weges gehen muß, um sein Ziel zu erreichen, jedoch ausge­
rechnet einen Weg einschlägt, auf dem er nicht ans Ziel gelangt, handelt dumm, 
falsch, gegen die wahre Richtung, mithin der Wahrheit zuwider. 

Damit stehen wir vor der Frage, ob es einen Orientierungsmaßstab gibt, gemäß 
dem sich Wahrheit und Falschheit im Bereich des sittlichen Handelns unterschei­
den lassen. In der Tat gibt es einen solchen Maßstab: unsere eigene menschliche 
Natur, die wir alle besitzen und in der wir alle übereinstimmen. Sie ist der Wesens­
bestand unseres Daseins. Wir können uns ihr nicht entziehen. Allerdings ist sie 
nicht nur etwas Vorhandenes; vielmehr ist sie auf Entfaltung, das heißt Vervoll­
kommnung durch den einzelnen an ihr teilhabenden Menschen ausgerichtet und 
ihm damit aufgegeben. Wenn wir also etwas tun, was dieser Natur nicht entspricht, 
handeln wir dumm, falsch, gegen die Wahrheit. Vielleicht bekommen wir die Kon­
sequenzen unserer Dummheit nicht unmittelbar zu spüren. Auf lange Sicht aber 
rächt sich die Natur. Um ein simples Beispiel zu nennen: Jedermann weiß, daß un­
mäßiger Tabakkonsum der Gesundheit, deren Pflege unsere Natur von uns fordert, 
schadet. Und er schadet nicht nur dem Konsumenten, sondern auch seinen Mit­
menschen, die für ihn in der Solidargemeinschaft der Krankenversicherung oder 
Sozialfürsorge einstehen. 

2. Die praktische Vernunft als Organ unserer Natur 

Unsere praktische Vernunft spricht spontan den Befehl aus, naturgerecht zu 
handeln. Die Begründung dafür, daß unsere praktische Vernunft mit naturhafter 
Kraft diesen Imperativ formuliert, muß bei anderer Gelegenheit, wo es um die 
Erklärung der Beziehung der praktischen zur theoretischen Vernunft geht, behan­
delt werden. Was wir hier festhalten wollen, ist die Erkenntnis , daß wir im 
sittlichen Handeln unsere Natur nicht verleugnen dürfen, wenn wir sachgerecht, 
das heißt der Wahrheit entsprechend handeln wollen. 

Somit genügt es nicht, daß wir uns in ungebundener Freiheit entscheiden. Denn frei 
handelt auch - um bei unserem Beispiel zu bleiben - derjenige, der im Ubermaß 
Tabak konsumiert. Er handelt aber unsachlich, dem Sein des Menschen zuwider, 
zerstörerisch. Die sittliche Handlung wird, wie man sieht, wesentlich bestimmt 
durch das Objekt in seiner Beziehung zur menschlichen Natur. Diese Beziehung 
muß rational bewältigt werden. Darum verlangt Ethik rationales Handeln, das heißt 
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die verstandesmäßige Erfassung der in der menschlichen Natur vorhandenen 
Strebungen. Dies ist eine Auffassung der Sittlichkeit, die sich grundsätzlich von 
derjenigen Kants unterscheidet. Kant klammert die menschliche Natur in dem hier 
verstandenen Sinne aus der Sittlichkeit aus. Das Sittliche wird in seiner Ethik 
einzig durch die Freiheit bestimmt. Eine Handlung wird als sittlich gut bezeichnet, 
wenn sie das Gute als solches anstrebt, wie immer auch das Objekt inhaltlich 
aussehen mag. Dahinter verbirgt sich allerdings ein Gedanke, dem man seine 
Richtigkeit nicht abstreiten kann, den man aber im Sinne des hier vertretenen 
Ansatzes in anderer Weise formulieren muß. Wer nämlich mit gutem, das heißt 
schuldlosem Gewissen etwas als gut anstrebt, das sachlich an sich nicht zu 
rechtfertigen wäre - als Beispiel sei insoweit die widerrechtliche Aneignung 
fremden Eigentums genannt - handelt dennoch nicht sittlich schlecht. Es ist klar, 
daß der Mensch sich sachlich täuschen und meinen kann, das angestrebte fremde 
Gut sei sein Eigentum. Wenn er in diesem Sinn überzeugt ist, kann man ihn nicht 
rügen, wenn er schuldlos irrt. 

Die Tatsache, daß ein solchermaßen Irrender sittlich schuldfrei ist, kann indessen 
nicht als Argument dienen, es komme im sittlichen Bereich nicht auf den Sach­
verhalt, sondern allein auf den Gebrauch der Freiheit an sich an. Man kann mithin 
aus dem Umstand, daß eine auf einem schuldlosen Irrtum beruhende Handlung 
sittlich nicht verwerflich ist, keinesfalls den Schluß ziehen, die Sittlichkeit der 
Handlung werde nicht bestimmt von dem Objekt, das angestrebt wird. Und dieses 
Objekt muß immer bezogen werden auf die menschliche Natur als Grundlage aller 
sittlichen Normen. Daraus wiederum folgt, daß der Mensch die Pflicht hat, Irr­
tümer durch die Haltung der Sachgerechtigkeit zu vermeiden. 

3. Zum Verhältnis zwischen Willensfreiheit und Norm 

Welche Rolle spielt nun der freie Wille bei der Findung sittlicher Normen? Der 
Wille ist seinem Wesen nach an die Vernunft gebunden, insofern diese dem Willen 
das Objekt vermittelt. Somit ist der Wille wie die Vernunft von Natur aus auf das 
Sein ausgerichtet. Wie das Sein in jeder Erkenntnis implizit vorhanden ist, so ist 
auch das seinshaft Gute in allem Wollen die Triebfeder. Der Wille kann nicht das 
Nichts als solches anstreben. Er ist das Strebevermögen einer Natur, über die 
hinaus er nicht wollen kann. Er muß naturnotwendig das seinshaft Gute als solches 
wollen. Der oberste Imperativ, der unter dem Druck dieser naturhaften Willens­
anlage durch die praktische Vernunft formuliert wird, heißt darum: „Das Gute im 
Sinn des Seins (oder Sachgerechten) ist zu tun." 

Da in der Konkretisierung dieses obersten Imperativs verschiedene Möglichkeiten 
offenstehen, selbst die Möglichkeit des objektiven nicht Sachgerechten, ist der 
Wille in der Wahl physisch frei. Der Grund, aus dem der Wille, der nach seiner 
Grunddisposition auf das sachgerechte Gute ausgerichtet ist, das konkret nicht 
Sachgerechte wählen kann, liegt darin, daß die praktische Vernunft auf die 
Aktivierung durch den Willen angewiesen ist. Eine Verbiegung der praktischen 
Vernunft ist darum dem freien Willen zuzuschreiben. Moralisch bleibt der Wille 
indessen an die seinsgerechte Ordnung gebunden; Willensfreiheit im moralischen 
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Sinn kann es nur dort geben, wo es objektiv mehrere Möglichkeiten gibt, die durch 
die menschliche Natur vorgegebenen Anforderungen zu erfüllen. 

4, Überlegungen zur metaphysischen Struktur der menschlichen Natur 

Die menschliche Natur ist ein Universale, das nicht als solches existiert und immer 
nur in Einzelwesen erkennbar ist. Damit stoßen wir auf die Schwierigkeit, in 
welcher Weise man dieses Universale angesichts der Vielzahl und Verschiedenheit 
der Einzelwesen noch als von unserem Bewußtsein unabhängige Wirklichkeit 
erklären soll. Wie sollen wir aber z.B. über die Menschenrechte sprechen, wenn es 
nicht einen Wesenszug im Menschen gibt, der allen Einzelmenschen gleich zu­
kommt? 

An dieser Stelle stoßen wir auf ein Grundproblem der Metaphysik. Alle Dinge 
haben ein Sein, aber offenbar nur ihr je eigenes, verschiedenes Sein. Verschiedenes 
aber kann man nicht denken, ohne etwas Gleiches mitzudenken. Das wußte auch 
der Nominalismus. Nur ist im Nominalismus das Gleiche eben nur eine gedank­
liche Brücke, die mit der Realität selbst nichts zu tun hat. Im Gegensatz dazu wird 
hier jedoch davon ausgegangen, daß den gemeinsamen Momenten der Einzel­
seienden Realität zukommt. 

Wenn man aber das Verschiedene ohne das Gleiche nicht fassen kann, muß dem 
Gleichen gegenüber dem Verschiedenen eine konstitutive Bedeutung zukommen, 
was nur möglich ist, wenn sie vorher konzipiert und in der Folge verursacht (oder: 
geschaffen) worden ist. Sonst wäre die Gleichheit nicht real. Die Gleichheit in den 
verschiedenen Dingen bedeutet also zweierlei: Erstens die Beziehung der Dinge zu 
ihrer gleichen Erstursache und zweitens die Allgemeinheit in der konkreten Ver­
schiedenheit. Dabei ist zu beachten, daß die erste Bedeutung die zweite begründet. 

Umgekehrt stellt sich die Reihenfolge von erster und zweiter Bedeutung der 
Gleichheit dar, wenn man nicht das Seiende bedenkt, sondern den Erkenntnisweg 
als solchen reflektiert, auf dem man vom einen auf das andere kommt. In diesem 
Falle ist naturgemäß die Erkenntnis der Einheit und Gleichheit von vielen existen­
ten Dingen der erste Schritt, von dem aus man dann den Schluß zieht, daß diese 
Gleichheit in der Vielheit eine erste Ursache haben muß. Dementsprechend erkennt 
die klassische Metaphysik in der Vielheit die Kontingenz der uns in der Erfahrung 
zugänglichen Dinge und schließt von hier aus auf die Notwendigkeit eines in sich 
notwendigen Urgrundes, das heißt eines die Welt überschreitenden Gottes. 

Gott ist dementsprechend bei Thomas von Aquin nicht nur eine Gedankenkon­
struktion, um in unserem Denken logisch zu bleiben, er ist Wirklichkeit. Aus 
diesem Grund ist bei ihm, systematisch betrachtet, die Reihenfolge der beiden 
Bedeutungen von Gleichheit in der Weise bestimmt, daß an erster Stelle die 
Schöpfungsidee - als Konstitutionsgrund der Gleichheit - steht und an zweiter 
Stelle die Verwirklichung dieser Idee in den Dingen als Gleichheit in der Vielheit. 
Man kann nicht eindringlich genug betonen, daß es sich bei Thomas von Aquin um 
eine Analyse objektiver Wahrheit handelt und keineswegs - wie vor allem bei 
Hegel - um eine rein gedankliche Erklärung unseres Erkennens, um etwa von da 
aus gemäß Hegels Prinzip „Was vernünftig ist, das ist wirklich" auf die Wirklich-
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keit zu schließen, das heißt letztlich, die Wirklichkeit als solche durch den erken­
nenden Verstand zu konstituieren. 

5. Abstraktion als Methode der Erkenntnis der menschlichen Natur 

Wie vollzieht sich nun unsere Erkenntnis der menschlichen Natur? Die Antwort 
lautet: Durch Abstraktion, das heißt durch das Herauslösen der dem Menschen 
allgemein und dauerhaft zukommenden Bestimmungen aus der Vielzahl der indi­
viduellen und wandelbaren Gegebenheiten. Dabei müssen wir uns allerdings darum 
bemühen, die allgemeinen Bestimmungen des Menschen möglichst vollständig zu 
erfassen, um einseitige und damit notwendig fehlerhafte Schlußfolgerungen zu 
vermeiden. So kann etwa die Definition, der Mensch sei ein freies Wesen, nicht 
genügen, um das Wesen des Menschen angemessen zu erfassen, denn die Freiheit 
ist nur ein dem Menschen als Menschen notwendig zukommendes Moment. 

Man nennt eine solche Abstraktion „Teilabstraktion" bzw. „pointierende Abstrak­
tion". Diese Form der Abstraktion spielt in den Einzelwissenschaften eine große 
Rolle. So fragt etwa der Wirtschaftswissenschaftler nach der Wirtschaftsordnung, 
die sich daraus ergibt, daß alle in der Wirtschaft Mittätigen „rational", das heißt 
nach dem Prinzip des größten Nutzens zu den geringsten Kosten entscheiden. Je­
dermann weiß, daß diese Verhaltensweise das menschliche Verhalten im gesamten 
nicht erschöpft, daß im Menschen vielmehr noch ganz andere Motive als nur das 
Gewinnstreben lebendig sind. Und in der politischen Wissenschaft etwa wird der 
Wille zur Macht abstrahiert, um das Zusammenspiel der Kräfte erfassen zu kön­
nen. Selbstverständlich weiß auch der Politikwissenschaftler, daß neben dem 
Willen zur Macht noch andere Motivationen im Menschen wirken. Immerhin ist 
rein theoretisch diese Art von Abstraktion von großer Bedeutung, aber eben 
zunächst nur theoretisch, für die Praxis in einem nur begrenzten Umfang, denn 
derjenige, der in einer konkreten Lebenssituation eine sachgerechte Entscheidung 
treffen will, muß in aller Regel mehr Aspekte bei seiner Entscheidungsfindung 
berücksichtigen, als ihm durch eine bestimmte Einzelwissenschaft vermittelt 
werden können. 

Wenn wir also die Natur des Menschen erkennen wollen, wie sie sich als Objekt 
der sittlichen Handlung darstellt, müssen wir das ganze Wesen des Menschen ab­
strahieren. Welche weiteren notwendigen Bestimmungen sich dabei zeigen, wird 
Gegenstand eines weiteren Artikels sein. 

Quelle 13: Gesellschaftspolitische Kommentare, Jg. 31, Bonn 1990,179-181. 
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Die Ethik des Thomas von Aquin 

I. Die Grundkonzeption 

Seit Kant sind wir es gewohnt, die Ethik als Lehre von der Pflicht und der 
Verantwortung des Menschen zu betrachten. Kant hatte als Wesensbestandteil und 
Konstitutivum der Ethik die Freiheit betrachtet. Nur aufgrund der Freiheit ist der 
oberste, kategorische Imperativ der praktischen Vernunft als allgemeingültig er­
kennbar: „Handle so, daß die Maxime deiner Willkür jederzeit zugleich als Prinzip 
einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne". Der Inhalt dieses Imperativs wird 
aus der Erfahrung gewonnen und ist als solcher der Ursächlichkeit und damit der 
Veränderung unterworfen. Er kann, da er in den Bereich der Notwendigkeit, also 
Nicht-Freiheit gehört, nicht ethisch sein. Der einzelne Mensch muß entscheiden, ob 
die Bedingungen dafür gegeben sind, daß die Übernahme der Verantwortung im 
Sinn des kategorischen Imperativs möglich ist. Kants Ethik ist darum eine reine 
Pflichtethik. 

Ganz anders Thomas von Aquin. Zwar ist er ebenfalls der Überzeugung, daß die 
Moralität einer Handlung dort beginnt, wo die Freiheit einsetzt. Doch baut er die 
Ethik nicht auf der Freiheit als solcher auf, da für ihn die Freiheit real kein eigenes 
Vermögen, sondern nur die Qualität eines Vermögens, nämlich des Willens, ist. 
Dieser Wille ist aber eingebunden in die Natur des Menschen. Und diese Natur 
strebt spontan nach Vervollkommnung. Ausgehend vom Willen als dem geistigen 
Strebevermögen der menschlichen Natur hat im Denken des Aquinaten die Ethik 
mit dem natürlichen Objekt des Willens zu beginnen, an das der Wille naturhaft 
gebunden ist und von dem aus die Freiheit erst möglich wird. Die Ethik des 
Aquinaten ist somit eine Finalethik und in der Folge eine Tugendethik, da die 
Vervollkommnung der Natur sich im Wege der Entwicklung der Tugenden voll­
zieht. Die Frage, wieso Inhalte, die der kausalen Ordnung angehören, absolut 
imperativisch formuliert werden können, wird von Thomas nicht in dem die Moral 
behandelnden zweiten Teil seiner Summa theologiae beantwortet, sondern im er­
sten Teil, wo das Menschenbild entworfen worden ist. 

II. Das Menschenbild 

Vorauszuschicken ist, daß im gesamten Werk des Aquinaten rationale und Glau­
benserkenntnisse trotz klarer Unterscheidung sich zu einer Einheit verbinden. 
Thomas folgt dem Augustinischen fides quaerens intellectum (der Glaube sucht 
seine rationale Stütze). Die Gnade kann nach Thomas nur als Vervollkommnung 
und Überhöhung der Natur verstanden werden. Wenn von Gott die Rede ist, dann 
versteht Thomas Gott zuerst als rational erkennbare Erstursache aller kontingenten 
Dinge und erst auf einer höheren Ebene als den Vater, der die Menschen in der 
Erlösung als Söhne angenommen hat. Und wenn er vom letzten Ziel des Menschen 
spricht, dann meint er zunächst das letzte Ziel, das jeder Mensch, ob gläubig oder 
ungläubig, naturhaft sucht, und erst in zweiter Hinsicht jenes höhere Ziel, das in 
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der ewigen Anschauung Gottes erreicht werden soll. Im ersten Teil seiner Summa 
theologiae behandelt Thomas die gesamte Schöpfung als Werk Gottes, dann den 
Menschen als Ebenbild Gottes (I qu. 75-88). Hierin spielen die Quaestionen 82 bis 
85 die entscheidende Rolle für das Verständnis der thomasischen Ethik. Es geht 
um die Natur des Willens (82) und dessen Freiheit (83) sowie um die Natur des 
Verstandes als dem Willen vorgeordneter Potenz und die Art des Erkennens (bes. 
84 und 85). Die Quintessenz dessen, was für das Verständnis der thomasischen 
Ethik grundlegend ist, wird in q. 82, a. 1 formuliert: 

„Wie der Intellekt mit Notwendigkeit an die ersten Prinzipien gebunden ist, so mit 
Notwendigkeit der Wille an das letzte Ziel", „ ... denn das Ziel verhält sich im 
operativen Bereich wie das Prinzip im spekulativen". 

Thomas unterscheidet Zwang und Notwendigkeit. Zwang ist ein Eingriff in etwas, 
das an sich frei sein sollte. Notwendig ist aber etwas, das naturhaft aus einem 
Prinzip oder einer Ursache folgt. Der Wille kann sich darum nicht gezwungen 
fühlen, wenn er von Natur ein Objekt anstrebt. Wir können ja auch nicht sagen, die 
Gesundheit sei für den Menschen ein Objekt des Zwangs, wohl aber die Notwen­
digkeit im Sinn der Erhaltung der Existenz. Thomas fährt dann fort: 

„Dasjenige, das einem Ding naturhaft und unbeweglich zukommt, muß Fundament 
und Prinzip von allem anderen sein, denn die Natur ist in jedem Ding das erste, 
und jede Bewegung geht von einem Unbeweglichen aus." 

Dies will heißen: der Wille könnte nicht bewegen, wenn er nicht selbst eine solche 
Natur hätte, die in sich standfest ist. Im täglichen Leben sagen wir dafür: niemand 
kann aus seiner Haut heraus. Wie der Intellekt ein naturnotwendiges Objekt hat, 
nämlich das Sein, so hat der Wille das seinshaft Gute. Das oberste praktische Prin­
zip: das Gute ist zu tun, das Böse zu meiden, ist somit nach dem Sein orientiert. 
Das seinshaft und sachgerecht Gute ist zu tun, und das Böse als das Gegenteil von 
seinshaft und sachgerecht Gutem ist zu meiden. Dies gilt für das Sein und das Gute 
im allgemeinen. Sobald die Vernunft in eigener Operation in die Welt des Partiku­
lären absteigt, bewegt sie sich im Raum der Vergleichsmöglichkeiten, d.h. der 
Kontingenz, dementsprechend auch der Wille. 

„Also handelt er aus freiem Urteil und kann sich für Verschiedenes entschei­
d e n " ^ , ! ) . 

III. Ein naturalistischer Fehlschluß in der thomasischen Ethik? 

Wie entgeht nun Thomas dem Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses, aus dem 
Sein die Pflicht abzuleiten? Vom thomasischen System aus ist die Antwort leicht 
zu finden. Wenn der Ansatz des ethischen Prozesses ein dem Sein entnommener 
Inhalt ist, muß dieser erstens allgemeingültig und zweitens imperativisch sein. Die 
Allgemeingültigkeit folgt, wie Thomas sagt, aus der „unbeweglichen" Wesens­
struktur, denn nur durch Abstraktion gewonnene Wesenserkenntnisse können 
allgemeingültige ethische Normen sein. Dadurch, daß die praktische Vernunft auf 
die Wesenserkenntnis hin den Imperativ spontan ausspricht, gibt sie der Seinser­
kenntnis die ethische Form. Der Grund, warum die praktische Vernunft diesen Im-
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perativ spontan fällt, liegt in ihrer inneren Natur als von Gott geschaffener Instanz. 
Der Imperativ ist also nicht vom Sein oder von einem außer dem Menschen be­
stehenden Gesetz, etwa dem sogenannten „Ewigen Gesetz", deduziert, vielmehr ist 
er der Natur immanent. Der am Sein ausgerichtete Imperativ ist Ausdruck des in 
der praktischen Vernunft wirkenden natürlichen Gesetzes, das bezüglich seines 
obersten Prinzips (das sachgerechte Gute ist zu tun) unfehlbar und darum allen 
Menschen offenbar ist. Wie man sieht, ist der oberste Imperativ kein dem Men­
schen äußeres Gesetz. Voraussetzung ist immer der Begriff der Schöpfung 

IV. Der Aufbau der Ethik des Thomas von Aquin 

Lebensziel und Lebensglück 

Entsprechend seiner ontologischen Grundkonzeption vom Menschen behandelt 
nun Thomas im zweiten Teil seiner Summa theologiae die einzelnen Fragen der 
Ethik. In fünf Quaestionen (I-II1 -5) wird das Lebensziel des Menschen dargestellt. 
Zunächst stellt Thomas fest, daß jegliches Handeln zielgerichtet ist. Ohne die na­
türliche Ausrichtung auf ein letztes Ziel, das, wie er erklärt, nur eines sein kann, 
wäre es dem Menschen nicht möglich, Einzelobjekte anzustreben. Als höchste Ver­
vollkommnung des Menschen hat dieses Ziel zugleich die Bewandtnis des Glücks. 
Die Eudaimonie ist eine unmittelbare Konsequenz der Finalethik. Es liegt darin ein 
gewisser Utilitarismus, der jedoch nicht mit dem gewöhnlich diskutierten, beson­
ders von / . Rawls bekämpften Utilitarismus zu verwechseln ist. Der Utilitarismus, 
den Thomas hier vertritt, hat nichts mit dem Individualismus zu tun, von dem aus 
jeder einzelne sein Glück, und wäre es auf Kosten des Glücks anderer, sucht. In 
diesen Quaestionen wird nicht vom Einzelmenschen im Unterschied zu den Mit­
menschen gesprochen. Vielmehr geht es um den Menschen als solchen. 

Das Streben nach einem letzten Ziel gehört zur Natur des Willens. Der Mensch 
kann also nichts wollen, ohne von einem letzten Ziel motiviert zu sein. Doch ist 
dieses letzte Ziel zunächst noch so abstrakt, daß darunter verschiedene Objekte 
fallen können. Selbst auch die Handlungen, die sachlich, d.h. seinsmäßig nicht 
gerechtfertigt sind, wie es in den moralisch schlechten Handlungen der Fall ist, 
können nur ins Werk gesetzt werden, weil sie vom Streben auf ein letztes Ziel an­
getrieben werden. 

Entscheidend ist nun, welches Objekt der Mensch als sein letztes Ziel wählt. 
Thomas stellt darum die Frage, worin das wahre letzte Ziel, d.h. das höchste Glück 
bestehe (I-II q. 2). In einer eindrucksvollen, stufenweise vorgehenden Aufzählung 
wird erklärt, daß nicht Reichtum, Ehre oder Berühmtheit, Macht, sinnlicher Genuß, 
noch sonst irgendein geschaffenes Wesen Objekt des Glücks sein könne. Da der 
Wille auf das allgemeine Gut ausgerichtet ist, kann nur jenes Gut den Willen auf 
seiner Suche nach dem höchsten Glück zufriedenstellen, das real diese Univer­
salität aufweist, und das ist nur Gott. 

„Der Wille strebt bis zur universalen Quelle jeglichen Gutseins, welche als existen­
tes unendliches und vollkommenes Gut das Glück aller Güter in sich birgt" (I-II 2 
ad 1). 
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In welchem menschlichen Akt wird nun dieses höchste Gut erfaßt? Davon spricht 
Thomas in der folgenden Quaestion (I-II q. 3). Das glückbringende Objekt kann 
nur durch den Intellekt erfaßt werden, erklärt Thomas, weil der Intellekt sich das 
Objekt aneignet, während der Wille stets nach Glück strebt und, wenn es gegen­
wärtig ist, sich daran erfreut. 

Das Erfassen des Objekts selbst geschieht durch den Akt des Erkennens. Man hat 
Thomas deswegen zu Unrecht einen Intellektualisten genannt. Bei der durch den 
Intellekt erfolgenden Aneignung des Objekts ist der Wille nicht untätig. Er ist be­
friedigt, aber eben aufgrund des Besitzes durch den Intellekt. 

Der gleiche Gedanke kehrt gegen Schluß der thomasischen Moral wieder, nämlich 
in dem Traktat über die vita activa und contemplativa (II-II 179-182). Zur vita 
activa gehört vornehmlich die Tätigkeit für den Nächsten. Die vita contemplativa 
dagegen ist gekennzeichnet durch die Betrachtung der ewigen Wahrheiten. Es 
überrascht, daß Thomas dem kontemplativen Leben den Vorzug vor dem aktiven 
gibt, während man erwarten würde, daß die karitative Tätigkeit im Sinn der vielfäl­
tigen Empfehlung im Neuen Testament der Kontemplation überlegen wäre. Tho­
mas will aber nur die Tätigkeiten im Hinblick auf den Besitz des höchsten Glücks 
vergleichen. Außerdem korrigiert er hier aus christlichem Denken Aristoteles, in­
dem er erklärt, daß jene, welche sich der karitativen Tätigkeit widmen, unmittelbar 
auf dem Weg über die Gnade die Kontemplation der ewigen Wahrheiten erhalten. 
Er kann darum in jedem Fall die Kontemplation höher einschätzen als die Akti­
vität. 

In der Wertschätzung der Wahrheitserkenntnis folgt Thomas Aristoteles, allerdings 
mit der Nuance, daß er den Willen stärker ins Blickfeld zieht. Er bleibt aber aristo­
telisch durch die Erklärung, warum der Wille ohne die vorausgehende Wahrheits­
erkenntnis nicht befriedigt sein kann. Abgesehen von der genaueren Analyse des 
Vorgangs der Beglückung überrundet Thomas, wie gesagt, Aristoteles durch die 
Einbeziehung der christlichen Caritas in die Ursachen, aus denen die Kontem­
plation hervorgeht. 

Während bei Aristoteles das höchste Gut zwar auch etwas Göttliches ist, bestimmt 
Thomas dieses Göttliche als den Schöpfer, der durch rationalen Schluß aus der 
Kontingenz der Welt erschlossen werden kann. Auch hier führt er den Gedanken 
ins Christliche hinein, indem er erklärt, daß der Erlöste im ewigen Leben Gott 
nicht nur als Erstursache erschließt, sondern unmittelbar zu schauen vermag und 
dadurch erst vollkommen glücklich sein wird (I-II 3,8). 

Die Freiheit als Bedingung der moralischen Handlung 

In einem überaus detaillierten Traktat erläutert Thomas, unter welchen Bedingun­
gen der moralische Akt und damit die Verantwortung gegeben sind (I-II 6-21). Es 
geht in erster Linie um die Freiheit, nicht im Sinne Kants transzendental gefaßt, 
sondern um die Freiheit in der erfahrbaren Verwirklichung, in den verschiedenen 
Lebensumständen, stets im Hinblick auf die Beurteilung des Willensaktes als gut 
oder schlecht. Woher stammt nun die Unterscheidung in moralisch gute und mora­
lisch schlechte Handlungen? Es wird der Scholastik vorgeworfen, sie betreibe in 
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der Moral eine reine Ontologie, weil sie den entscheidenden Punkt, nämlich die 
Verantwortung, übersehe. Thomas hat sich gegen diesen aus neokantianischen 
Kreisen kommenden Vorwurf bereits im voraus abgeschirmt in Artikel 5 der 18. 
Quaestion. Natürlich bestimmt das gewollte Objekt den Willensakt, jedoch nur 
insofern, als es durch die Vernunft erkannt ist. 

„Der Unterschied von gut und böse im Objekt ist in allererster Linie im Hinblick 
auf die Vernunft zu sehen", 

das heißt, die Konvenienz des Objekts zum Lebensziel wird erst in der praktischen 
Vernunft zur Norm. In Beziehung zu diesem Fragenkomplex kommt Thomas in I-
II 19,5 auf das irrige Gewissen und seine Verpflichtung zu sprechen. Sein Urteil ist 
kategorisch: 

„Jeder Willensakt, welcher der Vernunft nicht folgt, sei diese nun richtig oder irrig, 
ist immer schlecht" {ibidem). 

Das heißt: Das Gewissen ist letztgültige Norm. Allerdings unterstreicht Thomas 
zugleich die Verantwortung für die Gewissensbildung. 

Das sinnliche Streben als Teil der moralischen Handlung 

Da Thomas nicht nur von der Moralität als solcher, sondern vom moralischen Akt, 
wie er zum Menschen gehört, sprechen will, muß er auch jene Strebekräfte mit-
einbegreifen, die mit dem Willen kooperieren, unter Umständen allerdings ihn 
hemmen, d.h. das vielfältige sinnliche Streben (I-II 22-48). Dieses gehört zum mo­
ralischen Akt, sofern es durch den freien Willen beherrschbar ist. Das sinnliche 
Streben trägt bei Thomas den Namen passio, zu deutsch Leidenschaft, wobei wir 
alles abstreifen müssen, was wir sonst im abfälligen Sinn damit verbinden. Gegen 
dieses negative Verständnis wendet sich Thomas, indem er gegenüber den Stoikern 
erklärt, die Leidenschaften seien nicht per definitionem Regungen außerhalb der 
Kontrolle durch die Vernunft (I-II 24,2). 

„Die Leidenschaften können nur dann als Krankheitserscheinungen oder seelische 
Störungen bezeichnet werden, wenn sie der Kontrolle der Vernunft entbehren". 

Die Bedeutung der Leidenschaften für die moralisch gute Handlung unterstreicht 
Thomas, indem er erklärt, sie 

„ ... gehören zur Tugend, wenn sie durch die Vernunft geordnet sind" (ad 3). 

Sogar der Zorn, den man gemeiniglich der Unbeherrschtheit gleichsetzt, gehört als 
ein die Strafgerechtigkeit begleitender Akt zu einer Tugend, nämlich der Gerech­
tigkeit (I-II 46,7). 

Die Tugenden 

Den größten Raum in der Ethik des Thomas nimmt der Traktat über die Tugenden 
ein. Der Traktat beginnt mit der Lehre vom Habitus. Um vollkommen zu werden, 
d.h. um die moralisch gute Handlung spontan und gewissermaßen mit naturhafter 
Kraft vollbringen zu können, muß der Mensch seine verschiedenen Potenzen im 
Hinblick auf die Unterordnung unter die Vernunft kräftigen, denn von Natur sind 
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die einzelnen Vermögen, vorab die des sinnlichen Strebens, für vieles offen, was 
nicht notwendigerweise vernunftgerecht ist. Diese Ausformung der Potenzen nennt 
Thomas im Gefolge von Aristoteles und der lateinisch-klassischen Tradition Habi­
tus. Indem der Mensch sich durch unaufhaltsame asketische Übung einen Habitus 
erwirbt, begrenzt er zwar in einem gewissen Sinn seine Freiheit. Doch ist dies ein 
freiwilliger Verzicht darauf, vor jeder einzelnen Handlung auch noch über die 
eventuelle Attraktivität des Bösen nachzudenken. Denn das konkrete Gute wird 
nicht auf rein theoretischem Weg erkannt, die Vernunft bedarf der Unterstützung 
durch das zielgerechte Streben (I-II 57,4). Und dieses wird durch die Tugenden 
gefestigt. 

Manche Artikel erscheinen wie rein psychologische Analysen. Und das war von 
Thomas intendiert. Nicht erst die Tiefenpsychologie hat die Wahrheit erkannt, daß 
das vollkommene moralische Leben ein geordnetes und ausgeglichenes Seelenle­
ben voraussetzt. Doch lotet Thomas dort tiefer, wo die Tiefenpsychologie aufhört, 
indem er erklärt, daß diese Ausgeglichenheit nur im Sinne der metaphysisch ver­
standenen menschlichen Natur möglich ist, also dort, wo das Experiment schweigt. 
Manche Artikel sind natürlich überholt, nicht nur deswegen, weil die experimen-
tale Grundlage noch unentwickelt ist, sondern auch, weil ihr Thema zufällig an der 
Pariser Universität diskutiert wurde. 

Intellektuelle und moralische Tugenden 

Die gesamte Einteilung der Tugenden braucht hier wohl nicht dargestellt zu 
werden. Sie ist aus Aristoteles bekannt. Thomas ist einzig gekennzeichnet durch 
schärfere Abgrenzung und vor allem durch die Erweiterung der gnadenhaften 
Tugenden, wie sie in der christlichen Moral aufgezählt werden. Daß der Begriff der 
Tugend auch auf die intellektuellen Potenzen angewandt wird, dürfte nicht überra­
schen, wenn man den lateinischen Terminus virtus (Tüchtigkeit) zur Kenntnis 
nimmt. Auch der Intellekt bedarf der Ausformung durch Einsicht (Stärkung der in-
tellektiven Kraft), Weisheit und Wissenschaft. Im ersten Teil des zweiten Teiles (I-
II) der Summa theologiae werden die Tugenden im allgemeinen, im zweiten Teil 
(II-II) detailliert bis in die letzten Einzelheiten behandelt. 

Von besonderem Interesse ist die Tugend der Klugheit (I-II 57,4-6; II-II 47-56), 
weil sie als intellektuelle Tugend bezeichnet wird, während wir sie zu den mora­
lischen Tugenden rechnen würden, da es sich nicht nur um eine rein rationale Vor­
sicht und Umsicht, sondern um den Gespürsinn im Hinblick auf die Konkre­
tisierung der allgemeinen Normen in der Lebenswirklichkeit handelt. Für Thomas 
ist aber die Überlegung maßgebend, von welcher Potenz die einzelnen Tugendakte 
getätigt werden. Die Klugheit spricht sich wesentlich in einem praktischen Urteil 
und in einem Befehl aus. Der Befehl ist gemäß Thomas wie jede Ordnung schaf­
fende Anweisung naturgemäß eine rationale Operation, wenngleich er seine Effi­
zienz vom Willen erhält. Der sittliche Mensch soll bei all seinem guten Wollen 
nicht dumm, sondern gescheit handeln. Natürlich kann er dies nur unter der Vor­
aussetzung, daß er im Streben nach dem wahren Ziel durch die moralischen Tu­
genden gefestigt ist. 
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„Zur Klugheit, die in der rechten Vernunft im Bereich der Handlungen besteht, 
wird vorausgesetzt, daß der Mensch in der Zielordnung gut ausgerichtet ist, was 
durch das rechte Streben geschieht" (I-II 57,4). 

Unter Rechtheit der Vernunft und Rechtheit des Strebens versteht Thomas die 
seins- oder naturgerechte Ausrichtung, nicht also nur den guten Willen auf das 
allgemein Seiende oder allgemein Gute. Denn dazu braucht weder die Vernunft 
noch der Wille eine Verstärkung durch eine Tugend. 

Wesentlich zur Tugendlehre gehören bei Thomas die Ausführungen über den Zu­
sammenhang der Tugenden. Bei aller vielleicht manchmal spitzfindig erschei­
nenden Unterscheidung der verschiedenen Tugenden erklärt er, daß keine Tugend 
ein Einzeldasein führen könne, daß vielmehr nur alle zusammen das bewirken kön­
nen, was zur Festigkeit im letzten Ziel gehört (I-II 65), dies im Gegensatz zu den 
Lastern, von denen ein einzelnes nicht notwendigerweise die andern nach sich 
zieht (I-II 75,1). 

Im ersten Teil seiner Moral behandelt Thomas außer den Tugenden u.a. auch ein­
gehend das Gesetz und hierbei besonders das Naturgesetz und Naturrecht. Da ich 
eingehend die Frage der Normenbildung, die wesentlich naturrechtlich begründet 
ist, behandelt habe, kann ich im Hinblick auf den beschränkten Raum meines 
Kommentars dieses Thema der thomasischen Ethik übergehen und mich auf jenes 
Lehrstück konzentrieren, das der Reihe „Klassiker der Nationalökonomie" ent­
spricht. Dieses Lehrstück findet man im umfassenden Traktat über die Tugend der 
Gerechtigkeit (II-II 57-122). 

Die Gerechtigkeit und ihre Beziehung zur Wirtschaftsordnung 

Unter der Voraussetzung der Kenntnis dessen, was die Mitkommentatoren dieses 
Bandes geschrieben haben, seien jene Elemente herausgegriffen, die auf das Pro­
blem der Wirtschaftsordnung Bezug haben. 

Wie jede Tugend, so wird auch die Gerechtigkeit nach ihrem Objekt definiert. 
Dieses ist, wie Thomas (II-II 67,1) sagt, das Recht. Daß das Recht im Gesetz 
begründet ist und in welchem, wird aus dem Traktat über das Gesetz vorausgesetzt, 
dies vor allem aufgrund der von Thomas eingehend begründeten Unterscheidung 
zwischen Gesetz und Recht, im besonderen zwischen Naturgesetz und Naturrecht. 
Das Recht ist durch drei Faktoren gekennzeichnet: Verschiedenheit der Personen, 
gleiche Ansprüche und Pflicht der Erfüllung der beiderseitigen gleichen Ansprü­
che. Mit dieser begrifflichen Analyse befindet sich Thomas auf dem Boden der 
Tauschgerechtigkeit (iustitia commutativa). Wie noch zu zeigen sein wird, ist diese 
Art der Gerechtigkeit nicht die oberste Gerechtigkeit, sie ist aber jene, die am 
deutlichsten das Objekt, nämlich das Recht oder das Gerechte, zum Ausdruck 
bringt: Jedem das Seine geben oder lassen. Deswegen wird diese Art der Gerech­
tigkeit und nicht etwa die soziale als Kardinaltugend bezeichnet (I-II 61,3). Zu 
beachten ist, daß die Auszeichnung „Kardinaltugend" nur eine begriffliche Ange­
legenheit ist und nichts über den Rang aussagt. Der Sachverhalt „Recht" ist genau 
definierbar und die Träger des Rechts sind getrennte Subjekte. Damit ist ange­
deutet, daß zur vollständigen und kontrollierbaren Erfüllung der Gerechtigkeit die 
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Gleichheit der Ansprüche zweier Personen gehört. Diese Gerechtigkeit verlangt 
keine Berücksichtigung des sozialen Standes der Person. Es geht einfach um eine 
bestimmte Sache oder einen bestimmten Wert, der einer Person gehört und nur 
durch die gleiche Gegenleistung einer zweiten Person übereignet wird. 

Die Bezeichnung der Tauschgerechtigkeit als Kardinaltugend wurde in der Zeit 
nach Thomas im Sinne der Erstrangigkeit verstanden. Damit entwickelte sich diese 
Gerechtigkeit zur obersten Norm im wirtschaftlichen Leben. Der Weg in die 
Marktwirtschaft wurde auf diese Weise moralisch untermauert. Wenn irgend­
welche Rücksichten auf die soziale Stellung einer Person genommen werden 
mußten, dann waren solche Überlegungen zwar nicht irrelevant, doch waren sie 
aus der Sicht der Gerechtigkeit erst zweitrangig. Die Verteilergerechtigkeit (iustitia 
distributiva) wie auch die Gemeinwohlgerechtigkeit (im Anschluß an Aristoteles 
als iustitia generalis oder legalis bezeichnet) konnten aufgrund der Einschätzung 
der Verkehrsgerechtigkeit als erstrangiger Gerechtigkeit auf jeden Fall nicht An­
gelpunkt der Wirtschaftsordnung werden. Man kann diese Entwicklung des 
Begriffes der Gerechtigkeit als glückliches Schicksal bezeichnen, denn ohne eine 
Nuance von Individualismus, der im Begriff der Tauschgerechtigkeit deutlich in 
Erscheinung tritt, hätte sich die Marktwirtschaft nicht entfalten können. Anderer­
seits kamen die sozialen Komponenten, die in der Verteiler- und Gemeinwohl­
gerechtigkeit beheimatet sind, nicht zum Tragen, weswegen die liberalistische 
Marktwirtschaft bereits den Keim der sozialen Auseinandersetzungen in sich trug. 

Die Geschichte hätte diesen Weg nicht zu nehmen brauchen, wenn die Thomas-
Kommentatoren die Lehre von der Tugend der Gerechtigkeit intensiver studiert 
hätten. Thomas konnte der Tauschgerechtigkeit den Ehrentitel der Kardinaltugend 
nicht abstreiten, obwohl er es getan hätte, wäre er nicht durch eine lange Tradition 
gebunden gewesen. Im gesamten Werk des Thomas von Aquin kann man fest­
stellen, daß er überkommene Begriffe nicht abschafft, sondern sie lediglich ent­
sprechend seiner Konzeption kommentiert und moderiert. In II-II 58,5 nennt er die 
Legal-(Gemeinwohl-)gerechtigkeit eine Gerechtigkeit im eigentlichen Sinne. Da­
mit hat er die bis dahin übliche Degradierung der Gemeinwohlgerechtigkeit aufge­
hoben. Und in II-II 80,1 bezeichnet er sie sogar als principalis virtus. Das ist be­
reits mehr als Kardinaltugend. Mit dieser Sicht der Ordnung unter den verschie­
denen Arten der Gerechtigkeit hätte an sich die Kollektivwirtschaft mehr Chancen 
als die Marktwirtschaft haben können. Wäre man aber der Logik des Thomas von 
Aquin getreu gefolgt, dann hätte man einen Weg zu einer Marktwirtschaft gefun­
den, die im vorhinein von einem sozialen Konzept getragen gewesen wäre. Im fol­
genden sei dieser Weg im Anschluß an Thomas von Aquin kurz skizziert. 

Der Weg von der Gemeinwohlgerechtigkeit zur Marktwirtschaft 

Der Angelpunkt einer systematischen Einordnung der Marktwirtschaft in die Ge­
meinwohlgerechtigkeit ist das Privateigentum, näherhin dessen ethische Begrün­
dung. Thomas kann das Privateigentum nicht unmittelbar von dem Recht der Ein­
zelperson her angehen. Dazu steht er viel zu sehr in der christlichen Tradition, 
gemäß welcher alle Güter allen Menschen, sogar der gesamten Menschheit aller 
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Zeiten zu Nutzen sein müssen (II-II 66,1). Daß die menschliche Person als Eigen­
tümerin ihrer selbst definiert werden könne, ist erst John Locke eingefallen. Gemäß 
Thomas von Aquin gehört die Sozialität zur Natur des Individuums. Der Mensch ist 
als Individuum sozial. Seine persönliche Entfaltung kann er nur durch Einordnung 
in das Gemeinwohl finden. Die Gemeinwohlgerechtigkeit ist ihrem Wesen gemäß 
so umfassend, daß sie die persönliche Vollkommenheit aller Individuen mitein­
schließt. Darum trägt die Gemeinwohlgerechtigkeit mit Recht, sagt Thomas, den 
Namen „umfassende Gerechtigkeit" {iustitia generalis, II-II 58,5). Sie umfaßt 
sämtliche Tugenden des einzelnen Menschen. Da nun alles, was im Rahmen der 
Gemeinwohlgerechtigkeit liegt, gesetzlich verordnet werden kann, heißt diese 
Gerechtigkeit auch „Legalgerechtigkeit" {ibidem). In I-II 96,4 liest man den Satz: 

„Da der Einzelmensch Teil der Vielheit ist, gehört jeder Mensch mit allem, was er 
ist und hat, zur Vielheit". 

Das alles kann man formal auch bei Hegel finden. Doch ist die zugrunde liegende 
Erkenntnisbasis zu berücksichtigen. Diese Sätze befinden sich auf der höchsten 
Stufe der Abstraktion, nämlich in der Metaphysik der menschlichen Natur, die es 
bei Hegel nicht gibt. Auf dieser Stufe gibt es keine Unterscheidung zwischen Recht 
und Moral. In der Anwendung auf die Wirklichkeit aber erweist sich Thomas als 
kluger Gesetzgeber. Moralische Normen gesetzlich zu verordnen, ist gemäß Tho­
mas dort sinnwidrig, wo sie tatsächlich nicht mehr befolgt werden. 

„Mit dem menschlichen Gesetz werden nicht alle Laster verhindert, vor denen sich 
die Tugendhaften bewahren, sondern nur die schwerwiegenderen, von denen man 
den größeren Teil der vielen Gesellschaftsglieder abzuhalten vermag" (I-II 96,2). 

Diese deutliche Unterscheidung zwischen den aus der metaphysischen Natur ge­
wonnenen Normen und ihrer bestmöglichen Anwendung auf die Wirklichkeit ist in 
der Eigentumslehre des Aquinaten im Auge zu behalten. Zwar bleibt unbestreit­
bares Ziel aller Güter ihr Nutzen für alle Menschen. Das heißt aber nicht, daß in 
der Wirklichkeit die Güter Gemeinbesitz aller seien. Mit Aristoteles stellt Thomas 
fest, daß die Menschen jene Dinge besser verwalten, die sie als Eigentum besitzen, 
als jene, die Gemeingut sind (II-II 66,2). Zwar ist die Erkenntnisbasis dieser Fest­
stellung rein empirischer Natur. Dennoch betrachtet Thomas die Tatsache, daß die 
Menschen mehr zum Eigennutz als zum Gemeinnutz tendieren, als unabänderlich. 
Er ist, wie man annehmen kann, wenngleich er nicht ausdrücklich davon spricht, 
durch die theologische Lehre der Erbsünde gestützt: 

„Alle Kräfte der Seele sind gewissermaßen aus ihrer eigenen Ordnung geraten, 
gemäß der sie von Natur auf die Tugend ausgerichtet sind" (I-II 85,3). 

Die obere Prämisse im Syllogismus, der zum Recht auf Privateigentum führt, heißt 
demnach nicht: Der einzelne Mensch ist als Person Eigentümer dessen, was er 
erarbeitet oder erworben hat, sondern: Die Verteilung der materiellen Güter muß so 
geschehen, daß sie ihren Daseinszweck erfüllen, nämlich zu Nutzen aller zu sein, 
somit die Forderung der Gemeinwohlgerechtigkeit erfüllen. Der Untersatz des 
Syllogismus ist empirischer Natur: Die materiellen Güter können im Hinblick auf 
die Neigung des Menschen zum Eigennutz effizient nur in der Hand von Privatei­
gentümern verwaltet werden. Schlußfolgerung: Also müssen die materiellen Güter 
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in Privateigentum aufgeteilt werden. Diese Schlußfolgerung ist zunächst ein Ord­
nungsprinzip. Erst aus diesem ergibt sich, daß ein einzelner Mensch, der gemäß der 
Ordnungsnorm in den Besitz von bestimmten materiellen Gütern gekommen ist, 
darauf das Eigentumsrecht hat. Mit dem Eigentumsrecht auf Produktionsmittel 
ergibt sich die ethische Forderung der Marktwirtschaft und, im Hinblick auf die 
obere Prämisse, der Sozialen Marktwirtschaft. 

Das subjektive Recht auf Eigentum folgt gemäß Thomas von Aquin, wie man sieht, 
einem Ordnungsprinzip. Wer dagegen mit den individuellen Rechten beginnt, un­
terliegt zu leicht der Option für eine individualistisch orientierte Wirtschafts­
ordnung. Der sozialen Komponente begegnet er erst, wenn er die gesellschaftlichen 
Mißstände wahrnimmt, die sich aus seiner Konzeption ergeben haben. Die Ent­
wicklung des Manchester-Liberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft war weniger 
das Resultat rationaler Überlegungen als von Zwängen, die aus einem anderen 
Gebiet als dem der Wirtschaft, nämlich der Politik, kamen. Daß es präzis nicht der 
Personbegriff ist, der für eine Wirtschaftsordnung erstentscheidend ist, erweist sich 
auch aus der Tatsache, daß selbst hartgesottene Kommunisten sich zur Marktwirt­
schaft bekehren - nicht wegen des Personbegriffs, der natürlich auch zur Markt­
wirtschaft gehört, sondern wegen der Tatsache, daß nur die Marktwirtschaft die 
rationale Nutzung der natürlichen Ressourcen leistet, während die Kollektiv­
wirtschaft bankrott macht. Das ist just die Argumentation des Thomas von Aquin. 

Nachdem der einzelne Mensch innerhalb der Gemeinwohlordnung Eigentümer von 
Gütern geworden ist, hat er, wie Thomas betont, das Recht, seinen Besitz zu 
gebrauchen, wie er will (Quaest. quodlibet. 6,12). Wenn Thomas erklärt, daß der 
Reiche jene Güter, die er nicht braucht, aufgrund des „Naturrechts" den Armen 
schulde (II-II 66,7), dann heißt dies nicht, er verliere sein Eigentumsrecht, sondern 
er schulde aufgrund des natürlichen Sittengesetzes den Überfluß den Armen. 
Selbstverständlich schließt dies die Möglichkeit einer Enteignung dann nicht aus, 
wenn die Gesamtordnung dies erfordert. Es ist aber zu beachten, daß die private 
Eigentumsordnung gemäß Thomas zum sekundären Naturrecht gehört, das der 
staatlichen Ordnung grundsätzlich vorgelagert ist. Allerdings muß hierbei bedacht 
werden, daß der Zugang zum Eigentumserwerb allen offenstehen muß, weil sonst 
die oberste Prämisse, die von Thomas zum primären Naturrecht gezählt wird, nicht 
erfüllt würde. Bei allen gesetzlichen Regelungen ist darum das Recht des einzelnen 
auf sein Eigentum zu schützen. Es kann darum nicht dem Belieben der Staats­
gewalt ausgeliefert werden. Der Eigentümer verliert sein Eigentumsrecht nach 
Thomas nur gegenüber einem Menschen, der sich in äußerster Existenznot befindet 
und sich auf keinem anderen Weg daraus retten kann, als selbstmächtig das Nötige 
dort zu suchen, wo es zu finden ist (II-II 66,7). 

Quelle 23: Vademecum zu einem Klassiker der Wirtschaftsethik, Düsseldorf 1991, 
22-32. 
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Die Bedeutung des Gottesbegriffs für die Rechts- und 
Gesellschaftsordnung 

I. Die oberste Norm im modernen Rechtsdenken 

Hans Kelsen hat wohl die logisch konsistenteste Konzeption einer Rechtsordnung 
geboten. Entsprechend dem bereits von Aristoteles dargestellten Bedürfnis der 
menschlichen Vernunft, alle einzelnen Erkenntnisse auf ein Grundprinzip zurück­
zuführen, stellt er an den Anfang aller Rechtsnormen eine oberste Norm, durch die 
alle Einzelnormen begründet sind. Aufgrund seines neukantianischen Idealismus 
kann er allerdings diese Norm nicht sachlich bestimmen. Für den Staat nennt er sie 
einfach Verfassung, ohne aber die realen Bedingungen und Inhalte anzugeben, die 
man sich zu einer human begründeten Verfassung notwendig vorstellen müßte. Er 
brauchte dies auch nicht, weil es ihm einzig auf den logischen Aufbau der Rechts­
ordnung ankam. 

Da nun die Staatsverfassung im Hinblick auf die Vielzahl von souveränen Staaten 
mit je eigenen Verfassungen immer noch nicht die oberste Norm des Rechts an 
sich sein kann, suchte Kelsen die die Staatsverfassungen übergreifende Norm. Er 
konnte diese oberste Norm jedoch nicht benennen, da es sie noch nicht gibt. Denn 
das bestehende Völkerrecht enthält noch nicht das Wesensmerkmal des Rechts: ei­
ne mit Zwang ausgerüstete soziale Norm zu sein. Der Zwang, den die UNO, selbst 
wenn alle Staaten darin einbegriffen wären, auszuüben vermag, ist nämlich rein 
politisch begründet, d.h. in der jeweiligen Übereinstimmung der in der UNO zu­
sammengeschlossenen Staaten. Den Völker- und Weltstaat gibt es aber noch nicht. 
Aus diesem Grund setzt Kelsen die logisch notwendige oberste Norm schlicht und 
einfach als Hypothese. 

1. Der Staat schafft das Recht 

Solange für diese oberste Norm nicht die zuständige Instanz gefunden ist, bleibt für 
das real orientierte Rechtsdenken stets nur der jeweilige Staat mit seiner Verfas­
sung. Konkret heißt dies, daß der jeweilige Staat das Recht schafft. Deshalb konnte 
Kelsen logischerweise erklären, daß es aus juristischer Sicht insoweit belanglos ist, 
ob es sich um einen demokratisch oder einen diktatorisch organisierten Staat han­
delt. Immer gilt die Staatsverfassung mit logischer Notwendigkeit als oberste 
Rechtsnorm. Nach diesem Verständnismuster vollzieht sich zur Zeit auch die Ent­
wicklung des Völkerrechts und der internationalen Politik. Denn danach hat weder 
die UNO noch ein einzelner Staat das Recht zur Intervention in einem Dikta­
torenstaat, wenn dieser seine Nachbarn nicht belästigt. Dieses Verständnis ist in 
jüngster Zeit durch die internationale Behandlung Iraks im Golf-Konflikt in 
eindrucksvoller Weise deutlich geworden. Es herrscht also, wie man sieht, in allen 
rechtlich bedeutsamen Bereichen ein Denken, daß sich allein am tatsächlich vor­
handenen Bestand von Rechtsnormen orientiert, mithin positivistisch ist: Jeder 
Staat schafft sich sein Recht, ob es menschenwürdig ist oder nicht. 
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Dieser Zustand mag vom humanen, vom ethischen Standpunkt aus beklagt werden. 
Jedenfalls im Bereich der internationalen Beziehungen dürfte es aber praktisch 
keine andere Lösung geben, die die Gefahr unübersehbarer Konflikte zwischen 
einzelnen Völkern und Staaten wirksam zu bannen vermag. Auch der Rechtsprak­
tiker innerhalb eines geschlossenen Staatsgebildes ist darauf angewiesen, sich bei 
der Rechtsanwendung an das positive Gesetz zu halten, da - jedenfalls im Regelfall 
- nur so der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit eingehalten werden kann. Proble­
matisch ist die bloße Orientierung am positiven Recht indessen dann, wenn dieses 
im Widerspruch zu elementaren menschlichen Urrechten steht. Spätestens dann 
stellt sich die Frage, ob das von Kelsen verfochtene Verständnis der Rechtsordnung 
hinreichend ist. 

2. Erfordernis der ethischen Fundierung des Rechts 

Wo also liegt der zentrale Schwachpunkt des Ansatzes von Kelsenl Die Antwort 
auf diese Frage erhält man, wenn man seine Grundvoraussetzung, die oberste 
Norm der Rechtsordnung sei notwendigerweise eine auf menschlicher Setzung 
beruhende Norm, einer kritischen Prüfung unterzieht: Ohne den Rückgriff auf 
ethische Prinzipien ist der Vorrang des Willens des Gesetzgebers gegenüber dem 
Willen der Rechtsunterworfenen letztlich nur auf die tatsächlichen innerstaatlichen, 
politischen Machtverhältnisse zurückführbar. So vermag die von Kelsen postulierte 
oberste Norm, nämlich die von Menschen aufgestellte, die Rechtsunterworfenen 
lediglich äußerlich, nicht aber moralisch zu binden. In diesem Fall kann kein Ge­
setzgeber erwarten, daß die Rechtsunterworfenen sich innerlich zum Rechtsgehor­
sam verpflichtet fühlen. Der Gesetzgeber müßte dann aber alle einzelnen Zuwider­
handlungen feststellen und jeden Zuwiderhandelnden bestrafen können. Von einer 
moralisch geeinten Rechtsgemeinschaft könnte darum nicht mehr die Rede sein, 
und Tugenden wie Bürgersinn wären bloße Fiktion. Auch könnte von Schuld und 
Schuldbewußtsein im Hinblick auf das Recht in strengem Sinne nicht mehr gespro­
chen werden. Die Sanktionierungen der vom positiven Recht verbotenen Handlun­
gen würden lediglich eine äußere Wirkung auf den Rechtsbrecher haben. 

Der Rechtsbrecher würde in der Gefängnisstrafe nichts anderes sehen als der Ver­
kehrsteilnehmer in der Buße, die er für das falsche Parken bezahlt. Der eine sitzt 
seine Buße ab, der andere bezahlt sie. Das sind physische, vielleicht auch gerade 
noch psychologische Vorgänge, keineswegs aber moralische. Vermag aber die von 
Kelsen postulierte oberste Norm lediglich eine äußere und damit dem Wandel der 
tatsächlichen politischen Machtverhältnisse ausgesetzte Bindung der Rechtsunter­
worfenen zu erzeugen, ist Kelsens Anspruch, die oberste Norm als absolut geltend 
ausweisen zu können, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Somit leidet Kel­
sens Theorie der Normbegründung in ihrem tiefsten Kern an einem unauflösbaren 
Widerspruch zum menschlichen Leben. 

II. Die Lösung: Die oberste Norm im klassischen Naturrecht 

In der klassischen Naturrechtslehre des Thomas von Aquin finden wir überraschen­
derweise - trotz aller unüberwindbaren Gegensätze im übrigen - die gleiche Logik 
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im Aufbau der Rechtsnormen wie bei Kelsen. Aber eben nur die gleiche Logik, 
nicht die inhaltliche Leere Kelsens. Beide Autoren kommen darin überein, daß man 
solange nicht von einer Rechtsordnung sprechen kann, als man nicht eine alle 
Rechtsnormen umfassende und begründende oberste Rechtsnorm voraussetzt. 
Während Kelsen die oberste Norm aber nur hypothetisch annimmt, spricht Thomas 
als Realwissenschaftler klar aus, daß Gott die oberste Norm sei und gibt dieser 
Norm den Namen das „ewige Gesetz" (lex aeterna). Was man in gängigen juristi­
schen Lehrbüchern und auch in der Regel in wissenschaftlichen Publikationen über 
die Konzeption des ewigen Gesetzes liest, zeugt durchweg von völliger Unkennt­
nis. 

Wie kommt Thomas nun zu einer solchen Aussage? Die oberste Rechtsnorm muß 
allgemeingültig sein, d.h. sie muß allen bestehenden und auch möglichen Rechts­
ordnungen nicht nur logisch, sondern auch sachlich vorgeordnet sein. Es muß sich 
also um eine absolut gültige, alle Staaten und Zeiten übergreifende rechtsetzende 
Instanz handeln. Real, also nicht nur hypothetisch, d.h. in der existenten Wirklich­
keit, kann diese Norm nur Gott selbst sein, und zwar nicht nur als Begriff, sondern 
als Wirklichkeit. 

/. Teilhabe der menschlichen Vernunft am ewigen Gesetz 
Wie kann nun der Mensch um den Inhalt des „ewigen Gesetzes" wissen? Natürlich 
kann niemand auf natürliche Weise unmittelbar in das Wissen und Wollen Gottes 
eindringen. Ein vermittelter Zugang hierzu ist dem Menschen allerdings auf zwei 
Weisen gegeben: Einerseits durch die - übernatürlich verbürgte - Offenbarung und 
andererseits im Wege des - natürlichen - philosophischen Denkens, das aufgrund 
seiner Eigenart vom übernatürlichen Offenbarungswissen absieht. Das philoso­
phische Denken vermag auf rationalem Weg die Existenz Gottes - und, in der Fol­
ge, bestimmte elementare Aspekte seines Wesens und Wollens - zu erkennen oder 
zu erschließen. Dies wenn es - was an dieser Stelle freilich nicht vertieft werden 
kann - die Analogie allen Seins anerkennt. Damit hat der Philosoph die Möglich­
keit aus dem Umstand, daß das endliche Sein sich nicht selbst zu begründen ver­
mag, den Schluß zu ziehen, daß es in seinem Bestand letztlich von einem unend­
lichen, in sich selbst begründeten Sein (Gott) abhängt. 

Diesen realen Gottesbegriff muß man vor Augen haben, wenn man den von Tho­
mas verwendeten Begriff des „ewigen Gesetzes" in seiner vollen Bedeutung erfas­
sen will. Da Gott nur als geistiges, also als mit Erkenntnis- und Willenskraft aus­
gestattetes Wesen gedacht werden kann, muß man annehmen, daß die Schöpfung 
eine Idee Gottes ist, die Schöpfung mithin Ausdruck dieser Idee ist. Da es außer 
Gott aber kein Sein gibt, das nicht aus der Schöpfung stammt, ist anzunehmen, daß 
alles Sein nach Maßgabe seiner spezifischen Beschaffenheit am Sein Gottes teil 
hat. Diese Partizipation am Sein Gottes vollzieht sich im vernünftigen Wesen - also 
im Menschen - ebenfalls in eigener Art, gemäß seinem spezifischen Wesen. 

Es ist nicht denkbar, daß Gott Vernunft und Willen des Menschen so geschaffen 
hat, daß sie in ihrem naturhaften Zustand in einem unübersteigbaren Gegensatz zu 
seiner eigenen göttlichen Vernunft und seinem eigenen göttlichen Willen stehen. 
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Diese Annahme wird plausibel, wenn wir uns bewußt werden, daß wir außerhalb 
des Satzes vom Widerspruch nicht denken können und unsere praktische Vernunft 
stets auf das Gute gerichtet ist, d.h. daß wir uns trotz unserer Freiheit nie für etwas 
entscheiden können, das wir nicht zumindest als für uns gut und erstrebenswert 
ansehen. Die solchermaßen beschriebenen Grundstrukturen unseres Denkens und 
Handelns aber sind nichts anderes als die Weisen, auf die unsere theoretische Ver­
nunft am göttlichen Intellekt und unsere praktische Vernunft am „ewigen Gesetz" 
partizipiert. 

2. Zum Verhältnis von Glaube und Wissenschaft 

Sie stehen insofern in Beziehung zueinander, als einerseits der Glaube nichts der 
Vernunft Widersprüchliches aussagen, andererseits die Vernunft nicht im vorhi­
nein die Möglichkeit einer an sie eventuell zu ergehenden Offenbarung ausschlies-
sen kann, im Bewußtsein, daß sie eine Partizipation der göttlichen Vernunft ist. 

Alle Philosophen haben ihre Erkenntnis in irgendeinem Absoluten gesucht. Alle 
Philosophie kreist um das unausweichliche Problem, das Faktum unserer Vernunft 
zu erklären. Und jene Philosophen, die das genuine Objekt der Vernunft, das Ab­
solute, in der realen Welt gesucht haben, um dort den Urgrund realer Erkenntnis zu 
finden, konnten letztlich nur von Gott sprechen, von dem unsere Vernunft ein 
Abbild, d.h. eine Partizipation, sein muß, wenn sie dem Anspruch gerecht werden 
will, objektiv begründete Seins- und Werterkenntnis gewinnen zu können. 

Das hat selbst der Rationalismus der Neuzeit erkannt, dem es im Grunde darum 
ging, die prinzipelle Trennung von Philosophie und Theologie zu begründen. Er 
wollte das Zuordnungsverhältnis von scholastischer Philosophie und Theologie 
zerstören. Eine andere Frage allerdings ist, ob der Rationalismus bei diesem Bemü­
hen den Gottesbegriff nicht auch in seiner philosophischen Bedeutung verunstaltet 
hat. Davon soll unten näher die Rede sein. 

Es ist keineswegs erforderlich, daß wir uns in unserem konkreten Erkennen und 
Handeln über diese Partizipation an der göttlichen Vernunft und am „ewigen Ge­
setz" Rechenschaft geben. Denn wir können gar nicht anders denken und handeln, 
denn nach Maßgabe dieser naturhaften Partizipation. Erst in der Zuwendung zu 
einzelnen Objekten entscheidet sich, inwieweit wir unserer Natur und damit unse­
rer Partizipation treu bleiben. Erst wenn wir eine bestimmte Erkenntnis als wahr 
behaupten oder ein bestimmtes Gut als erstrebenswert ansehen, unterliegen wir der 
Möglichkeit, zu irren oder moralisch verwerflich zu handeln. Objektiv wahr ist 
unsere Erkenntnis und objektiv gut ist unsere Entscheidung nur, wenn wir den 
realen Sachverhalt erkennend wie wollend treffen. Da wir uns irren können, gibt es 
auch irrige Entscheidungen, die uns aber dann nicht belasten, wenn wir den Irrtum 
nicht verschuldet haben. 

III. Rechtsordnung und Gottesbegriff 

Um eine Staatsverfassung auf eine tragfähige moralische Grundlage zu stellen, 
haben sich ihre Autoren vielfach unmittelbar auf die Autorität Gottes berufen. Dies 
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ist u.a. auch in der Präambel zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
geschehen. In der Tat ist die höchste positive Rechtsnorm letztlich nur durch den 
Bezug zum „ewigen Gesetz" legitimiert. Denn nur von dort aus sind Inhalte oder 
Sachverhalte als moralisch und damit absolut verbindlich zu erklären. Entgegen 
einer heute geradezu populären Auffassung reichen die Wertvorstellungen der 
Mehrheit der Bevölkerung keinesfalls aus. Das allgemeine Wertempfinden, das 
man z.B. als Grund angibt, ist stets nur das Empfinden einer Vielheit, auch wenn es 
die Gesamtheit wäre. Wie soll man aus der konkreten Vielheit auf die rechtlich­
moralische Verbindlichkeit schließen können? Das ginge einzig auf dem Weg über 
den Gesellschaftsvertrag. Aber auch dieser ist nicht durch sich selbst legitimiert. Er 
ist eine rechtliche Not- und Scheinkonstruktion, um die Souveränität des Volkes zu 
retten. 

Selbstverständlich wird der Inhalt einer Verfassung durch die Vernunft gefunden. 
Jedoch ist die Vernunft allein kein hinreichender Grund der moralischen Verbind­
lichkeit für die Gesellschaft. Denn welche Vernunft ist damit gemeint? Für die 
Verbindlichkeit muß man in irgendeiner Weise auf eine absolute Vernunft verwei­
sen können. In der französischen Revolution hat man von der „deesse raison" 
gesprochen. Daß man damit nicht weit kam, hat die Geschichte bewiesen. 

Die Vernunft, an die die Verfassung gebunden ist, ist nicht als autonom und autark 
zu denken, weil sie ihre verpflichtende Kraft aus der absoluten Vernunft bezieht. 
Wir wollen diesen Gedanken hier noch einmal durch folgende Überlegungen ver­
tiefen: 

Wie soll man etwa die Begnadigung eines Straftäters rechtfertigen, die in den ein­
fachen Gesetzen nicht speziell geregelt ist und lediglich eine allgemeine Grundlage 
in der Verfassung hat? Unter diesen Bedingungen wird man die Begnadigung nicht 
als Einzelfall des betreffenden Gebotes des positiven Rechts, sondern vielmehr als 
humanes Billigkeitsurteil auffassen müssen. Dies um die Starrheit des positiven 
Gesetzes im Einzelfall zugunsten des Gerechtigkeitsgedankens zu durchbrechen. 
Dann ist aber das der Begnadigung zugrunde liegende Motiv vor-positiver Natur 
und gehört damit nach dem modernen Rechtsverständnis nicht in den rechtlichen, 
sondern lediglich in den sozialen Raum. Eine rechtliche Begründung ist aber von 
daher unmöglich. Eine solche vermag erst dann gegeben zu werden, wenn die der 
Begnadigung zugrunde liegenden moralischen Erwägungen in irgendeiner Weise 
im Absoluten verankert sind. 

Es sei nochmals betont, daß wir uns im praktischen Leben der metaphysischen 
Voraussetzungen unseres Denkens und Handelns nicht bewußt zu werden brau­
chen. Wir müssen es aber in der theoretischen Erklärung der obersten Norm. Ge­
rade aus dieser Sicht erklärt es sich, warum wir in der Gesellschaft auf die Existenz 
von Religionsgemeinschaften, soweit sie sich durch Toleranz als gesellschaftsfähig 
erweisen, angewiesen sind, nachdem die moderne Rechtsphilosophie unter dem 
Einfluß des Rationalismus ihre metaphysische Verankerung preisgegeben hat. 
Denn diese sind die einzigen gesellschaftlichen Institutionen, die - wenn auch auf 
theologischer Grundlage - am Gedanken einer inhaltlich bestimmten, universal gül­
tigen Moral festhalten 
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IV. Die metaphysische Grundlage des Gemeinwohlbegriffs 

Schließlich bleibt die Frage, ob der Begriff des Gemeinwohls, der für die Ausge­
staltung der Rechtsordnung von eminenter Bedeutung ist, ohne den Rückgriff auf 
Gott oder, in der Sprache der klassischen Naturrechtslehre, auf das „ewige Gesetz" 
begründet zu werden vermag. 

Das Gemeinwohl ist nach allgemeiner Überzeugung nicht bloß die Summe aller -
empirisch zu ermittelnden - Einzelwohle. Das Pro-Kopf-Einkommen oder sonstige 
empirische Bestimmungen sind lediglich Anhaltspunkte, die aber für sich genom­
men, das Gemeinwohl nicht erschöpfend wiedergeben können. Hierzu bedarf es 
vielmehr eines moralischen Urteils, das seinerseits in einem naturhaften obersten 
Imperativ gründen muß. Dieses nach Thomas von Aquin „kluge" Urteil schließt 
sehr wohl kulturelle Elemente ein. 

Die Schwierigkeit, das Gemeinwohl konkret zu umschreiben, hat die Gesell­
schafts- und Wirtschaftswissenschaftler veranlaßt, auf den philosophischen Begriff 
des Gemeinwohls zu verzichten und diesen - im Zuge der Verdrängung philoso­
phischer Überlegungen aus den genannten Wissenschaften - sogar zu leugnen. 
Diese Tendenz wird noch dadurch verstärkt, daß gerade Philosophen manchmal 
vorschnell bereit sind, das Gemeinwohl konkret zu bestimmen, ohne, wie z.B. in 
wirtschaftspolitischen Fragen, den dazu notwendigen Sachverstand zu besitzen. 

Rein philosophisch gesehen läßt sich nur erklären, daß es Gemeinwohl geben und 
daß dieses den wesentlichen Zwecken der menschlichen Natur entsprechen muß. 
Dies ist durch die Sozialnatur des Menschen gefordert. Der einzelne Mensch ist 
mit allen seinen individuellen Zwecken unlösbar in die Gemeinschaft eingebunden. 
Diese philosophische Vorgabe sollte man nicht leugnen. Denn ohne sie fehlt dem 
Einsatz von einzelwissenschaftlich begründeten Sachkenntnissen die ethische 
Grundlage. 

Zu dieser philosophischen Erkenntnis ist aber die Rückbesinnung auf deren meta­
physischen Grundlage unabdingbar. Die menschliche Natur hat ihre moralisch 
bindende Kraft nur aus der Tatsache, daß sie sich nicht selbst geschaffen hat, son­
dern geschaffen worden ist. Nur aus dieser Sicht ist zu begründen, daß dem ein­
zelnen und zwar allen einzelnen, ein gemeinsames Objekt als Pflicht vorgegeben 
ist. Die menschliche praktische Vernunft ist mithin lediglich Organ, nicht aber Ur­
heber des Imperativs, der im Gemeinwohl begründet liegt. Die Erkenntnis, daß der 
einzelne die Unterstützung seiner Mitmenschen benötigt, um seine Zwecke und 
Interessen zu verwirklichen, reicht hingegen, wie bereits an anderer Stelle ausge­
führt wurde, für sich allein nicht aus, um den ethischen Imperativ des Gemein­
wohls zu begründen. 

V. Die Pervertierung des Vernunftbegriffs durch den Rationalismus 

Die Vernunft ist aufgerufen, den Inhalt dessen zu finden, was in einer konkreten 
gesellschaftlichen Situation als Gemeinwohl zu gelten hat. Diese Erkenntnis ist 
nicht erst dem Rationalismus aufgegangen. Sie war bereits lange vorher elemen­
tarer Bestandteil der klassischen Naturrechtslehre. Der Rationalismus hat nur einen 
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eigenen Vernunftbegriff eingeführt, um ein für allemal die Einflußnahme der 
kirchlichen Theologie und Autorität auf die gesellschaftliche und staatliche Ord­
nung zu beenden. 

Wenn es nur darum gegangen wäre, eine klare Unterscheidung zwischen kirch­
licher Theologie und philosophischer Erkenntnis zu ziehen, könnte man gegen 
dieses Bestreben nichts einwenden. Aber das wäre wiederum nichts Neues gewe­
sen. Denn schon Thomas von Aquin, den die Rationalisten allerdings nicht mehr 
kannten, hatte erklärt, daß man keine - auch nicht die kirchliche - Autorität anrufen 
solle, wo Vernunftgründe eine Erkenntnis absichern. 

Um der Kirche die Möglichkeit abzusprechen, im Bereich der philosophischen, 
d.h. natürlichen Ethik mitzureden, bedurfte es daher eines Begriffs der Vernunft, 
der jegliche Einmischung von Glaubenserkenntnissen in den Prozeß der Vernunft 
ausschloß. 

/. Vernunft und Schöpfergott 

Dazu bedurfte es durchaus nicht der Leugnung der Existenz des Schöpfers. Chri­
stian Wolff, der dem Rationalismus an den deutschen - und auch anderen - Uni­
versitäten zum Durchbruch verhalf, spricht vielmehr ausdrücklich vom Schöpfer­
gott. Aber bei ihm gibt es den traditionellen Begriff der Partizipation der mensch­
lichen Vernunft an der göttlichen nicht mehr. Die menschliche Vernunft selbst ist 
vielmehr aus sich selbst heraus göttlich. Sie kann mit gleichsam geometrischer 
Evidenz und restlos bestimmen, was der menschlichen Natur entspricht. Der Ge­
danke, daß der Glaube dort eine Stütze der Vernunft sein könnte, wo sie zwischen 
Wahrheit und Irrtum schwankt, sollte grundsätzlich ausgeschlossen sein. 

Wenn Christian Wolff in der menschlichen Vernunft noch eine Partizipation an der 
göttlichen Vernunft gesehen hätte, hätte er sich darüber Rechenschaft geben müs­
sen, daß man diese Partizipation nicht willkürlich beschränken kann. Wenn es dem 
Schöpfer der Vernunft gefallen sollte, der gleichen menschlichen Vernunft noch 
eine weitere Erkenntnisweise, nämlich den Offenbarungsglauben, hinzuzugeben, 
kann es zwischen natürlicher Vernunft und Glaube grundsätzlich keinen Wider­
spruch geben. 

Selbstverständlich bleiben die beiden Erkenntnisweisen gleichwohl unterschieden, 
aber nicht völlig getrennt: Bei der einen, der natürlichen Erkenntnisweise, geht es 
um die unwiderlegbare Einsicht in Sachverhalte, in der anderen, dem Glauben, 
geht es hingegen um die vertrauende Akzeptanz der Autorität des Wortes Gottes 
und seiner Kirche. Wenn darum der Offenbarungsglaube etwas aussagt, was der 
Vernunft nicht einleuchtend erscheint, ohne jedoch für die Vernunft widersprüch­
lich zu sein, tut die Vernunft gut daran, sich ihrer eigenen Begrenztheit bewußt zu 
bleiben und sich vor einer vorschnellen Verwerfung von Glaubensaussagen zu 
hüten. 

Daraus erhellt, daß für eine sichere Erkenntnis der gesamten uns umgebenden 
Wirklichkeit keine Alleinzuständigkeit der natürlichen Vernunft besteht. Die ratio­
nalistische Behauptung der Alleinzuständigkeit der Vernunft bedeutet hingegen 
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eine eigenmächtige und sachlich nicht begründbare Begrenzung des „ewigen Ge­
setzes". Die menschlich nicht begreifbare Dimension dieses „ewigen Gesetzes" 
läßt keine Begrenzung durch unsere menschliche Vernunft zu. 

2. Vergöttlichung der menschlichen Vernunft 

Die Ausmerzung der Partizipation der menschlichen Vernunft an der göttlichen 
und damit die Vergöttlichung der menschlichen Vernunft war für den Ratio­
nalismus der einzige Weg, um zu seinem Ziel zu kommen, nämlich die im Glauben 
begründete Theologie und damit auch die Kirche aus der Diskussion über natür­
liche Moralnormen herauszuhalten. Damit war aber zugleich auch das Gemeinwohl 
als allen Rechtsnormen vorgeordnete göttliche Anweisung aus dem Gesichtsfeld 
verschwunden. Denn nur vom „ewigen Gesetz" her, dem Ursprung aller Ordnun­
gen, erhält das Gemeinwohl seine sittliche Wirkkraft. 

Der Rationalismus mündet hingegen mit Notwendigkeit in den individualistischen 
Subjektivismus, der die Vernunft in die einzelnen Subjekte einschließt und damit -
logisch wie praktisch - gleichsam atomisiert, ein allgemein verbindliches Gemein­
wohl mithin schlechterdings ausschließt. Damit ist jede Möglichkeit einer ethisch 
legitimierten Autorität - nicht nur der Kirche - ausgelöscht und die Revolution aller 
gegen alle vorprogrammiert. 

Nur langsam werden sich die Folgen einer solchen Wende der abendländischen 
Philosophie auswirken. Jedenfalls stellen wir heute schon fest, daß die Politik oft 
nicht mehr in den dazu autorisierten Parlamenten und Regierungen gemacht wird, 
sondern auf der Straße mittels nicht selten sogar gewalttätiger Demonstrationen, 
die der rücksichtslosen Durchsetzung partikulärer Interessen dienen. Dies kann der 
Anfang einer verhängnisvollen Entwicklung sein. 

Quelle 21: Gesellschaftspolitische Kommentare., Jg. 32, Bonn 1991, 54-59. 
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IL RECHTSPHILOSOPHIE 





Von der Erfahrung zum klassischen Naturrecht 

Der rein empirische Begriff der Natur 

Es gibt so viele Arten von Naturrecht wie es Begriffe der Natur gibt. Und Begriffe 
werden gewonnen aufgrund einer bestimmten erkenntnistheoretischen Einstellung. 
Entsprechend sind auch die Begriffe der Natur verschieden. Entscheidend ist 
darum, aus welcher Sicht man den Begriff ,Natur' oder ,natürlich' definiert. Wenn 
irgend ein Seiendes sich stets in einer gewissen gleichen Weise bewegt, dann sagt 
man, diese Art der Bewegung sei ihm natürlich. Die Natur ist in diesem Fall 
definiert als das Prinzip eines bestimmten, stets gleichbleibenden Verhaltens. Zur 
Natur eines Seienden gehört aber stets der Gedanke an ein inneres Prinzip, aus dem 
die Handlung oder Bewegung entstammt. 

Von jenen Ansichten, die das Verhalten eines Seiendes völlig von der Umwelt aus 
definieren, sehen wir hier ab, weil dabei der Begriff Natur auf die Umwelt trans­
feriert wird und das, was wir im einzelnen Ding als inneres Prinzip des Verhaltens 
bezeichnen, nur ein Ersatzname für die Außenwelt ist, die das Verhalten eines 
Dinges bestimmt. Natur muß darum immer von dem Seienden aus gesehen werden, 
von dem man behauptet, es habe diese oder jene Natur, ohne daß man damit die 
Natur und das konkrete Subjekt identifiziert, wie es im Rationalismus der Fall ist. 

Der Begriff Natur ist so lang ein rein empirischer, wenn man ihn nur gelten läßt, 
wie das äußere Verhalten des Objekts dem Beschauer sich als gleichbleibend er­
weist. Um die Natur des Menschen zu definieren, reicht diese rein empirische Er­
kenntnisweise jedenfalls nicht aus. 

Der philosophische Begriff der menschlichen Natur 
Der Philosoph sucht nach einer Definition der menschlichen Natur, die immer gilt, 
obwohl im einzelnen die Ausprägung der Natur verschieden sein mag. Er will auch 
dann noch von der allen gleichen Natur sprechen, wenn sich die Menschen gegen 
die Natur verhalten. Der Philosoph setzt also ein inneres Prinzip voraus, das dem 
Seienden eine gewisse Verhaltensrichtung gibt, das heißt: es auf einen bestimmten 
Zweck ausrichtet, auch wenn de facto diese Orientierung durch die Freiheit des 
Individuums nicht respektiert wird. Das ist die finale Erklärung der Natur. Der 
Philosoph fragt z.B. nach dem Zweck der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen 
und zieht daraus Schlüsse über das an sich zu erwartende Verhalten. In der Abwehr 
der Lebewesen gegen Angreifer erkennt der Philosoph den naturhaften Trieb der 
Selbsterhaltung. Das ist eine finale Denkweise, welche über die rein physikalische 
Sicht hinausgeht. Auf dieser finalen Denkweise fußt die allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte. 

Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist, obwohl philosophisch, insoweit 
noch der naturwissenschaftlichen Definition der Natur verpflichtet, als sie den 
Begriff Mensch immer nur vom einzelnen Subjekt der menschlichen Natur her 
definiert und der abstrakten Definition der Natur des Menschen die reale Gültigkeit 
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abstreitet. Auf der Ebene der abstrakten Definition der menschlichen Natur stellt 
man fest, daß zum Menschen Freiheit, Existenzdrang usw. gehören, und zwar vom 
ersten Augenblick des Lebens an, wenngleich äußerlich noch nicht feststellbar. Da 
aber die Natur des Menschen wesentlich sozial ist, kann man von der allgemeinen 
Definition der menschlichen Natur aus noch nicht sagen, wie das natürliche Recht 
des einzelnen Subjekts konkret zu definieren ist. Die Freiheit läßt sich in der Unter­
ordnung aller unter eine übergeordnete gesamtheitliche Norm, nämlich das Ge­
meinwohl, nicht rein formal als konkret gleiche Freiheit aller definieren, wie 
Rousseau gemeint hat. Die Menschenrechte sind darum konkret analog zu den 
Pflichten des einzelnen gegenüber dem Gemeinwohl zu definieren. Diese Analogie 
im einzelnen zu bestimmen ist Aufgabe der staatlichen Autorität, die aber ihrerseits 
nicht willkürlich handeln kann, weil das Gemeinwohl auch der staatlichen Auto­
rität vorgegeben ist. Diese Aufgabe ist allerdings sehr schwierig. 

Um jeder staatlichen Willkür zuvorzukommen, hat die allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte die subjektivistische Konzeption gewählt. Sie sieht sich aber da­
durch mit einer noch schwierigeren Problematik konfrontiert. Da sie das Gemein­
wohl als dem Staat vorgeordnete gesellschaftliche Norm wegen ihres subjektivisti-
schen Ansatzes nicht kennt, mußte sie der staatlichen Obrigkeit das Recht ein­
räumen, nach ihrer Willkür die Rechte des einzelnen zu begrenzen. Damit werden 
die subjektiven Rechte im Grund wieder aufgehoben, indem man sie der staat­
lichen Gewalt ausliefert. In den Vorbereitungssitzungen der allgemeinen Men­
schenrechtserklärung in Genf konnten darum die kommunistischen Oststaaten 
leicht für diese Formulierung gewonnen werden. 

Eine Philosophie jedoch, die von der allgemeinen sozialen Natur des Menschen 
ausgeht, kann nicht mit dem Recht des Individuums beginnen, das dem obrigkeit­
lichen Subjekt, der staatlichen Autorität, gegenübersteht. Die Rechte des einzelnen 
sind darum auch nur analog vom einen zum andern. Die Freiheit ist in dieser Sicht 
als Freiheit aller im Rahmen des Gemeinwohls zu verstehen. Es handelt sich somit 
nicht um Zuteilung eines gleichen und unteilbaren Rechts auf alle einzelnen. 

Ohne diesen Bezug zum Gemeinwohl gibt es keine Einzelrechte. In dieser Weise 
hat Aristoteles und noch präziser Thomas von Aquin die Menschenrechte gesehen. 
Dieser Gedankengang ist aber nur von einer im aristotelischen Sinn verstandenen 
metaphysischen Definition der menschlichen Natur aus nachvollziehbar. 

Das ist eine ganz andere Sicht, als wenn man bei der Definition der menschlichen 
Natur beim Individuum beginnt und mit Kant erklärt, es habe jeder das gleiche 
Recht mit der Auflage, die gleichen Rechte der andern nicht zu stören. Auf dieser 
Basis gibt es keine geordnete Gemeinschaft. Das ist die typische Denkart des Ra­
tionalismus, die sich von der aristotelisch-metaphysischen Erkenntnislehre trennt. 
Dem rationalistischen Subjektivismus gelingt es deswegen nicht, die Verknüpfung 
des Individuums mit der Gesellschaft in den Griff zu bekommen. Gesellschaft ist 
für ihn immer nur das Zusammensein von mehreren Individuen. Der Rationalismus 
kommt daher auch nie zu einem Gemeinwohlbegriff, der die einzelnen Individuen 
übersteigt und vor allem auch der staatlichen Autorität vorgeordnet ist. Es sei auf 
ein Beispiel hingewiesen, aus dem sichtbar wird, wie schwer es dem Rationalismus 
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fällt, gesellschaftliche Normen zu erkennen, welche über der Freiheit stehen. Es ist 
die Frage nach der Stellung der Ehe in der Gesellschaft. Wenn das Wesen der Ehe 
nur von der Freiheit des einzelnen aus bestimmt wird, dann kann man ihr kein 
Vorrecht gegenüber der frei gewählten Partnerschaft von Homosexuellen zuer­
kennen. Auch beim Recht auf freie Meinungsäußerung fehlt dem Rationalismus 
die Möglichkeit, die objektiven Grenzen anzugeben. Er entnimmt sie dem allge­
meinen Moralempfinden, das aber sehr trügerisch sein kann. 

Die Erfahrung in der metaphysischen Denkweise 
Obwohl die philosophisch-metaphysische Definition der menschlichen Natur auf­
grund der Abstraktion über die konkrete Erfahrung hinausragt, weil sie nicht nur 
Einzelerfahrung an Einzelerfahrung anreiht, so ist sie doch in der Erfahrung be­
gründet. Auf lange Sicht wird sie durch die Erfahrung bestätigt. Der logische 
Prozeß der metaphysischen Erkenntnislehre, beginnend mit der Erfahrung, dann 
abstrahierend zur allgemeinen Wesensnatur vordringend und sich wieder zurück-
bewegend zur Erfahrung als der Bestätigung läßt sich deutlich erkennen bei der 
Erarbeitung der Definition des Menschen als moralischen Wesens. Selbst Kant 
beginnt die Definition des Menschen als moralischen Wesens mit einer Erfahrung. 
Er konnte und kann die Tatsache, daß der Mensch ein moralisches Wesen sein 
muß, also definitionsgemäß ein moralisches Wesen ist, philosophisch nicht bewei­
sen. Jeder Mensch erlebt sein moralisches Wesen im Verantwortungsbewußtsein 
für sein Tun. Dieses verbietet jede Entscheidung aus reiner Willkür. Verantwor­
tungsbewußtsein ist nicht einfach die Approbation dessen, was man getan hat. 
Diese Erkenntnis ist ein Ergebnis der inneren Erfahrung, die wir in jedem Men­
schen feststellen. 

Worauf bezieht sich aber dieses Verantwortungsbewußtsein? Das ist die entschei­
dende Frage, die ebenfalls nur im Kontakt mit der inneren Erfahrung beantwortet 
werden kann, indem man der Frage nachgeht, woran man erkennen kann, ob man 
aus Willkür handelt. Der Gegensatz zur reinen Willkür ist die Orientierung an 
einem Sachverhalt, der ebenso allen in gleicher Weise zukommen muß wie das 
moralische Wesen. Dieser Sachverhalt ist das Glück des Menschen, das als Ziel für 
alle gilt und in seiner allgemeinen Definition mittels Abstraktion aus der mensch­
lichen Natur abgelesen werden muß. Außerhalb der menschlichen Natur gibt es 
kein wahres Glück. Wir sind darum gut beraten und frei von Willkür, wenn wir das 
Objekt unseres Wollens und Wünschens sachgerecht und allgemein gültig gemäß 
der menschlichen Natur bestimmen. Unser Verantwortungsbewußtsein hat also ein 
ihm natürlich zugeordnetes Objekt. 

Bei Kant bestehen Umsicht und Vorsicht im Bemühen, jegliche Willkür auszu­
schließen, in der Befolgung des absoluten Imperativs, während die Analyse des -
vorliegenden Sachverhalts von ihm als rein rationale Operation beurteilt wird, die 
mit der Moral nichts mehr zu tun hat. Diese Interpretation scheint insofern 
gerechtfertigt zu sein, als die Menschen hinsichtlich des gleichen Sachverhalts 
verschiedener Meinung sein können. Wäre die rationale Analyse zugleich ethisch, 
dann befände man sich in der Sicht Kants vor einem Widerspruch: einerseits die 
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apriorisch und darum für alle in gleicher Weise gültige Forderung der Verantwor­
tung, andererseits die sachliche Verschiedenheit der von den einzelnen aus der 
gleichen Verantwortung getroffenen Entscheidungen. 

Nun ist nicht zu leugnen, daß die Menschen je verschiedene konkrete Entscheidun­
gen treffen. Sofern aber die einzelnen sich an der allgemeinen menschlichen Natur 
ausrichten, - und das ist naturgemäß von jedem gefordert, der nicht nach reiner 
Willkür entscheiden will, und tatsächlich behauptet auch jeder von sich, daß er in 
seinem Tun der menschlichen Natur folge - weisen alle einzelnen Entscheidungen 
einen im Grund gleichen realen Sachverhalt aus. Diesen Sachverhalt erkennt man 
nur aufgrund der aristotelischen Metaphysik, die den Kern der sogenannten klas­
sischen Naturrechtslehre bildet. So wird es einsichtig, daß gemäß der aristotelisch­
metaphysischen Schauweise, die sich von jeder rein empirischen Definition der 
Natur unterscheidet, die rationale Analyse des menschlichen Ziels selbst ethischen 
Charakter hat, weil bereits der oberste Imperativ auf das Sein verweist: „Das 
ontisch Gute ist zu tun, das dem Sein Widersprechende ist zu meiden." 

Solang der einzelne bemüht ist, sich für das Sachgerechte zu entscheiden, ist seine 
Entscheidung moralisch gut, auch wenn er vielleicht aus theoretischem Irrtum das 
Sachgerechte nicht gefunden hat. Thomas von Aquin drückt die Forderung des 
Bemühens um das Sachgerechte mit dem Begriff des „appetitus rectus" aus. Wer 
immer das „korrekte" Streben, d.h. das Streben nach dem Sachgerechten hat, 
handelt moralisch gut, auch wenn er irrtümlich das Sachgerechte nicht ermitteln 
konnte. Darum sagt Thomas im Gefolge von Aristoteles, daß die praktische, d.h. 
moralische Wahrheit nicht identisch zu sein braucht mit der theoretischen Wahr­
heit. Im gesellschaftlichen Zusammenleben entsteht dadurch keine Unstimmigkeit, 
da der friedliche Dialog nicht gestört wird. Die theoretische Unstimmigkeit zu 
beseitigen ist eben Aufgabe der politischen Diskussion. Hierbei ist aber „politisch" 
nicht verstanden als Kampf um die Durchsetzung von Interessen. Denn das 
Interesse muß, wenn es moralisch korrekt sein will, Einsatz für das Sachgerechte 
sein. 

Einwand gegen das klassische Naturrecht 
Gegen das klassische Naturrecht wird allgemein eingewandt, es zeichne sich durch 
starre Prinzipien aus, die in der konkreten Welt zu abstrusen Entscheidungen 
führen. Wer jedoch zur Kenntnis nimmt, daß die allgemeinen Prinzipien zum 
größten Teil analog anzuwendende Prinzipien sind, kann diesen Einwand nicht 
aufrechterhalten. Es gibt nur wenige Prinzipien, die univok gelten. Dazu gehört 
z.B. das Recht auf Leben. Der Vorwurf, die klassische Naturrechtslehre habe die 
Sklaverei zum absolut geltenden Naturrecht, d.h. zu dessen universalen Prinzipien 
gezählt, ist irrig. Die klassische Naturrechtslehre hat niemals den antik-römischen 
Begriff der Sklaverei verteidigt, wonach der Besitzer eines Sklaven das Recht 
hatte, über Leben und Tod des Sklaven zu entscheiden. Wenn bei Thomas von 
Aquin vom Sklaven die Rede ist, dann meint er lediglich die Leibeigenschaft. Und 
auch von dieser spricht er nur im Rahmen der Anwendung naturrechtlicher 
Prinzipien auf die konkrete gesellschaftliche Situation. Im Mittelalter gab es Scha-
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ren von Menschen, die sich in ihrem eigenen Leben nicht selbst helfen konnten, 
dies nicht nur wegen der äußeren sozialen Verhältnisse, sondern auch deswegen, 
weil der Großteil der nötigen Bildung entbehrte. War es unter diesen Umständen 
nicht geraten, sie als Leibeigene anzunehmen - natürlich unter liebevoller Behand­
lung, wie sie schon der Apostel Paulus verlangte, als er den entlaufenen Sklaven 
seinem Herrn, Philemon, zurückschickte mit der Mahnung, ihn als Bruder zurück­
zunehmen? 

Bei einem Wechsel der Verhältnisse ist eine je andere „naturrechtliche", d.h. der 
Natur der Sache entsprechende Lösung erforderlich. Der Ausdruck des Thomas 
von Aquin „die menschliche Natur ist veränderlich (mutabilis)" gibt die Analogie 
wieder, die bei der Anwendung von „naturrechtlichen" Prinzipien zur Geltung 
kommt. Eines aber bleibt: die Wesensnatur des Menschen muß immer Ausgangs­
punkt der ethischen Reflexion im Hinblick auf die konkrete Situation sein. In 
dieser Hinsicht unterscheidet sich der Ausdruck „Natur der Sache" im Verständnis 
des klassischen Naturrechts vom Begriff der „Natur der Sache" im positivrechtli­
chen Bereich, wo die Natur der Sache rein empirisch gedeutet wird. 

Das klassische Naturrecht ist nicht zu verwechseln mit dem der Neoscholastik, die 
sich ungefähr seit Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelt hat. Die Neoscholastik 
stand sehr unter dem Einfluß des Rationalisten Christian Wolff. Darum ihre starren 
Formulierungen der Prinzipien. Sie vermochte die Analogie des Seins, zu der sie 
an sich steht, nicht auf die Moralprinzipien zu übertragen. Die Wiederentdeckung 
der Spannweite der Analogie ist dem nach dem zweiten Weltkrieg verstorbenen 
Spanier Santiago Ramirez, dem wohl größten Interpreten des Thomas von Aquin, 
zu verdanken. Er hat vier Bände, von denen jeder über 400 Seiten umfaßt, über die 
Analogie veröffentlicht. Die klassische Naturrechtslehre hat als Fundament die 
reale Gültigkeit allgemeiner Begriffe und die Analogie des Seins. Von der realen 
Gültigkeit abstrakter Prinzipien zu sprechen, gilt in der modernen Philosophie, die 
hauptsächlich vom Nominalismus geprägt ist, als Naivität. Dennoch handeln alle 
danach. In den politischen Diskussionen sucht man zunächst die gemeinsamen 
Prinzipien, wobei man selbstverständlich überzeugt ist, daß mit solch allgemeinen 
Prinzipien wenigstens die Richtung zu einer sachlichen, d.h. dem Sein entspre­
chenden, Lösung vorgegeben ist. 

Das menschliche Zusammenleben wäre nicht möglich, ohne Verständigung hin­
sichtlich real gültiger Prinzipien. Im Hinblick auf das Zerwürfnis der Ansichten, 
wenn es um die Details geht, könnte man zur Meinung kommen, daß die allge­
meinen Prinzipien eben doch nur nominalen Wert hätten. Man muß aber, um dieses 
Phänomen des Widerspruches zwischen den Prinzipien und der konkreten For­
mulierung zu erklären, der Frage nachgehen, warum sich die Menschen so schwer 
tun, im Detail zur gemeinsamen Aussage zu kommen. Und hier kommt die Lehre 
vom appetitus rectus ins Spiel, den Thomas von Aquin als wesentliche Voraus­
setzung des naturrechtlichen Denkprozesses bezeichnet hat. 

Quelle 65: Die Neue Ordnung, 51. Jg. 1997,362-367. 
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Der Begriff des Rechts in Theorie und Praxis 

I. Überlegungen zur Definition im allgemeinen 

Aufgabe jeder Definition ist es, den Sachverhalt, der mit einem Namen belegt ist, 
so zu umschreiben, daß alles, was irgendwie mit einem anderen Namen bezeichnet 
werden kann, ausgeblendet ist. Der zu definierende Sachverhalt mag dabei real nur 
mit anderen Inhalten zusammen existieren können. Doch ist zur begrifflichen 
Klarheit eine solche vielleicht irreale Trennung notwendig. 

So z.B. definiert man etwa das Menschliche, also das, was den Menschen von allen 
anderen Lebewesen unterscheidet, mit dem Begriff der Rationalität. Die Rationali­
tät ist selbstverständlich eine Wirklichkeit. Sie existiert aber nicht als solche, son­
dern ist nur die spezifische Qualität, durch die der Mensch sich von den anderen 
Lebewesen unterscheidet. Um die Rationalität in der Realität zu begreifen, müssen 
wir wissen, durch was sie begründet ist. Hierzu müssen wir die Existenz- und 
Funktionsweise der Vernunft definieren. 

Die Vernunft ist ein intellektives Erkenntnisvermögen, das von der Sinneserkennt­
nis abhängt und damit abstraktiv und diskursiv vorgeht. Danach ist der Mensch als 
ein mit abstraktivem und diskursivem Erkenntnisvermögen ausgestattetes Sinnen­
wesen zu definieren. Die Kurzformel hierfür lautet: Der Mensch ist ein rationales 
Sinnenwesen (animal rationale). 

Nach dem Gesagten müssen wir beim Definieren zwei Etappen unterscheiden: 

1. die rein begriffliche Definition (im Beispiel: die Rationalität), 

2. die reale Definition, in der die Begründung des im Begriff erkannten Sachver­
halts mitgenannt wird, um die Existenzgrundlage des Begriffs zu erkennen (in 
unserem Beispiel: um das zu erfassen, was unter Rationalität real zu verstehen ist). 

Aristoteles hat die rein begriffliche Seite der Definition „Nominaldefinition" ge­
nannt, im Gegensatz zur „Realdefinition", durch die jene Elemente erfaßt werden, 
die den in der begrifflichen Definition ausgedrückten Sachverhalt in der Realität 
begründen. 

II. Recht als durch soziale Zwangsgewalt sanktionierte Norm 

Wenn man das Recht definieren will, muß man demnach zunächst die rein be­
griffliche Seite, also die Nominaldefinition, ins Auge fassen. Sonst ist eine wissen­
schaftliche Untersuchung nicht möglich. Mit der Moral gehört das Recht zu den 
Normen menschlichen Handelns im sozialen Raum. Ob diese beiden Normen auf 
der gleichen Ebene stehen oder ob in der Realität zwischen ihnen das Verhältnis 
der Über- und Unterordnung besteht, ist somit zunächst belanglos. 

Das Recht ist als Norm unterschieden von physischem Zwang. Es spricht die Frei­
heit des Menschen an. In dieser Hinsicht kommt es mit dem moralischen Imperativ 
überein. Beide sind Imperative an die Entscheidungsfreiheit des Menschen. Der 
Strafvollzug, bei dem physische Gewaltmittel angewandt werden, ist zwar auch ein 
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rechtliches Geschehen. Er ist es aber nur, weil er mit der vorgängigen rechtlichen 
Norm, dem Gesetz, in Beziehung steht. Das Recht als Imperativ betrifft aber nur 
zwischenmenschliche Verhältnisse, während die moralische Norm das gesamte 
Feld der Verantwortung, auch der rein individuellen, anspricht. Von den die mora­
lischen, zwischenmenschlichen Beziehungen betreffenden Liebesgeboten unter­
scheidet sich das rechtliche Gebot dadurch, daß es bei Nichtbeachtung mit phy­
sischem Zwang droht. Man kann darum das Recht, genauer das rechtliche Gesetz, 
als soziale mit Zwangsgewalt ausgestattete Norm definieren. 

III. Können auch sittliche Normen Zwangscharakter aufweisen? 

Die Frage, ob es auch sittliche Normen geben könne, die mit Zwangsgewalt aus­
gerüstet sind, kann hier nicht näher besprochen werden. Kant hat dies jedenfalls 
kategorisch ausgeschlossen. Die Problematik hängt eng mit der Frage zusammen, 
ob die moralischen Normen einem Zweck unterstehen. Nehmen wir - um diesen 
Zusammenhang einmal zu verdeutlichen - an, die Pflege der Gesundheit sei eine 
echte moralische Verpflichtung und nicht nur, wie in der Denkweise der Kantsch&n 
Transzendentalphilosophie, eine rationale Ausführung eines kategorischen Impera­
tivs ohne sachlichen, der - unabhängig vom menschlichen Bewußtsein existieren­
den - Wirklichkeit entnommenen Gehalt. In diesem Fall kann die Finalität aus dem 
moralischen Bereich nicht ausgegliedert werden. Im Sinn des Neukantianismus hat 
deshalb der in Freiheit gegen die Gesundheit Handelnde die Folgen einzig seiner 
Irrationalität, also seiner Dummheit zu verdanken. Die schmerzliche Krankheit, die 
z.B. auf den unmäßigen Alkoholkonsum folgt, ist darum streng genommen nicht 
als Strafe für ein moralisches Vergehen aufzufassen. 

Anders dagegen in der finalen Ethik. Hier ist die Krankheit selbstverschuldete, 
gleichsam „von Natur aus" verwirkte Strafe für ein unmoralisches Verhalten, 
sofern der übermäßige Alkoholkonsum frei gewollt war. In der finalen Ethik sind 
also auch die moralischen Gebote mit Zwangsgewalt ausgerüstet. Doch das mora­
lische Gebot unterscheidet sich auch dann noch vom rechtlichen, da der Zwang 
sich aus dem Sachverhalt der Handlung selbst ergibt, während der Zwang, der mit 
der rechtlichen Norm verbunden ist, von der Gesellschaft („soziale Kontrolle") 
bzw. dem Gesetzgeber angedroht und durchgesetzt wird. 

IV. Willkürliche Trennung von Recht und Gerechtigkeit durch die neukantia­
nische Rechtsphilosophie 
Vom Neukantianismus aus stehen die Folgen einer Unrechtsordnung, d.h. einer 
Ordnung, die den Zwecken der menschlichen Existenz widersprechen, nicht im 
Blick der Rechtswissenschaft. Rein theoretisch kann man dieser Auffassung nicht 
widersprechen, denn auch das Recht einer grausamen Diktatur entspricht dem 
Begriff des Rechts. Ob der Mensch eine Diktatur oder eine freiheitliche Demokra­
tie will, ist eine Angelegenheit seiner Lebensauffassung. Damit hat Hans Kelsen 
argumentiert. Er hat sich deswegen gegen den Vorwurf, den Rechtspositivismus zu 
verteidigen, gewehrt. Theoretisch scheint dies ganz in Ordnung zu sein. Man könn­
te allerdings einwenden, daß die Diktatur dem Menschen die Freiheit nimmt, so 
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daß die Grundbedingung des Rechts als Norm, die an die Freiheit appelliert, nicht 
mehr bestehe. Aber dieser Einwand greift nicht ganz, denn auch in der Demokratie, 
in welcher das Mehrheitsprinzip den Ausschlag gibt, sind nicht wenige zum Gehor­
sam gegenüber Normen gezwungen, die ihrem Freiheitsbewußtsein zuwider sind. 
Etwas anderes gilt nur dann, wenn man annimmt, daß grundsätzlich alle mit dem 
demokratischen Mehrheitsprinzip einverstanden sind und darum auch die Konse­
quenz, eventuell gezwungen zu werden, in Kauf nehmen, weil sie eine demokrati­
sche Ordnung der Diktatur vorziehen. 

V. Praktische Folgen des Rechtspositivismus 

Doch ist damit das Problem nicht gelöst. Bietet denn die Mehrheit wirklich die 
Garantie, daß einer Minderheit nicht solche Normen aufgebürdet werden, die sie 
als unmenschlich oder ungerecht empfindet? 

Hitler ist 1933 auf demokratisch-rechtlichem Weg an die Macht gekommen. Alles, 
was das nationalsozialistische Regime an juristischen Normen erließ, war darum 
rechtens, auch die Todesurteile. Diejenigen Juristen, die sich auf die begriffliche 
Definition des Rechts beschränkten, waren darum nicht in der Lage, jene Richter, 
die sich in ihren Todesurteilen an das damals gültige Recht hielten, zu verurteilen. 
In der Tat wurden nach dem zweiten Weltkrieg sogar solche Richter in ihrem Amt 
belassen, die überzogene Todesurteile gefällt hatten, d.h. Todesurteile, die zwar 
dem geltenden Recht entsprachen, die aber unter Beiziehung von mildernden Um­
ständen doch hätten umgangen werden können. 

Auch in unseren Tagen wird von ehemaligen DDR-Juristen die Ansicht geäußert, 
daß der Schußwaffengebrauch an der innerdeutschen Grenze nach geltendem 
Recht erfolgt sei und darum nachträglich nicht bestraft werden dürfe. Vielleicht 
kann man denjenigen, welche den positiv rechtlich geltenden Schießbefehl mit 
innerem Widerwillen ausführten, mildernde Umstände zubilligen. Doch könnte 
man kaum diejenigen entschuldigen, welche den Schießbefehl gesetzlich vorge­
schrieben und sogar die Belobigung durch eine Grenzdienstmedaille angeordnet 
haben. 

Und doch könnte man weiter argumentieren, daß der gesetzliche Schießbefehl 
letztlich in dem von den Sowjets bewachten System begründet gewesen sei, so daß 
die Verantwortung vom DDR-Gesetzgeber an die Sowjetunion weitergegeben 
werden könnte. Klagen wir aber nicht in pharisäischer Überheblichkeit die Sowjets 
an. Denn in unseren Reihen im Westen sind jene Juristen kaum zu zählen, die er­
klären, Recht sei nur das, was der Gesetzgeber als solches festlege. Über das, was 
unserem Wertempfinden entspreche oder widerspreche, könne aus juristischer 
Sicht deshalb auch nichts ausgesagt werden. 

VI. Kritik an Kelsens „reiner Rechtslehre" 

Kelsen will sich der Problematik entziehen, indem er erklärt, er überlasse die Frage 
nach einem menschlich tragbaren Recht denjenigen, welche die oberste Norm der 
Rechtsordnung erstellen. Um eine Frage des Rechts als solchem handle es sich 
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jedoch dabei nicht. Er kann aber den Vorwurf, daß sein Rechtsdenken in den 
Positivismus führe, nicht entkräften, wenngleich sein System in sich kein Rechts­
positivismus, sondern eine „reine Rechtslehre" sein will. 

Doch kann diese Argumentation nicht befriedigen. Denn können wir uns mit der 
Erklärung zufrieden geben, daß der Schießbefehl an der ehemaligen innerdeut­
schen Grenze rechtlich gerechtfertigt, wenngleich vom menschlichen Standpunkt 
aus verwerflich sei? Wie kommen wir rechtlich dieser menschlichen Grausamkeit 
bei? Im System von Kelsen gibt es keine Lösung. Wir können höchstens das Ra­
cherecht („Wie du mir, so ich dir") anrufen. 

Dieses ist aber im Denken Kelsens kein Recht mehr, weil es außerhalb der Nor­
menordnung liegt, die eben kein physischer, sondern ein imperativer Prozeß ist. So 
bleibt die Feststellung, daß die „reine Rechtslehre" unweigerlich in den Positivis­
mus führt. 

VII. Notwendigkeit der Orientierung des Rechts an bleibenden ethischen 
Maßstäben 

Schon Gustav Radbruch, wenigstens anfänglich selbst dem Rechtspositivismus 
verschrieben, hat in der 3. Auflage seiner „Rechtsphilosophie" bemerkt, daß es 
Gesetze von einem solchen Maß an Ungerechtigkeit geben könne, „daß ihnen die 
Geltung, ja der Rechtscharakter abgesprochen werden muß". Es gibt also offenbar 
Grenzen des Rechtspositivismus. So achtenswert der Rechtspositivismus wegen 
seiner Betonung von Rechtsklarheit und Rechtssicherheit sein mag, es gibt den­
noch Grenzen, bei denen man an den Kern menschenwürdiger Existenz rührt. Die 
Beurteilung dieser Grenzen kann nur vorgenommen werden aufgrund einer morali­
schen Werterkenntnis. Ein Rückgriff auf den vor dem positiven Recht liegenden 
Wertmaßstab ist wenigstens in Extremfällen unabdingbar. Handelt es sich aber bei 
diesem Wertmaßstab wirklich um eine rechtliche Norm? Das ist der Kern des 
Problems. 

VIII. Zur Abgrenzung von rechtlichen und moralischen Normen 

Es genügt nicht, auf die dem Recht vorgelagerten moralischen Grundvoraussetzun­
gen zu verweisen, aufgrund deren Recht real erst möglich ist, gleich einer Lampe, 
ohne die man im Dunkeln nicht zu sehen vermag. In diesem Sinn nennt man ge­
wisse soziale Verhaltensweisen oder Tugenden, die zur Existenz einer Rechtsord­
nung als Minimum vorausgesetzt sind, wie z.B. anständiges soziales Verhalten, 
Solidarität, Vertragstreue usw. Solange man aber für diese „Tugenden" nicht das 
Objekt definiert, ist nichts gewonnen. Was heißt anständiges Verhalten? Etwa, daß 
einer nur einmal im Jahr oder, wenn möglich, überhaupt nicht, seine Umwelt mit 
Trunkenheit stört? Ohne die Angabe einer auf das konkrete Handeln gerichteten 
Norm bleiben die erforderlichen Tugenden oder Verhaltensweisen im leeren Raum, 
es sei denn, daß man einen Durchschnittswert angibt, den man aus der Statistik ge­
winnt. Aber damit ist keine absolute Norm bezeichnet, die notwendigerweise zur 
Moral gehört. 
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Wie bereits gesagt, ist die rechtliche Norm eine Ordnungsnorm von moralischen 
Subjekten. Sie ist nicht eine Norm von Schachfiguren. Wenn es also bereits zum 
Begriff der rechtlichen Norm gehört, daß sie nur moralische Wesen anzusprechen 
vermag, also nur im Hinblick auf die Moralität des Menschen die zu ihrem Norm­
charakter wesentlich gehörende Qualität besitzt, dann wird jeder Jurist gehalten 
sein, zu untersuchen, welche rechtlich relevanten Moralnormen zur Naturausrü­
stung des Menschen gehören, denn nur solche Normen können absoluten Charakter 
besitzen, die zur Natur des Menschen gehören. Er ist darum, ob er es will oder 
nicht, auf irgendeine Naturrechtslehre verwiesen. 

IX. Rückgriff auf Naturrecht ist unverzichtbar 

Was bedeutet aber dann der Begriff „Natur"? Hier scheiden sich die Geister. Allge­
mein lassen sich die Auffassungen über die Natur in diesem Zusammenhang in 
zwei Hauptrichtungen unterscheiden: eine rein empirische und eine metaphysische. 

Wer nur die empirische Begründung annimmt, steht grundsätzlich auf dem Stand­
punkt, daß die moralischen Normen das Erzeugnis der Umwelt sind. Wenn das 
stimmt, dann ist die Moralität des Menschen nicht unterschieden von dem, was wir 
bei den übrigen Sinnenwesen Instinkt, Training oder Einübung nennen. Das ist 
nicht weit von der Ansicht des Karl Marx entfernt, der die Inhalte moralischer 
Normen als notwendige rationale Folge bestimmter wirtschaftlicher Verhältnisse 
erklärte. Man fragt sich aber dann, worin diese Rationalität und vor allem die 
Freiheit bestehen. Trennt man Freiheit und Rationalität im neokantianischen Sinn, 
dann stellt man sich die Frage, wozu die Freiheit noch dient, da sie ohne Rationali­
tät nicht verwirklicht werden kann. Wird die Rationalität der rein empirischen 
Ordnung zugewiesen, dann bleibt für die reale moralische Verantwortung kein 
Raum mehr, weil in letzter Instanz die Kausalität, d.h. der Zwang der gesellschaft­
lichen Prozesse, die Entscheidung bestimmt. Man kommt aus dem Knäuel von 
unlogisch aufgestellten Aussagen nicht heraus, solange man der menschlichen 
Vernunft nicht moralische Erkenntnisse zutraut, die aus der Natur des Menschen 
gewonnen werden. Dazu bedarf es allerdings einer metaphysischen Erkenntnis. 
Das will nicht heißen, daß der einzelne die zum Menschen als moralischem Wesen 
gehörenden Normen frei von der Kommunikation mit seiner Umwelt gewinnen 
würde. Wie jedweder metaphysischen Erkenntnis empirische Daten zugrundelie­
gen, so auch der Erkenntnis von natürlichen moralischen Normen. Der Bezug zum 
Konkreten, also Empirischen, gehört also notwendig auch zum Prozeß der Gewin­
nung von absoluten Normen. Am Ende steht aber immer die abstraktive Erkenntnis 
von an sich universal gültigen Sachverhalten. Diese Erkenntnis gewinnen wir, 
wenn wir vor einem Unrechtsfall stehen, den wir auch mit Hilfe der ausgeklü­
geltesten empirischen Erklärung nicht mehr entschuldigen können. Ohne ein 
Minimum von Normen absoluter, d.h. metaphysischer Geltung, ist ein System von 
Rechtsnormen, die das moralische Wesen Mensch ansprechen sollen, demnach 
nicht denkbar. Wie wir gesehen haben, setzt bereits die begriffliche, d.h. die 
Nominaldefinition des Rechts, um die Unterscheidung des Rechts vom physischen 
Zwang zu begründen, als Adressaten ein moralisches Wesen voraus. 
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X. Evidenz sittlicher Elementarnormen 

Mit der Erkenntnis, daß jede Rechtsordnung ein Minimum von natürlichen Moral­
normen besitzen muß, also von Normen, die dem Menschen kraft seiner Natur 
offenbar werden, somit ohne weiteres evident sind, werden wir vor die Frage 
gestellt, woran man denn diese Evidenz von seinsmäßigen Sachverhalten erkenne. 
Denn es scheint, daß in sich evidente Sachverhalte nur dann als evident erklärt 
werden können, wenn sie von allen Gesellschaftsmitgliedern als denkenden Wesen 
spontan angenommen werden. Davon kann aber, wie wir alle wissen, nicht die 
Rede sein. Damit stehen wir vor dem letztentscheidenden Problem hinsichtlich des 
rechtlichen Charakters von moralischen Normen. Hat es überhaupt einen Sinn, von 
an sich, d.h. objektiv evidenten moralischen Normen zu sprechen, wenn diese 
Evidenz sich nicht auch subjektiv im Moralverständnis aller Gesellschaftsmit­
glieder erfahrbar macht? Denn wie der Begriff der rechtlichen Norm als einer mit 
Zwangsgewalt ausgerüsteten sozialen Norm zeigt, ist die Effizienz eines ihrer 
Wesensmerkmale. 

Nehmen wir zur Aufhellung dieser Problematik als Beispiel den Rassismus, der 
auch die Vernichtung anderer Rassen als moralisch gerechtfertigte Handlung 
vertritt. Ohne Zweifel ist es vorgekommen, daß eine bestimmte Rasse sich als die 
einzig lebenswerte ansah. Ist diese Tatsache nun ein Beweis gegen die evidente 
Verwerflichkeit des Rassismus? Wohl kein Glied unserer modernen Gesellschaft 
wird dies bejahen. Und selbst die Rassisten sind sich in dem Augenblick, in dem 
sie moralisch reifer werden, darüber im klaren, daß sie die Verwerflichkeit des 
Rassismus eigentlich hätten einsehen müssen. Das heißt doch nichts anderes, als 
daß sie von Natur aus die Potenz in sich tragen, die Verwerflichkeit des Rassismus 
- auch ohne den Einfluß der sozialen Umwelt - zu erkennen. 

Die Naturrechtslehre will nichts anderes behaupten, als daß die menschliche Ver­
nunft von Natur aus darauf angelegt ist, grundsätzliche Normen des gemeinsamen 
Zusammenlebens zu erkennen, wenngleich aufgrund von verschiedenen deforma-
tiven Einflüssen diese natürliche Anlage de facto nicht zur Verwirklichung kommt. 
Die alte Forderung vieler Philosophen, daß man vernünftig leben solle, setzt im 
Menschen eine natürliche Kapazität voraus, Dinge, die zur Natur des Menschen 
gehören, von dem zu unterscheiden, was real unmenschlich ist. Kontrovers kann 
deshalb strenggenommen nur die Beantwortung der Frage nach jenen natürlichen 
moralischen Normen sein, die über das genannte Minimum hinausgehen. An die­
sem Punkt wird dann erst manifestiert, wer nur empirisch und wer auch metaphy­
sisch denkt. 

Quelle 19: Gesellschaftspolitische Kommentare, Jg 32, Bonn 1991, 26-29. 
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Naturrecht als Sammelbegriff nicht-positivistischer 
Rechtstheorien 

Die Fragwürdigkeit der Unterscheidung zwischen Naturrecht und 
Rechtspositivismus 
Man war und ist heute noch der Überzeugung, daß Naturrecht und Positivismus 
kontradiktorische Auffassungen vom Recht seien, die sich wie Ja und Nein 
voneinander unterscheiden. Jedoch ist der Unterschied nur konträr. In der Tat gibt 
es außer diesen beiden noch eine weitere Rechtauffassung, die weder Positivismus 
noch Naturrecht ist, nämlich die des dialektischen Materialismus. Tatsächlich läßt 
sich die Definition dessen, was man als Naturrecht bezeichnen kann, nur finden in 
einer klaren Abgrenzung sowohl gegen den Positivismus als auch gegen den dia­
lektischen Materialismus. Ich will mich aber auf die Gegenüberstellung des Natur­
rechts gegen den Positivismus beschränken, weil der dialektische Materialismus in 
der Rechtstheorie Gegenstand eines eigenen Konferenztages gewesen ist. 

Die gemeinsame Definition des Rechts 
Ausgangspunkt der Unterscheidung von Positivismus und Naturrecht muß eine 
Definition des Rechts sein, die auf beide Rechtskonzeptionen anwendbar ist. Man 
kann das Recht im Unterschied zur sittlichen Norm als eine mit Zwang durchsetz­
bare gesellschaftliche Norm definieren. Es sei ausdrücklich betont, daß der Begriff 
„Zwang" hier nur in der Form gelten soll, wie er sowohl in einer positivistischen 
als auch in einer naturrechtlichen Rechtstheorie benutzt werden kann. In der Dis­
kussion mit der dialektisch-materialistischen Rechtsauffassung müßte man hier be­
reits mit enormen Divergenzen rechnen. Zwang braucht nicht unbedingt autoritären 
Eingriff zu bedeuten, er kann auch in der gesellschaftlichen Konvention, in der 
Rollenbestimmung durch die Gesellschaft bestehen. Und der Begriff der Norm soll 
in der genannten Definition durchaus nicht notwendigerweise imperativisch ver­
standen sein. Er kann auch einfach im Sinn der reinen Rechtslehre als hypothe­
tisches Urteil begriffen werden, „das die spezifische Verknüpfung eines bedingten 
Tatbestandes mit einer bedingten Folge ausdrückt", wie Hans Kelsen erklärt. 1 

In diesem allgemeinen Sinn verstanden, ist in der Definition des Rechts als einer 
zwangsmäßig durchsetzbaren gesellschaftlichen Norm jegliche Rechtsnorm be­
schlossen, handle es sich nun um das staatlich kodifizierte Recht, um das Gewohn­
heitsrecht, um imperativische Rechtssätze, d.h. Gebote oder Verbote, oder um 
Gewährungen wie bei den subjektiven Rechten. 

Der Positivismus 
Was ist nun als Positivismus zu bezeichnen? Zunächst muß betont werden, daß der 
Positivismus keine einheitliche Rechtsauffassung ist. Es gibt, grob gesagt, zwei 
verschiedene Arten von Positivismus, den der Reinen Rechtslehre und den empi­
rischen Positivismus. Die Reine Rechtslehre ist wohl die ausgeprägteste Form des 
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Positivismus. Ihr gelingt es, das Recht von allen Seinskomponenten, mit denen es 
in der Wirklichkeit zusammen existiert, zu trennen und nur die rechtliche Normati­
vität zu betrachten. Den Vertreter dieses Positivismus als ein unmenschliches 
Wesen zu beurteilen, dem es nur auf das summum jus ankäme, einerlei, ob daraus 
die summa injuria folgt, wäre ein grobes Mißverständnis seiner Theorie. Auch der 
Positivist der Reinen Rechtslehre untersucht als Mensch ein geltendes Recht 
danach, inwieweit es seiner Ansicht nach ein menschenwürdiges Zusammenleben 
sich entwickeln läßt. Er kann darum rechtspolitisch von einem ebenso hoch­
stehenden Ethos inspiriert sein wie der Naturrechtler. Auch der Positivist wünscht 
ein gerechtes Recht. Doch schließt er in die eigentlich rechtliche Betrachtung nicht 
die Komponente von seinsbegründeten Normen ein. In diesem Sinn sagt Kelsen 
von der Reinen Rechtslehre „Die Möglichkeit der Geltung einer über dem posi­
tiven Recht stehenden Ordnung bleibt für sie (die Reine Rechtslehre) außer Dis­
kussion." 2 Die Kategorie des Rechts hat also rein formalen Charakter: „Sie bleibt", 
wie Kelsen erklärt, „anwendbar, welchen Inhalt immer die so verknüpften Tat­
bestände haben, welcher Art immer die als Recht zu begreifenden Akte sein mö­
gen. Keiner gesellschaftlichen Wirklichkeit kann wegen ihrer inhaltlichen Gestal­
tung die Vereinbarkeit mit dieser Rechtskategorie bestritten werden. Sie ist im 
Sinne der Kantischen Philosophie erkenntnis-theoretisch-transzendental, nicht 
metaphysisch-transzendent. Gerade dadurch bewährt sie ihre radikal anti-ideolo­
gische Tendenz; weshalb gerade in diesem Punkt der heftigste Widerstand von 
Seiten der traditionellen Rechtstheorie einsetzt, die es schwer ertragen kann, daß 
die Ordnung der Sowjetrepublik ganz ebenso als Rechtsordnung begriffen werden 
soll wie die des faschistischen Italien und die des demokratisch-kapitalistischen 
Frankreich." 3 Auch der energischste Verfechter des Naturrechts wird die Logik 
dieser Gedanken nicht leugnen können. Was ihn grundsätzlich stört ist die ideali­
stische Formalisierung, die jegliche finalistische Betrachtung ausschließt. 

Weniger kritisch steht der Naturrechtler dem empirischen Positivismus gegenüber, 
weil dieser von einem finalistischen Realfaktor ausgeht. Für den empirischen Posi­
tivismus ist die zwangsmäßige Durchsetzung der Norm, also die Rechtssicherheit, 
ein existentielles Anliegen der Gesellschaft. Die Übertragung des idealistischen 
Formalismus der Reinen Rechtslehre auf die existente Wirklichkeit im Sinn der 
Berücksichtigung eines Grundanliegens der Gesellschaft bedeutet bereits einen 
ersten Schritt in das naturrechtliche Denken. Damit komme ich zu einer ersten, 
allgemeinen Betrachtung dessen, was man als Naturrecht bezeichnen kann. 

Grundlegendes Charakteristikum der Naturrechtslehre 
Der Naturrechtler kann das Recht nicht aus dem psychologischen, soziologischen 
und vor allem anthropologischen Kontext lösen und als reine Formalität betrach­
ten. Wie sehr wir heute zu ganzheitlicher Denkweise zurückkehren, beweist die 
Entwicklung, die die Wirtschaftswissenschaft in letzter Zeit durchgemacht hat. Die 
rein formale Konzeption der wirtschaftlichen Rationalität, die im Modell der 
Marktwirtschaft ihren Ausdruck gefunden hat, ist einer neuen Sicht gewichen, die 
die Wirtschaft eingebettet sieht in die soziale, kulturelle, politische und ethische 
Befindlichkeit, vor allem in die Lebensauffassung der Gesellschaft. Der heute in 
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der wirtschaftspolitischen Diskussion als Schlagwort gebrauchte Ausdruck der 
„Lebensqualität" gibt davon einigermaßen Zeugnis. Man folgt hiermit, allerdings 
reichlich spät, dem Grundanliegen der Politischen Ökonomie von Karl Marx. Hätte 
man sich früher vom formalisierten Begriff der Rationalität getrennt, dann hätte 
man den Weg zu einer Politischen Ökonomie gefunden, ohne bei Marx eine An­
leihe zu machen. Die soziale Marktwirtschaft wäre früher entdeckt und systema­
tischer konzipiert worden. 

Noch Walter Euchen hat im Sinn der pointierenden Abstraktion die Rationalität als 
reine Zweck-Mittel-Relation verstanden, so daß es einerlei ist, zu welchem Ziel das 
Mittel bestimmt wird. Das geeignetste Mittel zur Zielverwirklichung, um welchen 
Inhalt immer es sich handeln mag, ist hierbei immer rational. Übertrüge man 
diesen formalen Begriff der Rationalität auf das Strafrecht, dann müßte man den 
Mörder, der sein Opfer mit raffiniertest ausgedachter Methode zu töten versteht, 
loben, wenigstens unter dem formalen Gesichtspunkt seines rational ausgedachten 
Verbrechens. Offenbar kann sich der Praktiker mit dieser formalen Betrachtung 
nicht zufrieden geben, er sieht vielmehr in dieser Rationalität eine Umkehrung des 
vernunftgemäßen Handelns in der Überzeugung, daß „rational" von Natur aus als 
„humane Rationalität" verstanden werden muß. 

Die Formalisierung von Begriffen ist theoretisch sicher interessant. Auch der Na­
turrechtler weiß, daß man gewiße Begriffe zum intellektuellen Training rein formal 
supponieren kann und unter Umständen auch muß. Auch er ist damit einver­
standen, daß es, um die Worte Kelsens zu gebrauchen, in der Sowjetunion, im 
faschistischen Italien und im kapitalistischen Frankreich eine Rechtsordnung gibt. 
Nur würde er sogleich hinzufügen: „je eine eigene Rechtsordnung", jede von der 
anderen entsprechend der Lebensqualität verschieden. Das Grundanliegen des 
Naturrechtlers ist realistisch, nicht formalistisch. Er bezieht alle Dimensionen 
menschlichen Zusammenlebens in den Rechtsinhalt ein und macht sie zum Gegen­
stand juristischer Betrachtung. Es bedarf hierzu nur einer finalen oder eudai-
monistischen Denkweise etwa im Sinn der integralen Wohlfahrt der Gesellschaft. 
Die Scheidung von Moral und Recht bleibt unangesprochen. Man braucht auch 
durchaus nicht in die philosophischen Höhen oder Tiefen zu steigen, indem man 
nach dem weltanschaulichen Soll sucht, das im Recht verwirklicht werden soll. 
Man kann ruhig auf dem Boden der Empirie verbleiben. Nur muß die Reichweite 
dieser Empirie langfristig genug sein, um mehr zu liefern als nur die Beschreibung 
eines momentanen Zustandes. 

In einem ähnlichen Sinn, allerdings nicht final, sondern rein kausal, sieht Paul 
Amselek 4 noch eine - und zwar die einzige - Möglichkeit, von einem Naturrecht zu 
sprechen. Er stützt sich auf die ethnologische Theorie des kulturellen Struktura­
lismus. Er ist der Meinung, daß Natur und Kultur nicht so eindeutig unterschieden 
sind, wie man dies im allgemeinen annimmt. Hinter den Kulturen verbirgt sich, so 
Amselek, eine Struktur, die nicht gemacht, nicht in rationaler Reflexion konstruiert 
wurde, sondern mit naturhafter Gesetzmäßigkeit zustande kam. In den verschie­
denen Rechtsordnungen mochte Amselek ebenfalls Strukturen finden, die tiefer 
liegen als momentane Kulturbedingungen, die vielmehr eine naturhafte Qualität 
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besitzen. Amselek will ausdrücklich im kausal empirischen Bereich verbleiben. Es 
darf also in keiner Weise davon die Rede sein, wie ein positives Recht gestaltet 
sein müße, um gerecht zu sein. Es handelt sich lediglich um die erfahrungsmäßige 
Feststellung, daß überall dort, wo Recht auftritt, etwas naturhaft Menschliches 
verborgen liegt, das alle Gesellschaften betrifft. 

Ohne auf den Strukturalismus Bezug zu nehmen, hat einer der eminentesten Ver­
treter des Naturrechts in der Gegenwart, Johannes Messner, versucht, empirisch 
dem Naturhaften nachzugehen, das in jeder Schaffung von Recht wirksam ist. Er 
untersucht allerdings nicht nur das einzelne positive Recht, um es in synchro-
nischem oder diachronischem Vergleich mit anderen Rechtsordnungen zu betrach­
ten, wie dies Amselek vorschlug, sondern fragt wie ähnlich bereits Aristoteles und 
Thomas von Aquin nach den allgemeinen Zwecksetzungen, die die Menschen, 
wenn sie Recht schaffen wollen, im Auge haben. Auch hier ist es zunächst nicht 
die Idee der Gerechtigkeit, die den gedanklichen Prozeß leitet. Vielmehr stehen die 
existentiellen Zwecke im Zentrum der Betrachtung, und zwar nicht die oberfläch­
lichen Motive, die bei einer einzelnen rechtspolitischen Entscheidung wirksam 
sind, wie etwa bei der (Schweizerischen) Volksabstimmung über die Steuerreform, 
sondern die tiefer liegenden Anliegen und Ansprüche, die der Mensch formuliert, 
um im Zusammensein mit anderen in Frieden leben und sich entfalten zu können. 
Dazu gehört z.B. auch die von Kant unterstrichene Forderung, daß durch das Recht 
Willkür ausgeschlossen werden soll. Messner versteht diese Forderung zunächst 
gar nicht als ideellen Imperativ an die Empirie. Für Messner ist diese Forderung 
eine natürliche Erwartung jedes Menschen an seine Mitmenschen, so daß das 
Recht nichts anderes ist als die Erfüllung dieser Erwartung. 

Die Erwartung, von Willkür frei zu sein, wird übrigens auch vom empirischen 
Rechtspositivismus, der, wie gesagt, nicht mit der Reinen Rechtslehre zu verwech­
seln ist, dem Rechtsdenken zugrundegelegt. Mit der Hereinnahme dieses sozio­
logisch begründeten Elementes in das Rechtsdenken hat sich etwas Naturhaftes in 
das Recht eingeschlichen, das gemäß der Reinen Rechtslehre nur metajuristischen 
Charakter haben kann. In der Freiheit von Willkür liegt zugleich das Anliegen der 
Rechtssicherheit, auf das es dem empirischen Positivismus so sehr ankommt. Der 
empirische Rechtspositivismus scheidet allerdings alle anderen Zwecke als meta­
juristisch aus, um die Kontrollierbarkeit der juristischen Entscheidungen, die 
Rechtssicherheit, zu garantieren. 

Immerhin ist das Anliegen der Rechtssicherheit bereits ein typisch naturrechtlicher 
Anspruch. Es kann sogar als der erste und oberste Anspruch an jegliche Rechts­
ordnung bezeichnet werden. Unter diesem Betracht gibt es eigentlich überhaupt 
keinen reinen Rechtspositivismus abgesehen von dem idealistischen der Reinen 
Rechtslehre. Wie grundlegend für jegliches Naturrechtsdenken der Anspruch auf 
faktische Rechtssicherheit ist, wie immer das Recht inhaltlich aussehen mag, be­
weist selbst Thomas von Aquin, den man im allgemeinen als den Kronzeugen des 
Naturrechts ansieht; er erklärt, man dürfe eine noch so ungerechte Rechtsordnung 
nicht revolutionär umstürzen, wenn nicht sichere Aussicht besteht, daß die erstreb­
te bessere Rechtsordnung das Postulat der Rechtssicherheit erfüllt. 
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Der Vertreter des empirischen Positivismus konnte sich gegen seine Einordnung in 
die Reihen der Naturrechtler mit dem Einwand wehren, er verbleibe trotz allem bei 
der Formalität des Rechts, da er genau wie Kelsen nicht naturrechtlich, sondern nur 
logisch denke, indem er im Recht definitionsgemäß die Norm gesicherter Ordnung 
sehe. Mit diesem Argument konnte er sich auf die idealistische Linie der Reinen 
Rechtslehre zurückziehen. Doch ist diese Strategie nur eine Ausflucht. Denn woher 
weiß er, daß Recht die Norm gesicherter gesellschaftlicher Ordnung ist, wenn nicht 
aus dem Leben der Menschen, die, weil sie nicht im Chaos leben wollen, noch 
können, Ordnung suchen und dieser Ordnung den Namen Recht gegeben haben? 
Wenn er also in seiner Rechtspraxis die Rechtssicherheit und sonst nichts anstrebt, 
dann tut er es doch wohl, um das Grundanliegen der Rechtsgemeinschaft zu erfül­
len. In der idealistischen Version der Rechtssicherheit, wie sie der Reinen Rechts­
lehre entspricht, darf man überhaupt nicht von Erwartungen und Ansprüchen der 
Gesellschaftsglieder sprechen. 

Der Anspruch auf Rechtssicherheit und Freiheit von Willkür kann nur, sofern man 
ihn real als Anspruch der Gemeinschaftsglieder auffaßt, wie immer man sonst alle 
anderen Lebenswerte ausschalten mag, auf dem Boden naturrechtlichen Denkens 
als rechtliche Kategorie gelten. Das ist eine grundlegende Erkenntnis. Hier ist das 
Einfallstor für alle anderen naturrechtlichen Theorien. 

Ich müßte jetzt eigentlich davon sprechen, wie man dazu kommt, Erwartungen und 
Ansprüche, die der Mensch aufgrund seiner sozialen Natur an die Gesellschaft 
stellt, wie z.B. den Anspruch, in kontrollierbarer Ordnung frei von Willkür zu 
leben, mit normativer Qualität ausgerüstet zu sehen. Ich muß dieses Problem 
zunächst zurückstellen, indem ich mich der Frage zuwende, wie man zur Erkennt­
nis von natürlichen Rechtsnormen kommt, die mehr enthalten als die bereits in der 
Definition des Rechts enthaltene Norm der Rechtssicherheit und des Ausschlusses 
von Willkür. Ich komme damit zu den sogenannten natürlichen Rechten des Men­
schen, die man unter dem Namen „Naturrecht" zusammenfaßt. 

Die sogenannten natürlichen Rechte des Menschen 
Es ist eigenartig, daß man in einer Zeit, in der man so viel von Grundrechten, von 
Menschenrechten im Sinn von Freiheitsrechten und sozialen Rechten spricht, den 
Ausdruck „Naturrecht" nicht mehr in den Mund nehmen darf, ohne ins Mittelalter 
verwiesen zu werden. Man kann sich dies nur erklären im Hinblick auf die mannig­
faltigen Verzerrungen, die der Begriff des Naturrechts im Laufe der Geschichte 
erfahren hat. Mitschuld ist ohne Zweifel die Spätscholastik, aber nicht nur sie, 
sondern auch die deduktive Methode, wie wir sie bei Christian Thomasius, der sich 
in seiner Geschichte des Naturrechts nicht genug tun konnte, die Scholastiker mit 
beißender Kritik zu behandeln, und vor allem bei Christian Wolff finden. Aller­
dings darf nicht verschwiegen werden, daß wir der durch sie vorgenommenen 
Subjektivierung des Naturrechts die moderne Entwicklung des Naturrechts in 
subjektive Rechte, die sogenannten Menschenrechte, verdanken. 

Gemeinhin von einem scholastischen Naturrecht zu sprechen, ist ein Grundirrtum, 
dem beinahe alle Kritiker des Naturrechts verfallen sind. Wenn man die modernen 
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Darstellungen der Rechtslehre eines Thomas von Aquin liest, dann fragt man sich, 
ob diese Autoren nur die Überschriften seiner Artikel gelesen haben, die übrigens 
gar nicht von ihm stammen, oder ob einer vom anderen abgeschrieben hat, genauso 
wie die Spätscholastiker. Über Thomas von Aquin sollte nur der schreiben, der die 
32 Bände der Vives-Ausgabe (wobei die zwei letzten, die Registerbände 33 und 
34, nicht mitgezählt sind) gründlich gelesen hat. Man liest in modernen Darstel­
lungen z.B., Thomas von Aquin habe in seiner Lehre von der Lex divina und der 
Lex naturalis erklärt, zunächst seien alle Wesenheiten im Gesetz Gottes enthalten 
und dann vom Schöpfer in den Menschen hineingelegt worden, so daß wir nur die 
Natur des Menschen zu untersuchen hätten, um zu wissen, was rechtlich normativ 
ist und was nicht. Damit seien die Normen des Zusammenlebens ein für alle Male 
festgelegt. Wir brauchten sie nur zu erkennen, um sie in positive Normen umzu­
gestalten. Das positive Gesetz wäre demnach nichts anderes als ein Abklatsch des 
vorgängigen Naturrechts und dies seinerseits des Ewigen Gesetzes. Es wird aber 
gänzlich überlesen, daß die Lex divina bei Thomas von Aquin nur dazu dient, die 
normative Kraft der menschlichen Vernunft zu begründen, zugleich auch zu dem 
Zweck, ihre Begrenzung anzudeuten, die es ihr nicht erlaubt, sich als autonome 
schöpferische Kraft zu betrachten. Die menschliche Vernunft wird auf die existen­
tiellen Zwecke des Menschen verwiesen. Sie ist aber nicht nur befugt, sondern 
auch beauftragt, im Hinblick auf die Erfüllung der existentiellen Zwecke aller die 
konkrete Formulierung des Rechts zu finden. 

Nehmen wir ein Beispiel aus den Werken des Thomas von Aquin, die Frage nach 
dem Recht auf privates Eigentum. Dem existentiellen Zweck des Menschen haben 
die materiellen Güter zu dienen. Thomas sieht in diesem Zweck eine absolute 
Norm 5 . Er erklärt aber daraufhin ausdrücklich, daß der natürliche Anspruch aller 
Menschen, die Güter dieser Welt mitbenutzen zu dürfen, keinesfalls direkt die 
private Eigentumsordnung impliziere, noch auch den Kommunismus begründe. 
Der Mensch müße vielmehr mit Hilfe seiner praktischen, d.h. wertenden Vernunft 
überlegen, welches die dem existentiellen Zweck günstigste und sachgerechte 
Organisation der Güterwelt sei. Hierzu wendet er sich, man beachte dies wohl, der 
Empirie zu. Erfahrung wird hierbei in einem doppelten Sinn verstanden, einmal als 
äußere Erfahrung, wie sie heute etwa der Soziologe seinen Untersuchungen zu­
grunde legt, dann als innere, d.h. vom wertenden Menschen in seinem Wertem­
pfinden erlebte Erfahrung. Gemäß der äußeren Erfahrung konstatieren wir, so 
Thomas von Aquin, daß der Mensch die Güter wirtschaftlicher, d.h. produktiver 
verwaltet, wenn er sie sein eigen nennen kann, daß er auch mehr arbeitet, d.h. die 
Produktivität seiner Arbeit erhöht, wenn die Güter privat aufgeteilt sind. Diese 
äußere Erfahrung, die zeitlich durchaus sehr begrenzt sein mag, wird ergänzt durch 
die innere Erfahrung, nämlich durch das eigene Wertempfinden, daß diese genann­
ten Verhaltensweisen der Menschen im Grunde mehr oder weniger unabänderlich 
sind, weil der Mensch wohl kaum je dazu bewogen werden könne, das an sich 
wertvollere Gemeinwohl dem Eigenwohl in den Einzelhandlungen vorzuziehen. 
Thomas nennt diesen Denkprozeß, der wahrhaftig alles andere als eine Deduktion 
ist, eine „inventio humana". Die private Eigentumsordnung ist also in seiner Sicht 
eine inventio humana, eine sachgerechte Findung durch die menschliche Vernunft. 
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Und insofern sie dies ist, kann sie als Naturrecht bezeichnet werden. Die private 
Eigentumsordnung wird also zunächst nicht als naturrecht l iche Inst i tut ion 
bezeichnet, im Gegenteil wird ihr auf der obersten Ebene dieser Titel abgestritten. 
Betrachtet man sie aber als eine sachgerechte Konkretisierung des noch abstrakten 
Imperativs, die materiellen Güter allen in produktivster Weise zugänglich zu 
machen, dann ist es vernünftig (heute würde man mit einer Reihe von Autoren 
sagen: raisonnable), die private Eigentumsordnung zu vertreten. Unter diesem Ge­
sichtspunkt kann man ihr den Ehrentitel eines Naturrechtes zuerkennen. So kommt 
es, daß einmal das Privateigentum ausdrücklich nicht als Naturrecht bezeichnet 
wird, ein anderes Mal aber ihm dieser Titel zuerkannt wird. Beachtenswert ist 
noch, daß Thomas von Aquin vom Recht der Person auf privates Eigentum nur 
spricht, insofern das private Eigentum einen Ordnungsfaktor der Gesellschaft 
darstellt, also nicht mit einem sogenannten originären privaten Eigentumsrecht 
operiert, wie dies in der individualistischen Naturrechtslehre der Fall ist. Das sub­
jektive Recht auf Eigentum ist bei ihm erst eine Folge der gesamten Wirt­
schaftsordnung, die vernünftigerweise eine auf dem Privateigentum aufgebaute 
Ordnung sein muß. Der Denkprozeß zum subjektiven Recht erfolgt hier in analoger 
Weise zur Kelsenschen Auffassung, natürlich ohne die idealistische Note. 

Das gleiche Raisonnement finden wir in der Darstellung der Staatsform. Die Aus­
sage, daß zum Staat Autorität gehört, ist für Thomas von Aquin ein unabänderliches 
Naturrecht. Das heißt, die Autorität gehört seiner Ansicht nach zum Wesen der 
staatlich organisierten Gesellschaft. Das Argument sieht er darin, daß eine gemein­
same Norm nicht einfach die Addition individueller Normen sein kann, so sehr die 
Individuen unter sich zu einem Konsens kommen mögen. Aber dieser Konsens 
wäre noch keine Rechtsnorm, da zu dieser die Möglichkeit der zwangsmäßigen 
Durchführung wesentlich gehört. Die reine Gegenwehr bei Vertragsbruch unter 
Ausschluß der Autorität wäre - und hier wiederum analog wie bei Kelsen - keine 
rechtliche Handlung. Mit der Annahme der Autorität als eines Konstitutivums der 
staatlichen Gemeinschaft ist aber die Frage der Staatsform, ob Monarchie oder 
Demokratie, noch nicht entschieden. Die Entscheidung für die eine oder andere 
hängt wiederum von der Empirie ab (in ihrem doppelten Sinn verstanden als 
äußere Erfahrung und als Wert- oder Rechtsbewußtsein in innerem Wertem­
pfinden). Immer hat, wie Thomas ausdrücklich erklärt, die Autorität die Interessen 
der Gesellschaftsglieder zu vertreten. Wer aber Träger der Autorität ist, ob das 
souveräne Volk oder der souveräne König, das ist eine Entscheidung, die von der 
Reife der Gesellschaftsglieder abhängt. Thomas hat nun entsprechend seiner Zeit 
gemeint, daß das Volk zur Erstellung des Gemeinwohls die Reife für die Demo­
kratie nicht aufweise. Darum trat er in seinem Opusculum „De regimine princi-
pum" für die Monarchie ein. Wenn er heute leben würde, dann würde er mit uns 
allen das Mißtrauen gegenüber dem Alleinträger der staatlichen Autorität teilen. Es 
erschiene ihm also nicht mehr vernünftig, die Monarchie des Mittelalters zu 
verteidigen. Kann man deutlicher zeigen, daß naturrechtliches Denken nichts damit 
zu tun hat, einen Katalog von ewig gültigen Rechtssätzen zusammenzustellen? 
Naturrechtliches Denken kann sich selbstverständlich auch irren. Dafür ist viel zu 
viel Empirie darin enthalten, als daß es sich anmaßen könnte, absolut gültige 
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Rechtssätze, die für alle verbindlich sein sollen, zu formulieren. Es ist aber geeig­
net, den Dialog mit allen Gesellschaftsgliedern zu führen, um zu einer sachge­
rechten, d.h. raisonnablen Lösung zu gelangen. Wie empirisch die Naturrechts-
konzeption des Thomas von Aquin geartet ist, beweist der Passus, wo Thomas die 
Gesetzeskompetenz des Gesetzgebers einschränkt auf die voraussichtliche Wirk­
samkeit eines Gesetzes. Messner hat diese Auffassung von Naturrecht korrekt 
definiert, indem er erklärt, das Naturrecht sei „ein mit der Entwicklung des sittlich­
rechtlichen Bewußtseins wirksam werdendes Wissen um grundlegende Rechtssätze 
und natürliche Rechte" 6 . 

Auf weitere Beispiele aus dem Naturrecht bei Thomas von Aquin soll hier verzich­
tet werden. Halten wir fest, daß nach Thomas von Aquin das Naturrecht in nichts 
anderem besteht als in der durch die praktische Vernunft vorgenommenen, durch 
die Erfahrung gestützten Anwendung des allgemeinen Imperativs, das gesellschaft­
liche Leben im Hinblick auf die allgemeinen existentiellen Zwecke des Menschen 
zu ordnen. 

Die existentiellen Zwecke im Naturrecht 
Lassen sich nun die obersten Prämissen, nämlich die existentiellen Zwecke, näher 
definieren? Diese Frage muß mit ja und mit nein beantwortet werden. Sie sind 
jedenfalls nicht frei von der geschichtlichen Umwelt, der Kultur und Verfassung 
der je existierenden Menschen, von ihrem sittlichen und rechtlichen Bewußtsein. 
Daß der Mensch frei ist und darum niemals einen Zwang auf sein Gewissen dulden 
kann, ist zwar eine allgemeine anthropologische Erkenntnis. Wie aber diese 
Freiheit im Sinne von Handlungsfreiheit, d.h. von Freiheit „zu" im Unterschied 
von Freiheit „von" definiert werden soll, läßt sich nicht in Form einer überzeit­
lichen Norm definieren. In Zeiten der Not ziehen es die meisten vor, in stark 
begrenzter Freiheit zu leben, als zu hungern. Sie würden die Rationierung von 
Lebensmitteln der freien Konsumwahl vorziehen, wenn sie anders keinen Weg 
sähen, das Existenzminimum aller zu garantieren. Die existentiellen Zwecke und 
die sich daraus ergebenden Ansprüche lassen sich konkret nur im Kontext der 
Umwelt, der wirtschaftlichen wie der kulturellen, bestimmen. Dennoch entbehren 
sie nicht der naturhaften Wurzel. Das Bewußtsein von solchen rechtmäßigen An­
sprüchen wird wach durch die Befindlichkeit der jeweiligen Gesellschaft. Dies 
heißt aber beileibe nicht, daß das Rechtsbewußtsein das Produkt der gesell­
schaftlichen Verhältnisse allein wäre. Der Anspruch, frei zu leben, sein Lebensziel 
frei zu bestimmen und sich frei entfalten zu können, der Anspruch auf eine dem 
Ziel des Menschen entsprechende Tätigkeit, also auf Arbeit, auf freie Berufswahl, 
auf Sicherung im Alter und in der Not usw. ist im Bewußtsein des Menschen 
grundgelegt und wird artikuliert entsprechend den gesellschaftlichen Bedingungen 
und der Entwicklung des Rechtsbewußtseins. Die menschliche Vernunft ist durch­
aus in der Lage , die gegenwärt ige Gesellschaft zu transzendieren und ihre 
augenblickliche Ordnung kritisch zu betrachten. Daß man eine solche Naturanlage 
des menschlichen Bewußtseins allgemein annimmt, beweist schon die Tatsache, 
daß wir nicht jedwede Kultur als mit der anderen gleichwertig betrachten. So na­
türlich der Kannibalismus gewissen primitiven (man beachte das Wort „primitiv") 
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Stämmen erscheinen mag, die Vereinten Nationen hoffen zuversichtlich, daß auch 
diese Völker einmal zur Erkenntnis kommen, daß es humaner ist, Nicht-Kannibale 
zu sein. Nur dann können sie als gleichwertige Glieder in die Völkergemeinschaft 
aufgenommen werden. Nun konnte man allerdings im Sinn des völligen Wertrela­
tivismus sagen, die Vereinten Nationen verriegelten ihre Türen den Kannibalen, 
weil sie ihnen unangenehm werden könnten. Das hätte mit einer Vorstellung von 
humanen Werten nichts mehr zu tun. Vom naturrechtlichen Standpunkt aus ist 
dieser Wertrelativismus nicht möglich. Im übrigen ist der Wertrelativismus ein 
schlechtes Instrument für die Rechtspolitik, denn das Wertdenken wird aus dem 
Bewußtsein der Gesellschaftsglieder nicht auszutilgen sein. Über kurz oder lang 
bezahlt die Gesellschaft die Rechnung. Man braucht nur die Entscheidungen der 
obersten Gerichtshöfe zu lesen, um festzustellen, wieviel Wertdenken sich spontan 
und überlegt in die letzten Entscheidungen hineindrängt. Dies gilt besonders 
bezüglich der Interpretation von Generalklauseln. Die Furcht vor dem Wertdenken, 
dem das naturrechtliche Denken verpflichtet ist, erklärt sich einerseits aus dem 
Verhalten der Naturrechtler selber, die zu leicht vergessen, daß sie in ihren Urteilen 
über konkrete Situationen sehr oft unbeachtet lassen, daß ihr Raisonnement im 
Sinn der genannten „inventio humana" mit viel Empirie durchwirkt ist, und ande­
rerseits aus dem Mißverständnis jener, die nicht naturrechtlich denken, daß 
jegliches Wertdenken zur Diktatur der Ideologen führen müsse. Gegenüber dem 
hier dargestellten Naturrechtsdenken ist diese Furcht unbegründet, eben deswegen, 
weil dieses Naturrechtsdenken ein gerütteltes Maß von Empirie enthält. Dazu 
gehört auch die Kenntnis des Rechtsbewußtseins der Gesellschaft, die man nur 
erwirbt durch den von Toleranz getragenen Dialog mit den anderen Gliedern der 
Gesellschaft. 

Die konkrete Formulierung von naturrechtlichen Ansprüchen des Individuums im 
Sinn von Aprioris stammt aus dem individualistischen Naturrecht, das nicht mehr 
wie bei Thomas von Aquin vom Gesamtordnungsdenken ausging, sondern direkt 
vom einzelnen Menschen als einer in sich geschlossenen Substanz. Dadurch war 
man in der Lage, alle Menschen als in jeder Weise univok gleich zu betrachten, 
d.h. den Gesichtspunkt der verschiedenen Funktionen der Individuen im Gesamt 
der Gesellschaft hintanzustellen. Ich habe dargestellt, daß es im Naturrechtsdenken 
des Thomas von Aquin diesen Begriff von subjektiven Rechten nicht gibt, weil er 
das Naturrecht nicht mit der Ontologie identifiziert, sondern es als eine Lehre der 
Finalität der praktischen Vernunft auffaßt. Bei aller Überzeugung, daß der Mensch 
ontisch eine Substantia naturae rationalis ist, wie er ja auch bei allen anderen 
scholastischen oder nicht-scholastischen Naturrechtlern definiert wird, ist Thomas 
von Aquin der Ansicht, daß die praktische Vernunft diesen ontischen Befund erst 
noch zu verarbeiten habe im Hinblick auf die Erfüllung der existentiellen Zwecke. 
Und diese finden ihre Erfüllung oder Verwirklichung nur in der proportional 
verschiedenen Integration der Individuen in die Gesamtheit. Sie sind aber des­
wegen nicht als Gewährungen von sehen des Gesetzgebers zu verstehen. Unsere 
modernen Menschenrechte dagegen sind individualisierte Ansprüche des einzelnen 
gegen die Gesellschaft. Sie lassen sich nicht funktionalisieren, sondern sind alle 
gleich. Als Freiheitsrechte im Sinn von „Freiheit von" sind sie ein besserer Schutz 
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gegen gesellschaftlichen Zwang, als wenn erst von einer gesellschaftlichen Ge­
samtschau aus ihre konkrete Formulierung gesucht werden müßte. Es sei nochmals 
auf das Recht auf Eigentum hingewiesen. Verstanden als mit der Person un­
mittelbar verbundener Anspruch und nur unter diesem Gesichtspunkt formuliert, ist 
das Recht auf Eigentum ein unerschütterlicher Garant gesellschaftlich unan­
tastbaren Rechts und damit zugleich auch die unbewegliche Grundlage für eine 
marktwirtschaftliche Ordnung. Wenn man es aber als „raisonnable" Anwendung 
eines Ordnungsprinzips der materiellen Güterwelt auffaßt, dann konnte es leicht 
geschehen, daß die Eigentumsordnung im Namen eines imaginären Gemeinwohls 
unterhöhlt wird, was zu einer langsamen Auflösung der marktwirtschaftlichen 
Ordnung führen würde. In der positiv-rechtlichen Formulierung mußten dann 
schon einwandfrei interpretierbare Grundnormen der Wirtschaftspolitik artikuliert 
werden. Die Gefahr der Umfunktionierung von Grundrechten ist durch die indi­
vidualisierte Formulierung mehr oder weniger vermieden. Andererseits besteht 
aber hier ein gewisses Hemmnis für eine rationale Wirtschafts- und Gesellschafts-
politik. Man denke an das heute sehr betonte Recht auf Arbeit und das damit 
verbundene Recht auf freie Berufswahl. Die in der augenblicklichen Arbeitslosig­
keit angebotenen offenen Stellen in der BRD werden wohl nie besetzt werden, 
solange es im Befinden des Arbeitslosen liegt, ob ihm ein Wohnungswechsel 
zumutbar ist oder nicht. 

Ich persönlich plädiere für jene Naturrechtsauffassung, die die subjektiven Rechte 
aus dem am personalen Menschenbild orientierten Ordnungsdenken begründet. 
Um der Gefahr zu entgehen, daß die subjektiven Rechte dem Gutdünken des Ge­
setzgebers anheimgestellt werden, müssen Ordnungsnormen in Form von unver­
rückbaren Orientierungsimperativen an die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 
formuliert werden, so daß in allen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Uber-
legungen und Maßnahmen die Priorität den subjektiven Grundrechten zusteht. Ich 
glaube, daß damit mehr erreicht würde als mit der Formulierung der UNO-
Menschenrechtserklärung, die mit der Aufzählung der verschiedensten subjektiven 
Rechte beginnt und dann am Schluß in Artikel 29 erklärt, daß mit den Rechten 
auch Pflichten verbunden sind und daß die subjektiven Rechte nur im Rahmen der 
staatlichen Ordnung bestehen. Mit der letztgenannten Klausel sind die subjektiven 
Rechte eigentlich wieder aufgehoben, da jeder Staat sie nach seiner Gesellschafts­
auffassung definieren wird, wie dies de facto bezüglich der Helsinki-Vereinbarung 
festzustellen ist. Einzig die Freiheitsrechte, die „Freiheit von" zum Ausdruck brin­
gen, wie Gewissensfreiheit, Freiheit von Folterung, Freiheit von Willkürbehand­
lung, sind mehr oder weniger eindeutig als typisch subjektive Rechte formulierbar. 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend läßt sich sagen: Das Naturrecht ist kein Katalog von ein für alle 
Mal durchformulierten Rechtsnormen, sondern besteht in der praktischen Vernunft, 
die dazu angelegt ist, Prinzipien zu erkennen, zur Verwirklichung der existentiellen 
Zwecke innerhalb der je und je gegebenen Gesellschaft mit allen ihren wirtschaft­
lichen und gesellschaftlichen Bedingungen. Das Naturrecht wächst mit der Kultur 
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und den konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen, besonders mit dem Rechts­
bewußtsein der Gesellschaftsglieder, ist aber mit diesen gesellschaftlichen Fak­
toren nicht identisch, es bietet zugleich auch die Möglichkeit, sich kritisch mit 
bestehenden Verhältnissen wirtschaftlicher wie allgemeingesellschaftlicher Art 
auseinanderzusetzen. Das heißt, gemäß dem Naturrechtsdenken ist die praktische 
Vernunft auf Inhalte ausgerichtet, die final auf die Sicherung der existentiellen 
Zwecke des Menschen bezogen sind. Der überzeitliche Charakter des Naturrechts 
liegt nicht in den Formulierungen von grundsätzlichen Rechtsprinzipien, sondern 
vielmehr in der dynamischen Kraft der praktischen Vernunft, mit Hilfe der äußeren 
Erfahrung sowohl wie der inneren, d.h. der Werterfahrung die jeweils neu zu for­
mulierenden Rechtssätze zu finden, die die Verwirklichung der existentiellen 
Zwecke ermöglichen. 

Zwei fundamentale Probleme ständen eigentlich noch zur Debatte: erstens, wie 
steht es mit dem Denkprozeß, den die praktische Vernunft durchläuft, um zu dem 
zu kommen, was man in dem geschilderten Sinn als Naturrecht (im Gegensatz zum 
Positivismus) bezeichnen kann. Ich habe von der doppelten Erfahrung gesprochen, 
der äußeren Erfahrung und der inneren, d.h. der Werterfahrung. Ist es auf diese 
Weise möglich, einen Inhalt zu ermitteln, der Allgemeingültigkeit beanspruchen 
kann? Zweitens, wie ist der normative Charakter der auf „raisonnable" Weise 
gefundenen Inhalte zu erklären? 

Anmerkungen 

1) H. Kelsen: Reine Rechtslehre, 1934, p. 22. 
2) H. Kelsen: a.a.O., p. 38. 
3) H. Kelsen: a.a.O., p. 24. 
4) Paul Amselek: Avons-nous besoin de l'idee de droit naturel?, in: Archives de Philosophie 
du droit, Tome 23 (1978), 343-353. 
5) Summa theologica II-II 66.1. Vgl. hierzu meinen Kommentar in Bd. 18 der Deutschen 
Thomasausgabe Recht und Gerechtigkeit, Heidelberg-Graz 1953. 
6) Johannes Messner: Moderne Soziologie und scholastisches Naturrecht, Wien 1961, p. 30. 
Vielleicht würde man zur Vermeidung von Mißverständnissen den Ausdruck „Rechtssätze 
und natürliche Rechte" durch „natürliche rechtliche Ansprüche" ersetzen. Der Ausdruck 
„Rechtssatz" klingt zu sehr nach bereits positiv formulierter Rechtsnorm. 

Quelle 1: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Supplementa vol. 1, Part. 4 
(Zeitgenössische Rechtskonzeption), Wiesbaden 1983, 3-14. 
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Die Grundpositionen der Naturrechtstheorien 

Die Erwartungen, die an eine Naturrechtslehre gestellt werden müssen 

Wer immer im Lauf der Jahrhunderte eine allgemein gültige Regel für das gesell­
schaftliche Leben vortrug, beschäftigte sich, ob bewußt oder unbewußt, gewollt 
oder ungewollt, mit dem Naturrecht. Jegliche Rechtsordnung muß sich recht­
fertigen können. Und wo anders sollte man diese Rechtfertigung finden als in der 
Natur des Menschen? Die Rechtfertigung einer bestehenden, positiven Rechts­
ordnung muß den Nachweis führen, daß sie der menschlichen Natur entspricht. 
Dann ist die gesellschaftliche Ordnung als gerecht zu bezeichnen. Nur auf diesem 
Weg transzendiert man das Faktum, d.h. die bestehende Ordnung, indem man sie 
an der Natur des Menschen, d.h. an den Handlungsprinzipien, die sich aus der 
Natur des Menschen ergeben, mißt. Das Naturrecht ist somit zunächst die Norm 
einer gerechten Gesellschaftsordnung. 

Nun stellt sich die Frage nach der Gerechtigkeit immer nur im Hinblick auf einen 
aktuellen, also konkreten Befund. Eine wirksame Naturrechtslehre muß darum 
über die Aufstellung von allgemein gültigen Rechtsprinzipien hinaus auch den 
Weg aufzeigen, wie man von den allgemeinen Prinzipien zur Beurteilung und 
überhaupt zur Findung einer konkreten Ordnung kommt. Ohne Zweifel kann die 
Naturrechtslehre allein die konkreten gesellschaftlichen Probleme nicht lösen. 
Dazu sind oft technische Kenntnisse notwendig, wie z.B. bei der Frage, wie das 
Recht auf Arbeit in einer konkreten Wirtschaft realisiert werden soll. Dennoch 
verfolgt der Naturrechtler sorgsam die Überlegungen des Wirtschaftspolitikers, 
indem er die Beschlüsse oder Vorschläge des Ökonomen nach ihrer Werthaltigkeit 
überprüft. Es muß von einer praktisch wirksamen Naturrechtslehre erwartet werden 
können, daß sie hilft, konkrete gesellschaftliche Maßnahmen nach den Normen 
einer gerechten Ordnung zu überprüfen, d.h. die technische Rationalität, wie sie 
der einzelnen wissenschaftlichen Betrachtung entspricht, auszuweiten auf die 
Rationalität des Lebens insgesamt. 

Da jede Rechtfertigung eines Sachverhaltes nichts anderes ist als der Aufweis der 
Rationalität dieses Sachverhaltes, kann man die Suche nach dem Naturrecht auch 
bezeichnen als Suche nach einer endzielgemäßen rationalen Gesellschaftsordnung 
im Hinblick auf einen konkreten Fall. 

Die Rationalität muß, wie gesagt, in die konkrete Gestaltung vordringen können. In 
diesem Sinn ist der Titel des neulich von Rüdiger Bubner veröffentlichten Buches 
zu verstehen: Welche Rationalität bekommt der Gesellschaft?1 Bubner beschreibt 
in diesem für einen in der Geschichte der Philosophie nicht durch und durch 
gebildeten Leser nur mit Mühe verständlichen Buch allerdings nur vier Grund­
positionen einer an der Natur orientierten Rechtsordnung: die Idealvorstellung 
Piatons, die Teleologie bei Aristoteles, die Rekonstruktion des Gesellschafts­
vertrages (Hobbes, Locke, Rousseau), das Wiedererkennen der Subjektivität im 
Gefüge der Institutionen (Hegel). In der juristischen Literatur wird man keine so in 
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die Tiefe der Naturrechtsproblematik eindringende Veröffentlichung finden. Zur 
Lösung der von den Juristen gestellten Fragen wird man allerdings mit Thomas von 
Aquin besser fahren als mit Hegel, dem Bubner, wie mir scheint, sehr zuneigt. Es 
muß jedoch hervorgehoben werden, daß Bubner selbst keine naturrechtliche 
Position verteidigen, sondern lediglich den philosophiehistorischen Weg aufzeigen 
will, der von der Antike in die Moderne führt. Und das ist ihm in staunenswerter 
Weise gelungen. Dennoch kann er nicht auf eine gewisse eigene Position verzich­
ten. Das erhellt auch daraus, daß er hinsichtlich einer gewissen Richtung des klas­
sischen Naturrechts von Dogmatismus spricht. Ohne Zweifel fällt bei ihm unter 
dieses Verdikt auch die thomistische Metaphysik, weil er in ihr, ohne sie allerdings 
namentlich zu nennen, eine Versteifung absoluter Normen sieht, die in der Praxis 
rational nicht mehr greifen. Bubner hätte mit seiner Bemerkung Recht, wenn er 
gewisse neoscholastische Thesen meinte, die aber den Sinn des thomasischen 
Naturrechts, das Bubner offenbar fremd ist, nicht erfaßt haben. Darauf wird noch 
einzugehen sein. 

Das Naturrecht als subjektives Recht 

Wenn man heute von Naturrecht spricht, denkt man stets an das Recht einer 
physischen oder juristischen Person. Deutlich wird dies in der Aussage, jeder 
Mensch habe von Natur das Recht auf Existenz, auf genügendes Einkommen, auf 
Eigentum, auf Arbeit, auf Anhörung vor einem Gericht usw. und jede Nation oder 
jeder Staat habe ein natürliches Recht auf Selbstbestimmung. Diese Aussagen 
werden als absolut betrachtet. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 
1948 geht von dieser subjektiven Auffassung des Rechts aus. 

Sobald man aber ins Detail geht, wird der Absolutheitsanspruch in dieser Natur­
rechtsauffassung fraglich. Als in der französischen Revolution das Menschenrecht 
auf Arbeit proklamiert wurde, versuchte man, diesem Rechtsanspruch durch die 
Gründung öffentlicher Unternehmen zu entsprechen. Bald aber mußte man fest­
stellen, daß dem Staat die Mittel fehlten, um diese öffentlichen Institutionen zu 
finanzieren. Das subjektive Recht auf Arbeit stieß damit an unüberwindliche Gren­
zen. Das subjektive Recht wendet sich nämlich stets gegen oder an einen andern. 
Sobald der Berechtigte von der sozialen Umwelt eine Anerkennung oder sogar eine 
Leistung verlangt, wird sein Rechtsanspruch durch den guten Willen oder die 
Leistungsfähigkeit dessen begrenzt, gegen den sich das Recht richtet. Jedes Kind 
hat an sich einen Anspruch auf die seinen Anlagen entsprechende Ausbildung. In 
erster Linie haben sich die Eltern mit der Ausbildung der Kinder zu befassen. Das 
gilt wenigstens in einer Großgesellschaft, in der das private Eigentum das Ord­
nungsprinzip der Wirtschaft ist. Wenn die Eltern die Ausbildung ihrer Kinder nicht 
bezahlen können, richtet sich das Recht gegen die staatliche Gemeinschaft. Doch 
auch diese könnte zahlungsunfähig sein. Das stellen wir heute in der Zeit der 
großen Staatsverschuldung fest, in der der Staat seine Spartätigkeit meistens zuerst 
auf die Sozialleistungen ausdehnt. Man könnte in dieser Situation höchstens 
darüber streiten, ob der Staat nicht zuerst an andern Ausgaben zu sparen imstande 
wäre. Meistens aber konkurrenziert das Recht auf Ausbildung mit andern subjek-

60 



tiven Naturrechten, so daß die Behörde eine Güterabwägung vornehmen muß. 
Vielleicht muß sie zunächst an das Recht auf Arbeit denken, also das ihr zur 
Verfügung stehende Kapital zuerst für die Arbeitsbeschaffung einsetzen. 

Daraus erhellt, daß man sich zunächst um eine Definition des Naturrechts bemühen 
muß, in der der Absolutheitsanspruch vollgültig gewahrt ist, um dann zu überlegen, 
wie man die abgeschwächten Formen von Naturrechten zu definieren hat. Das 
heißt, die Frage nach der Gesellschaftsordnung geht voran. Erst auf dieser Basis 
kann man von subjektiven Rechten sprechen. Das Recht auf Privateigentum z.B. ist 
kein absolutes subjektives Naturrecht. Es wird erst zum (nachgeordneten) Natur­
recht, wenn das Privateigentum als naturrechtliches Ordnungsprinzip nachge­
wiesen ist. Die allgemeine Menschenrechtserklärung von 1948 krankte daran, daß 
ihr Katalog von subjektiven Rechten frei schwebte, ohne den Untergrund eines 
Ordnungsprogramms. Es wurde lediglich festgestellt, daß der Träger von subjek­
tiven Rechten auch Pflichten gegenüber dem Staat habe, weswegen am Schluß 
erklärt wurde, die sozialen Pflichten seien vom Staat zu bestimmen. Gemeint war 
der Staat der jeweiligen Teilnehmer der damaligen Kommission, welche den 
Katalog der Menschenrechte aufzustellen hatte. Mit dieser positivistischen Formu­
lierung konnten auch die Vertreter von kommunistischen Staaten, in denen es keine 
subjektiven Menschenrechte gab, einverstanden sein. 

Der philosophische Versuch einer allgemeingültigen Formulierung des Natur­
rechts 

Man kann die Tatsache, daß alle Menschen überzeugt sind, die gleiche Vernunft, 
d.h. das gleiche rationale Denken zu haben, und daß sie, um friedlich zusammen 
leben zu können, ein gemeinsames Handlungsprinzip anerkennen müssen, als 
Grundbestand menschlicher Existenz bezeichnen. Diese doppelte Grundannahme 
(gleiche Rationalität und gemeinsames Handlungsprinzip) hat niemand bezweifelt. 
Das ist ein Beweis dafür, daß ein Grundstock naturrechtlichen Denkens zum We­
sen der menschlichen Vernunft gehört. Um nun zu einem natürlich gegebenen 
Rechtsbewußtsein vorzustoßen, muß man nachweisen, ob und welche Handlungs­
prinzipien von allen Menschen anerkannt werden. 

Die Freiheit, einziges Ordnungsprinzip natürlichen Rechtsdenkens? 

An dieser Frage, die man als erkenntnistheoretische Schwelle bezeichnen kann, 
scheiden sich die Geister. Diese Schwelle befindet sich dort, wo das Wesen von 
der individuellen Ausformung abstrahiert wird. Wer der Auffassung ist, daß die 
vielen realen Sachbestände sich nicht in einem real gültigen Wesensbegriff sam­
meln lassen, muß sich mit einer rein formalen Definition des obersten allgemein­
gültigen Prinzips zufriedengeben. Und das ist die formale Freiheit, d.h. die Ne­
gation von Hemmungen. Man könnte den Verteidigern der rein formalen Freiheit 
die Frage stellen, ob sie ohne Abstraktion in der Lage seien, nachzuweisen, daß der 
Mensch als solcher, d.h. aufgrund seiner Natur, Widerstände gegen seine Freiheit 
abweise. Um den Rückgriff auf irgendeine Abstraktion auszuschließen, könnten 
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die betreffenden Autoren erklären, daß sie den Menschen als freies und darum 
moralisches Wesen der inneren Erfahrung oder dem inneren Erlebnis entnehmen. 
Jedoch ist auch diese Selbsterkenntnis ohne Abstraktion nicht möglich. 

Um nun von den durch die sensitive Erkenntnispotenz aus der Außenwelt entnom­
menen Sachverhalten absehen zu können, hat die an Kant anknüpfende Philosophie 
die reine Freiheit zum Inhalt der allgemeingültigen Erkenntnis erklärt. Die reine 
Freiheit kann aber nur unter der Bedingung eines allgemeinen Vertrags - ein Relikt 
des Hobbes''sehen Gesellschaftsvertrags - zum natürlichen Ordnungsprinzip erklärt 
werden. Um also daraus ein naturrechtliches Prinzip zu machen, müßte man nach­
weisen, daß der Mensch nicht anders denken kann als gemäß der Regel: „Handle 
so, daß deine Maxime der reinen Freiheit als Maxime aller gelten kann". Doch ist 
in der Wirklichkeit die Freiheit „von" (äußerer Hemmung) nur dann realisierbar, 
wenn man auch in Stand gesetzt ist, die Freiheit „zu", d.h. das freie Vermögen, 
etwas Konkretes zu tun, besitzt. Ohne die Freiheit „zu" ist die Freiheit „von" nur 
ein logischer Begriff im Hinblick auf ein konsistentes Handlungssystem, das nur 
theoretischen Wert hat. Die liberale Wirtschaftstheorie hat dieses System in ihre 
Idealvorstellung von der vollkommenen Konkurrenz übernommen, indem sie diese 
zur natürlichen Wirtschaftsordnung erklärte. 

Die Suche nach sachlich bestimmten Inhalten des Naturrechts 

1) Der Weg über die Erfahrung - Die empirische Analyse 

Die zumeist angewandte empirische Methode, um in Erfahrung zu bringen, wie der 
Mensch dazu kam, sein Verhältais zu den Mitmenschen rechtlich zu regeln, ist die 
Rückbesinnung auf den geschichtlichen Urzustand des Menschen. Hintergründig 
findet man diesen Gedanken selbst in der idealistisch-metaphysischen Erklärung 
Piatons, erst recht bei Aristoteles, der den Prozeß der Vergesellschaftung von der 
kleinen Gruppe zum Staatsgebilde verfolgt. Die christlichen Theologen sprachen 
vom Urzustand im Paradies. Jedoch muß man sich ihre Argumentation genauer 
besehen, als dies gewöhnlich geschieht. Z.B. hat Augustinus die Notwendigkeit der 
staatlichen Autorität nicht aus dem sündig gewordenen Zustand des Menschen 
abgeleitet, wie behauptet wurde, ebenso wenig Thomas von Aquin.2 Der Hinweis 
auf die sündig gewordene Natur des Menschen wird bei Thomas von Aquin nur für 
die Notwendigkeit der Eigentumsordnung verwandt. Ausdrücklich argumentieren 
mit dem Urzustand im Hinblick auf die Staatsbildung Hugo Grotius (1583-1645), 
Samuel Pufendorf (1632-1694), Christian Thomasius (1655-1728), vor allem 
Thomas Hobbes (1588-1679). 

In der empirischen Analyse spielt die persönliche Einstellung des Analytikers eine 
Rolle. Der eine konzentriert seine Betrachtung auf die natürliche Neigung des 
Menschen zum Solidarverhalten mit dem Mitmenschen, der andere, wie z.B. 
Hobbes, aufgrund seiner Herkunft vom englischen Sensualismus, auf das unsoziale 
Verhalten, zu dem der Mensch von Natur neigt. Immer geht es um die Suche nach 
der natürlichen, positiven oder negativen, Einstellung zum Mitmenschen in der 
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Schaffung eines Gemeinwohls. Da gemäß Hobbes (Leviathan) die Menschen im 
Urzustand sich nur durch Egoismus auszeichneten, aus dem der Krieg aller gegen 
alle entstand, ergab sich zur Rettung eines friedlichen Zusammenlebens die Not­
wendigkeit eines Vertrags. Das Bedürfnis nach einem friedlichen Zusammenleben 
ist also auch für Hobbes eine evident rationale Erkenntnis. Damit bringt Hobbes, 
ohne sich darüber Rechenschaft zu geben, das oberste naturrechtliche Prinzip zum 
Ausdruck. Doch tendiert nach ihm die natürliche Anlage des Menschen, wie sie 
nun einmal ist, ins Gegenteil. Die Vernunft zwingt daher die Menschen dazu, ihre 
eigene Disposition einer höheren, nämlich staatlichen Gewalt zu übergeben. Der 
Gesellschaftsvertrag ist zwar auf das Gemeinwohl ausgerichtet, dieses ist aber nur 
zu verwirklichen durch die Furcht vor der höheren Gewalt. 

Hugo Grotius geht dagegen in seinem Werk „De jure belli et pacis" von einer 
grundsätzlich solidarischen Einstellung der menschlichen Natur aus. Er nimmt das 
starke individuelle Interesse zur Kenntnis, meint aber, daß der Mensch im Grunde 
darum weiß, daß das individuelle Interesse, um wirksam sein zu können, sich in die 
Gemeinschaft einordnen müsse. Er rechnet darum all das, was zum Bestehen einer 
Gemeinschaft gehört, zum natürlichen Recht. Dazu gehört nach ihm das Verbot der 
Verletzung fremden Eigentums, die Pflicht der Rückerstattung fremden Eigentums, 
die Pflicht, gegebenes Versprechen zu halten, einen schuldhaft angerichteten Scha­
den wiedergutzumachen usw. All das sind natürliche Vernunfteinsichten im Sinn 
des Gemeinwohls. Das nennt er Naturrecht. Der Begriff der Natur ist dabei rein 
empirisch, im Sinn von zeitlich ursprünglich, in keiner Weise metaphysisch ab­
strakt gedacht. In dieser zeitlichen Dimension erklärt Grotius, nicht alle sozialen 
Einrichtungen seien aus sich schon natürlich, weil ursprünglich. Das Gebot z.B., 
fremdes Eigentum unberührt zu lassen, wird erst dann zum natürlichen, wenn die 
private Eigentumsordnung durch einen wenigstens stillschweigenden Vertrag ein­
geführt worden ist, denn ursprünglich lebte der Mensch in Gütergemeinschaft. Die 
Gütertrennung wurde erst im Zug der Verfeinerung des Lebens notwendig. Sie ist 
darum eine Kreation der Gesellschaft. Die Güter bleiben auch in der privaten 
Verteilung auf das Gemeinwohl zurückbezogen, so daß dem Staat das Dominium 
eminens über alles Eigentum der Bürger zusteht. Der Staat selbst erhält seine 
Gewalt vom Volk. Dieses nennt er das subjectum commune der staatlichen Gewalt, 
das Organ der Ausübung dieser Gewalt, ob ein Kollegium oder eine Einzelperson, 
subjectum proprium. Das Volk kann sich gegen eine gewaltsame Unterwerfung 
unter eine unerwünschte Regierung wehren. Ist diese aber einmal rechtskräftig 
eingeführt, dann darf das Volk nachträglich nicht rebellieren. Auch in dieser Aus­
sage kommt ein allgemeines naturrechtliches Prinzip zum Ausdruck, daß in jedem 
Fall eine gesellschaftliche Ordnung herrschen muß. 

Wie man sieht, bemüht sich Hugo Grotius um eine rationale Ausdeutung der 
ursprünglich sozialen Anlage des Menschen. Dieses Vernunftrecht ist real orien­
tiert im Unterschied zum formal logisch aufgebauten System, das sich in Anleh­
nung an Kants Freiheitsbegriff in der Moderne ausgebildet hat. Wichtig ist die 
Grundthese bei Grotius, daß es keine Fiktion eines gesellschafts- und rechtslosen 
Zustandes gibt. Der Mensch ist von Anbeginn auf Solidarität angelegt und darum 
mit einem rechtlichen Gewissen ausgestattet, dessen Instrument im Konkreten die 
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Vernunft ist. Oberflächlich betrachtet findet man bei Thomas von Aquin ähnliche 
Gedanken, wovon noch die Rede sein wird, allerdings auf völlig anderer erkennt­
nistheoretischer Grundlage. Was Grotius Vertrag nennt, ist bei Thomas, klarer 
ausgedrückt, eine „inventio", d.h. eine praktische Schlußfolgerung der Vernunft, 
die allerdings - und das ist ein philosophischer Angelpunkt - ihre letzte Erklärung 
durch die Partizipation an der göttlichen Vernunft erhält, weswegen die Erklärung 
der Gewalt „vernünftiger" erscheint. Die staatliche Gewalt ist im Denken des 
Aquinaten wesentlich beschränkt durch das sachlich rational begründete Gemein­
wohl, wovon noch die Rede sein wird. Der positivistische Begriff des Vertrags, aus 
dem logischerweise ein ebenso positivistischer Begriff des Staates und der 
Staatsgewalt folgt, wäre Thomas von Aquin nie in den Sinn gekommen. Damit 
werden alle naturrechtlichen Elemente am Schluß vernichtet. 

Da Samuel Pufendorf (De jure naturae et gentium) wie Grotius die metaphysische 
Abstraktion der Natur nicht kennt, verbleibt auch er, und noch auffälliger, in der 
empirisch zeitlichen Dimension. Unter Naturstand versteht er jenen Zustand, in 
dem der Mensch sich befindet, wenn er von allem entblößt gedacht wird, was 
Kultur und gesellschaftliche Verhältnisse für sein Leben bedeuten. Er meint aber, 
daß dieser Mensch nicht existieren konnte. Für den primitiven Anfang nimmt er 
wie Grotius die allgemeine Gütergemeinschaft an, jedenfalls in dem Sinn, daß eine 
privatrechtliche Aufteilung nicht als natürlich gedacht worden ist. Die private 
Eigentumsordnung wurde aufgrund eines Teilungsvertrags eingeführt, dies beson­
ders im Hinblick darauf, daß die Kultivierung der Erde durch persönliche Arbeit 
verwirklicht werden muß. Der Besitz der höchsten Gewalt im Staat ist ebenfalls 
auf einen Vertrag zurückzuführen. Immerhin konnte Pufendorf seine religiöse 
Einstellung in der Konzeption des Naturrechts nicht unterdrücken. Der Staatsver­
trag sei zwar dem final rationalen Denken des Menschen entsprungen, d.h. aus der 
natürlichen Erkenntnis, daß die menschliche Gesellschaft um der Einheit willen 
eine höchste Gewalt brauche, daß aber in letzter Analyse dieser logische Prozeß 
naturrechtlichen Denkens auf Gott als Schöpfer zurückgehe. So verbindet Pufen­
dorf seine empirischen Überlegungen mit einer metaphysischen Erkenntnis, die 
aber mehr als Geschichtstheologie, denn als Metaphysik im thomistischen Sinn 
anzusprechen ist. 

Christian Wolff (Vernünftige Gedanken über Welt, Gott und Seele, Halle 1719) 
gehört eigentlich nur zur Hälfte seines Gesellschaftssystems zu den Empirikern. Er 
hat die in einzelnen Schriften niedergelegten Gedanken von Gottfried Wilhelm 
Leibnii zu einem einheitlichen System verarbeitet. Hierbei hat er die abstrakte 
(metaphysische) Erkenntnis mit der der Erfahrung gemischt. „Die klare und er-
kenntnistheoretisch notwendige Trennung zwischen immateriellem Denken und 
empirischer Erfahrung wurde von der Aufklärungsphilosophie aufgehoben. Der 
immense Vorteil war, daß von nun an auch individuelle Dinge in Gattungen und 
Arten gefaßt und zur systematischen Deduktion herangezogen werden konnten." 3 

Christian Wolffs Naturrechtslehre ist ein echtes Elaborat dieser Aufklärungsphilo­
sophie. Damit schuf Wolff ein System von unmittelbar praktisch anwendbaren 
Prinzipien. Auf dem Weg über Luigi Taparelli4 fand diese Auffassung Eingang in 
die Naturrechtslehre der Neuscholastik und somit auch in die katholische Sozial-
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lehre. Da Taparelli, der Thomas von Aquin nicht gelesen hatte, dennoch aber aus 
der auf ihm aufbauenden Tradition einiges (allerdings notwendigerweise unsyste­
matisch) gerettet hat, wurde diese pervertierte Naturrechtslehre als thomistisches 
Schulbuch weit verbreitet. 5 Es dominiert in der neoscholastischen Literatur über 
das Naturrecht. 

2) Der vielfältige Weg der Metaphysik 

Unter metaphysischer Erkenntnis sind alle jene Erkenntnisweisen verstanden, 
deren Inhalt jenseits der Erfahrung liegt, d.h. nicht nur das zum Ausdruck bringen, 
was die Sinnesorgane präsentieren, sondern auch das, was in den Dingen nur 
intellektiv erfaßt wird. An sich gehört auch das aus der Philosophie Kants ent­
wickelte idealistische Konzept des Kantianismus dazu. Kant selbst darf mit dem 
Kantianismus nicht identifiziert werden, denn bei ihm findet man echte natur­
rechtliche Aussagen (wie z.B. daß die Lüge in sich schlecht ist). Der Kantianismus 
hat mit dem formalen Begriff der Freiheit, der jeden real-sachlichen Inhalt aus­
schließt, Ernst gemacht. 

Es kommen im folgenden nur solche metaphysischen Theorien zur Sprache, die 
aus der Erfahrung stammende Sachverhalte als über oder hinter der Erfahrung 
liegende Realerkenntnisse in ihr Denksystem aufnehmen. 

Unter dieser Eingrenzung hat metaphysisch einen zweifachen Sinn: Eine Erkennt­
nis ist erstens metaphysisch, wenn sie Wesensaussagen über reale Objekte macht, 
so daß man zahlreiche konkrete Erfahrungsgegenstände in einem gemeinsamen 
Wesen zusammenfassen kann. So sind wir der Überzeugung, daß wir in dem 
Begriff „Mensch" alle Individuen unter Abstreifung der Individualitäten zusam­
menfassen können in der Aussage: „Alle Menschen sind wesentlich gleich". Die 
Gleichheit ist also nicht nur ein Sammelname, sondern ein echter, realer Sach­
verhalt, jedoch kein Seiendes, das allein für sich existiert. Es kommt nur darauf an, 
wie wir diese Gleichheit in einer konkreten Situation formulieren müssen, z.B. bei 
der Gesetzgebung. 

Der zweite Sinn von metaphysisch ist die Beziehung eines konkreten Seienden zu 
seiner letzten Ursache, nämlich Gott. Die beiden Wortbedeutungen gehören 
eigentlich zusammen. Denn die Möglichkeit der Abstraktion ist nicht in erster 
Linie eine Angelegenheit des menschlichen Intellektes, der abstrahiert, sondern die 
innere Struktur des Seienden, nämlich die Unterscheidung von Sosein und Dasein, 
die auf der Tatsache der Schöpfung beruht. Darauf hier einzugehen, erübrigt sich. 

Piatons Politeia ist ein eindrucksvolles Beispiel von Metaphysik im erstgenannten 
Sinn. Vom sozialen Wesen des Menschen ausgehend, entwirft er ein Bild der ge­
sellschaftlichen Ordnung. Da das soziale Wesen allen Menschen zukommt, 
schließt er, ohne die geschichtliche, durch Erfahrung erkennbare Ausgestaltung der 
Sozietät zur Kenntnis zu nehmen, unmittelbar auf die umfassende Gesellschaft, den 
Staat. Da trotz der wesentlichen Gleichheit die Menschen individuell verschieden 
sind, muß jeder einzelne nach seinen Veranlagungen und seinem Können in die 
staatliche Gemeinschaft integriert werden. Damit dies im Sinn der Einheit des 
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gesamten Gesellschaftsgebildes geschieht, braucht es eine Autorität, die in Weis­
heit jedem einzelnen den ihm zugehörigen Platz anweist. Da nun für Plato der 
Philosoph als der Weise gilt, ist er der von Natur berufene Inhaber der staatlichen 
Autorität. 

Wie man leicht erkennt, ist der platonische Staat eine Idealvorstellung dessen, was 
sich aus dem Wesensbild des Menschen als eines sozialen Wesens ergibt. Dieses 
Wesensbild hat Plato selbstverständlich aus der Erfahrung gewonnen, mehr aber 
auch nicht. 

Im Gegensatz hierzu hat Aristoteles ein durch detaillierte Erfahrung gewonnenes 
Bild der Sozialnatur des Menschen vor sich: Der Mensch wird in der Familie 
geboren und wächst darin auf, die Familien verbinden sich mit der Nachbarschaft 
zur Dorfgemeinschaft bis hinauf zum Staat. Das alles sieht zwar weniger nach 
Metaphysik, denn nach reiner Erfahrung aus. Doch steht dahinter der Begriff der 
Finalität. Der Mensch ist final auf die umfassende Gesellschaft angelegt, sein Weg 
dahin führt aber über die mediären Gesellschaften, und zwar aufgrund der meta­
physischen Erkenntnis, daß der Mensch ein entwicklungsbedürftiges Wesen ist, 
philosophisch ausgedrückt: zunächst nur die potentielle Orientierung zum Staat hat 
und diese erst auf einem gewissen Kulturstand aktuieren kann. Mit dem Philo­
sophen als dem von Natur berufenen Träger der Autorität kann Aristoteles nichts 
mehr anfangen. Er überläßt diese Entscheidung der Erfahrung. 

Thomas von Aquin übernimmt nun diese mit der Erfahrung operierende Metaphy­
sik von Aristoteles. Er geht aber ein beachtenswertes Stück weiter. Er analysiert 
genau das Wesen der menschlichen Vernunft, indem er die Frage stellt, welche 
allgemeinen Handlungsprinzipien von Natur erkannt werden und unaustilgbar sind. 
Hier entdeckt er, daß die praktische Vernunft in allen Menschen ein seinsgerechtes 
Verhalten fordert, dessen Prinzip heißt: „Das Gute ist zu tun und das Böse zu 
meiden." Wichtig ist hierbei, daß der Begriff des Guten aus dem Sein abstrahiert 
ist und nicht nur einen nominalen Wert hat, wie es z.B. bei Kant der Fall ist. Da der 
Begriff des Seins analog ist wie das Sein selbst, ist er befähigt, die verschiedensten 
Situationen in sich aufzunehmen. Das heißt, er garantiert die dynamische Anwen­
dung der Prinzipien. Die Vernunft kann demgemäß, um einen konkreten Fall zu 
bearbeiten, etappenweise vorgehen, vom obersten Prinzip in die niederen Schich­
ten des Seins, stets in Rückorientierung auf das oberste analoge Prinzip. Diese 
Rückorientierung vollzieht sich aber nicht rein theoretisch, sondern in Abhängig­
keit vom Willen, der seinerseits das dem Sein gemäße Gute zum Objekt hat, wie 
die theoretische Vernunft das Sein an sich. Die praktische Wahrheit ist nicht iden­
tisch mit der theoretischen. Was konkret gut ist, wird demnach endgültig in Über­
einstimmung mit dem guten Wollen bestimmt. Diese Bestimmung übernimmt die 
Klugheit als moralische Perfektion der praktischen Vernunft. 6 Zwar kannte auch 
Aristoteles die Tugend der Klugheit. Er hat sie aber nicht so eingehend nach ihrer 
moralischen Qualität untersucht. Das Naturrecht ist demgemäß bei Thomas das 
Ergebnis der durch die Klugheit vervollkommneten Tätigkeit der praktischen 
Vernunft. Je nach Zeit und Umständen ist das Resultat verschieden. Das ist der 
Sinn der Aussage, die menschliche Natur, nach der sich der Mensch in seinen 
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Handlungen richtet, sei variabel. Diesen Weg der Findung einer gerechten Gesell­
schaftsordnung hat auch der Träger der staatlichen Autorität zu gehen. Während 
bei Aristoteles am Schluß einfach die staatliche Autorität genannt wird, hat Thomas 
von Aquin deutlich hervorgehoben, daß das Gemeinwohl eine Ordnungsnorm ist, 
die nicht nur die Bürger, sondern auch die staatliche Autorität bindet. Der Begriff 
der Legalgerechtigkeit ist darum bei Thomas von Aquin nicht einfach die Norm, 
die der Staat für die Gesamtgesellschaft erstellt, sondern ausdrücklich eine dem 
Staat vorgeordnete Norm. 7 

Johannes Messner hat diese Verbindung zwischen Erfahrung und Metaphysik in 
seinem epochalen Werk „Das Naturrecht"( 71984) bis in die einzelnen gesellschaft­
lichen Bereiche hinein dargestellt. Allerdings findet man bei ihm nicht leicht jene 
Schwelle, wo die Erfahrung in die metaphysische Erkenntnis hinüberwechselt, so 
daß der Leser manchmal den Eindruck einer rein empirischen Analyse bekommt. 
Dies hat allerdings auch darin seinen Grund, daß Messner in seiner Auffassung 
vom Naturrecht sehr stark von Luigi Taparelli und den englischen Empiristen 
beeinflußt ist. 8 Ein nur auf Erfahrung beruhendes Naturrecht ist zu schmal. Es 
kommt aus den eigenen Schlingen nicht heraus dort, wo es darum geht, gegen die 
überlieferte Erfahrung neue Wege zu gehen. 

Thomas hat es verstanden, die Rationalität von den allgemeinsten Prinzipien bis in 
die konkrete Norm zu verfolgen, so daß die Rechtsbildung auf keiner Stufe den 
Weg der Natur verläßt. Die nun noch verbleibende Problematik ist rein politischer 
Natur: Wie findet man die Regierung, die diese Bedingungen der Rechtsbildung 
erfüllt? 
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Begriff und Wesen der Menschenrechte 

1. Menschenrechte und gesellschaftliche Ordnung 

/. Subjektive Rechte und gesellschaftliche Integration des Individuums 

Subjektive, d.h. dem Individuum zustehende Rechte, bestehen eigentlich nur im 
Anspruch eines jeden auf vollmenschliche Integration in die Gesellschaft. Sie sind 
also nur vom gesellschaftlichen Ganzen her verständlich. Mit dieser Erkenntnis ist 
aber für die Praxis der Rechtspolitik noch wenig gewonnen, wenn nicht diejenigen, 
die die Verantwortung für das gesellschaftliche Ganze und somit für die Rechts­
bildung tragen, durch ihr Wissen und ihre sittlichen Qualitäten den Rechtsunter­
worfenen die Garantie geben, daß jene Gesellschaftspolitik betrieben wird, in der 
die menschlichen Werte in vollem Umfang berücksichtigt werden. Da das Indivi­
duum stets der Gefahr der Unterdrückung ausgesetzt ist, wird man deshalb begreif­
licherweise für die subjektiven Rechte eine Formulierung suchen, die zugunsten 
des Individuums ausfällt, d.h. die das Individuum vor Übergriffen von Seiten des 
Staates und auch von seiten der übrigen Rechtsgenossen schützt. Die erste prak­
tische Formulierung der subjektiven Rechte besteht darum naturgemäß in der 
Aufstellung von Freiheitsrechten. 

2. Rechtsstaat und Sozialstaat 

Auf den Menschenrechten als Freiheitsrechten beruht die Idee des Rechtsstaates. 
Da aber die Integration der persönlichen Freiheit in das gesellschaftliche Ganze für 
sich allein noch keine vollgültige Gemeinschaft zu gestalten imstande ist, muß die 
Rechtsstaatsidee ergänzt werden durch die Idee des Sozialstaates, d.h. eines Staa­
tes, der nicht nur das subjektive Recht auf Freiheit, sondern auch auf andere 
menschliche Werte, die nur durch die geordnete Zusammenarbeit aller erfüllt 
werden können, garantiert. 

So erklärt sich die Formulierung von Menschenrechten, die nicht nur die Aner­
kennung der freien Bewegung auf den verschiedenen Gebieten des Lebens (Re­
ligion, Meinung, Persönlichkeitsentfaltung, Beruf, Eigentumserwerb usw.) beinhal­
ten, sondern positive Hilfe der Gesamtheit zugunsten des einzelnen gewährleisten 
(Recht auf Arbeit, soziale Sicherheit, Recht auf Schule, Recht auf Asyl usw.). 
Wenngleich die individualistisch-liberale Tendenz, die nun einmal in der Aufstel­
lung von Freiheitsrechten liegt, den Rechtsstaat in die Irre geführt hat, indem sie 
die individuelle Freiheit verabsolutiert hat, so wird man doch bei aller Korrektur 
der Freiheitsrechte durch „sozialstaatliche" Gesichtspunkte in Erinnerung behalten 
müssen, daß der Rechtsstaat mit dem Ziel der Sicherung der individuellen 
Freiheiten gegen das Kollektiv angetreten ist und auch in bestimmten Grenzen 
dabei bleiben muß, wenn er nicht den Sinn der Anerkennung von subjektiven 
Rechten umkehren will. Dieser liegt aber nun einmal zunächst in der Betonung der 
Freiheiten des Individuums. 
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3. Begrenzungen der Freiheitsrechte 

Es wäre allerdings verhängnisvoll, allein die Freiheitsrechte als Patentlösung der 
gesellschaftlichen Ordnung zu betrachten. Man kann sie ebensowenig wie über­
haupt alle subjektiven Rechte aus dem Ganzheitsgefüge herauslösen, in welchem 
sie stehen. Man kann vielmehr Freiheit von Eingriffen der Staatsgewalt immer nur 
verstehen im Sinne der Freiheit von „ungebührlicher" oder „ungerechtfertigter" 
Beschränkung; die Freiheit des Individuums unterliegt mithin von vornherein 
Begrenzungen, die letztlich durch die ursprüngliche, unlösbare Einbindung des 
einzelnen in die Gesellschaft - also die Sozialnatur des Menschen - begründet sind. 
Wie aber soll man die Begriffe „ungebührlich" und „ungerechtfertigt" anders 
deuten, als daß man sie aus einer dem Staate vorgeordneten Gesellschaftskonzep­
tion erklärt? Man muß sie einem schon bestehenden Rechtssystem entnehmen, 
eben der der menschlichen Natur entsprechenden, inhaltlich bestimmten Gesell­
schaftsordnung. Andernfalls wäre es unmöglich, Kriterien dafür anzugeben, wie 
legitime Freiheitsbeschränkungen von „ungebührlichen" oder „ungerechtfertigten" 
Eingriffen in die individuelle Freiheit abzugrenzen sind. Würde man dagegen 
allein der Freiheit normative Kraft zusprechen, wären Beschränkungen der Freiheit 
letztlich überhaupt nicht zu rechtfertigen; in diesem Fall wäre jeder Eingriff in die 
Freiheit des Individuums widerrechtlich. Das hieße aber, daß auch die Freiheits­
beschränkung zum Zweck der Bestrafung schlechthin unzulässig wäre. 

4. Begründung von Leistungsrechten 

Das Erfordernis einer Orientierung an einer der Natur des Menschen entsprechen­
den Gesellschaftskonzeption ist ferner dort unabdingbar, wo es um die Begründung 
subjektiver Rechte auf staatliche Leistungen geht. Folgendes Beispiel mag diesen 
Zusammenhang erhellen: Kein Staatsbürger kann einen absoluten Anspruch auf 
Altersrente erheben. Dies wird vielmehr nur im Rahmen einer Gesamtregelung 
durch die Sozialpolitik, die ihrerseits eine entsprechende Wirtschaftspolitik ver­
langt, möglich sein. Die Forderung nach einem Wohlfahrtsstaat kann daher sinn­
vollerweise nur auf der Basis einer gesunden Gesellschafts- und Wirtschafts­
ordnung als Formulierung der Menschenrechte gelten. Nur von einer vorgeord­
neten Gesellschaftsordnung her ist man imstande, jeweils den Kompromiß herzu­
stellen zwischen rechtsstaatlichen und sozialstaatlichen Menschenrechten, d.h. 
zwischen den Freiheitsrechten und den Unterstützungsansprüchen des Indivi­
duums. Denn ein Kompromiß muß gefunden werden, weil die Unterstützungs­
ansprüche, die gegenüber dem Staat erhoben werden, mit Notwendigkeit die 
Freiheiten anderer Gesellschaftsglieder beschneiden. Dieser Zusammenhang dürfte 
jedem Steuerzahler nur allzu geläufig sein. 

Momentan wird in der Bundesrepublik im Hinblick auf die zunehmende Arbeits­
losigkeit in den neuen Bundesländern verschiedentlich gefordert, das Recht auf 
Arbeit zu kodifizieren. Wie verhängnisvoll eine solche Kodifizierung ist, belehrt 
uns die Geschichte. Zur Zeit der französischen Revolution wurden, um dem Recht 
auf Arbeit zum Erfolg zu verhelfen, staatliche Werkstätten errichtet. Diese Politik 
hat aber in kurzer Zeit Bankrott gemacht. Ein individuelles subjektives Recht auf 
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Arbeit gibt es nicht. Das Recht auf Arbeit besteht nur als Recht aller, d.h. es ist ein 
Recht aller auf eine Wirtschaftspolitik, die auf Vollbeschäftigung ausgerichtet ist, 
wobei zu beachten ist, daß die Vollbeschäftigung nicht das einzige Ziel der 
sozialorientierten Wirtschaftspolitik ist. Daneben und im Grunde darüber steht das 
Gebot der Geldwertstabilität, weil Inflation Arbeitslosigkeit hervorbringt. 

II. Menschenrechte und positives Recht 

/. Naturrechtlicher Gehalt der Menschenrechte 

Die Menschenrechte könnte man als in Rechtssätze gefaßte Naturrechte des Indi­
viduums bezeichnen. Indem wir Menschenrechte formulieren, erstellen wir also 
positivrechtlich anwendbare Rechtssätze. Menschenrechte sind aus der mensch­
lichen Natur heraus entwickelte und unmittelbar für den praktischen Gesell-
schaftsaufbau formulierte Prinzipien, in die die aus der menschlichen Sozialnatur 
fließenden allgemeinen Normen denkerisch verarbeitet sind. Sie sind also - anders 
als der Satz „Tue das Gute, meide das Böse" - nicht unmittelbar einsichtig, sondern 
müssen durch die praktische Vernunft aus der Natur von Individuum und Gesell­
schaft erschlossen werden. In diesem Zusammenhang darf auch nicht übersehen 
werden, daß die praktische Vernunft immer in einen konkreten historischen und 
kulturellen Zusammenhang eingebettet ist, die Menschenrechte als konkrete sub­
jektive Rechte konkreter Individuen mithin die Früchte eines bereits durch die 
Kultur geformten natürlichen Denkens sind. Dies heißt zwar keinesfalls, daß die 
Formulierung von Menschenrechten lediglich eine historische Zufälligkeit darstellt 
oder der freien Entscheidung der Staaten anheim gestellt ist, erklärt aber, daß sich 
das Verständnis und die tatsächliche Anerkennung der Menschenrechte im Laufe 
der Menschheitsgeschichte erst entwickeln mußten. 

2. Positiv-rechtliche Verankerung der Menschenrechte 

Die positiv-rechtliche Verankerung der Menschenrechte ist unabdingbar, um ihre 
rechtliche Verbindlichkeit, d.h. ihre tatsächliche Durchsetzbarkeit zu sichern. Das 
heißt aber andererseits nicht, daß Verbrechen gegen die Menschenrechte nur dann 
rechtlich verfolgbar wären, wenn sie vorher positiv-rechtlich aufgestellt sind. 
Wenn eine Gesellschaft einmal durch das Kulturstadium, das den natürlichen 
Rechten entspricht, hindurchgegangen ist, muß man von jedem einzelnen Men­
schen erwarten können, daß er eine grobe Verletzung von Menschenrechten als 
gegen die Natur des Menschen verstoßend erkennt. Verbrechen gegen die Men­
schenwürde, wie sie etwa in der Zeit des Nationalsozialismus oder unter der 
Diktatur der SED in der ehemaligen DDR verübt worden sind, können deshalb 
nicht einfach als rein „sittliche" Vergehen bezeichnet werden, denen der rechtliche 
Bezug fehlt. Denn die Menschenrechte sind, wie gesagt, bereits anwendbare Ord­
nungsprinzipien. Ihrer Natur gemäß stehen sie unmittelbar vor der Verfassung als 
Leitsätze der verfassungsgebenden Gewalt. Als solche bieten sie die Grundlage der 
Prüfung von Verfassung und einfachen Gesetzen auf deren rechtlichen Charakter, 
d.h. auf die Einhaltung der mit dem Begriff des Rechts unmittelbar gegebenen 
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moralischen Mindestanforderungen an ein Gesetz. Zur richterlichen Aburteilung 
unbestreitbar verbrecherischer Grausamkeiten bedarf es deshalb eigentlich keiner 
positiv-rechtlichen Ausformulierung der Menschenrechte. 

3. Wirkungen der Menschenrechte auf das positive Recht 

Wenn nun die Menschenrechte von der verfassungsgebenden Gewalt formuliert 
worden sind, dann stellt sich weiterhin die Frage, inwieweit man sie nicht nur in 
der Gesetzgebung, sondern auch in der Rechtsanwendung und der Rechtsprechung 
heranziehen muß bzw. darf. Oder, anders gewendet: Endet die Wirkkraft der 
Menschenrechte, die der Verfassung zugrunde liegen, beim Gesetzgeber oder 
reicht sie weiter bis in die Rechtspraxis hinein? 

Die Schaffung positiver Gesetze dient in erster Linie der Gewährleistung von 
Rechtssicherheit. Sind also die Menschenrechte für den Gesetzgeber unmittelbar 
verbindlich, hat er solche Gesetze zu schaffen, die den Menschenrechten im 
Rechtsalltag tatsächliche Wirksamkeit verschaffen. Daraus wiederum folgt, daß die 
Gesetze gemäß den Grundnormen des Staates, der Verfassung und somit auch 
gemäß den darin enthaltenen und ihr vorgeordneten Menschenrechten, auszulegen 
sind. Hierbei ist auf den Unterschied zu achten, ob man ein bestehendes Gesetz im 
Lichte der übergeordneten Normen auslegt oder ob man gewissermaßen ein neues 
„Gesetz" in Form eines über die Gesetze wesentlich hinausgehenden Richterrechts 
schafft. Denn dies würde letztlich der Intention des positiven Gesetzes, Rechts­
sicherheit zu schaffen, zuwiderlaufen. 

Nun könnte man gegen diese Überlegung einwenden, daß die Rechte des Indi­
viduums nicht nur den Staat, sondern auch die Rechtsgenossen binden. Warum 
also soll es dem Richter in einem Zivilprozeß verwehrt sein, dem Begehren des 
Klägers mit dem Hinweis auf Menschenrechte zu entsprechen, wenn es nicht durch 
ein positives Gesetz abgedeckt ist? Die Antwort ist einfach: Aus der Tatsache, daß 
die Menschenrechte prinzipiell von jedem gegen jedermann geltend gemacht 
werden können, folgt nämlich keineswegs, daß es im Sinn der natürlichen Ge­
sellschaftsordnung liegt, über alle Rechtssicherheit hinweg dem Richter die 
Auslegung der Menschenrechte zu überlassen. Die Rechtssicherheit hat vielmehr 
auch in diesem Fall Vorrang vor individualrechtlichen Positionen, weil sie für den 
Bestand der Rechtsordnung allgemein - und damit für die gesamte Gesellschafts­
ordnung - von elementarer Bedeutung ist. An diesem Beispiel zeigt sich besonders 
eindrucksvoll, daß aus Menschenrechten abgeleitete subjektiv-rechtliche Posi­
tionen immer in die Gesamtordnung der Gesellschaft eingebunden bleiben. Der 
Gesetzgeber ist aber verpflichtet, die natürlichen Rechte möglichst lückenlos 
positiv zu formulieren, um zu vermeiden, daß der Richter sich zum Gesetzgeber 
entwickelt. Vernachlässigt er diese Pflicht, dann untergräbt er die staatliche Auto­
rität, zumindest gibt er Anlaß zu sozialem Unfrieden. In den Auseinandersetzungen 
der Sozialpartner sind die Folgen der Lückenhaftigkeit des deutschen Arbeitsrechts 
besonders spürbar. 

Quelle 22: Gesellschaftspolitische Kommentare, Jg. 32, Bonn 1991, 76-79 
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Modernes Freiheitsethos und die Menschenrechte 

Philosophie der Menschenrechte und praktische Politik 

Mit den sozialen Ungerechtigkeiten schwillt zugleich die Literatur über die Men­
schenrechte an. In der Flut von gedruckten Erzeugnissen überwiegen die philo­
sophischen Traktate über die Begründung der Menschenrechte. Der Wirtschafts­
und Sozialpolitiker nimmt diese tiefgründigen Erörterungen kaum zur Kenntnis. 
Was nützt ihm der Nachweis, daß der Mensch „als solcher", d.h. um seines 
Menschseins willen, ein Recht auf Arbeit hat, wo es ihm darauf ankommt, mit dem 
sehr praktischen Problem der Beseitigung der Arbeitslosigkeit fertig zu werden? In 
der Tat würde der Politiker von den Ethikern lieber wissen, ob es im Anblick der 
wachsenden Technologie nicht besser wäre, von Teilung der Einkommen statt der 
Arbeit zu sprechen. Vor allem stört es ihn, wenn die Philosophen jegliches soge­
nannte Menschenrecht mit dem Recht auf Freiheit identifizieren, wie man aus 
manchen Bemerkungen heraushört. Der Wirtschaftspolitiker muß die menschlichen 
Werte irgendwie synkretisieren, das eine mehr, das andere weniger eingrenzen. 

Noch schwieriger wird es dem Politiker, mit dem Konzept der Freiheit, wie es die 
Philosophen vorlegen, in der praktischen Gestaltung der Demokratie zurecht zu 
kommen, da er nicht nur unter materiellen Zwängen steht wie der Wirtschafts­
politiker, sondern mit der Korruption der moralischen Verantwortung in der demo­
kratischen Gesellschaft zu tun hat. Wenn die ethische Handlung mit Autonomie 
des Individuums erschöpfend erklärt wird, Autonomie verstanden im Sinn von 
unbedingter Selbstverantwortung, wie soll dann der Politiker mit jenen fertig 
werden, die für die abstrusesten, von ihnen in die Selbstverantwortung genomme­
nen Ideen auf die Straße gehen und Zugang zu allen Medien verlangen? 

Das sind quälende Zweifel, die dem Praktiker bei der Lesung des von Johannes 
Schwartländer herausgegebenen Sammelbandes „Modernes Freiheitsethos und 
christlicher Glaube, Beiträge zur Bestimmung der Menschenrechte" (Chr. Kaiser 
Verl. München, Matthias-Grünewald Verl., Mainz 1981) kommen. Das Buch ent­
hält fünfzehn Aufsätze aus der Feder von dreizehn Autoren. Es ist dem Anliegen 
verpflichtet, der Freiheit ihre ethische Dimension zurückzugewinnen. Die Spann­
weite der Erörterungen reicht von der ethischen und menschenrechtlichen bis in die 
theologische Begründung der Freiheit als der Substanz der ethischen Handlung, 
von der weltlichen Gesellschaft bis in die Kirche hinein. Dem Praktiker mögen die 
hochspekulativen Darlegungen nutzlos erscheinen. So nutzlos sind sie aber in der 
Tat nicht. Geht es doch um das, was man unter Autonomie und im Gefolge unter 
demokratischer Freiheit zu verstehen hat. Das Buch stellt an den Leser hohe Anfor­
derungen. 

Aber es lohnt sich, die Mühe gründlichen Studiums nicht zu scheuen, um einen 
Einblick in die Art und Weise zu gewinnen, wie Philosophen, die in der deutschen, 
vor allem Kantschen Philosophie großgeworden sind, sich mit dem Problem der 
Menschenrechte befassen. 
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Die moderne Freiheitsidee 

Die gesamte Diskussion über die Menschenrechte wird von der „Idee der neuzeit­
lichen Freiheit" (J. Schwartländer, 38) aus gesehen. Dieser Gesichtspunkt ist bei 
der Lesung im Auge zu behalten. Ob die neuzeitliche Freiheitsidee einen geeigne­
ten Standpunkt darstellt, die Geschichte der Freiheitsidee zu würdigen oder 
überhaupt die Freiheitsidee philosophisch in ihrer Substanz zu verstehen, dürfte 
bezweifelt werden. Mit Recht erklärt / . Isensee: „Die im Zeitalter der Menschen­
rechte lebende Generation neigt dazu, ihre Wertvorstellungen allen vergangenen 
Ordnungen rückwirkend aufzunötigen und Geschichte nach dem Maßstab der 
Menschenrechte zu akzeptieren oder zu verdammen. Ein solches Urteil ist ebenso 
geschichtsblind wie inhuman. Es verfehlt die geschichtliche Gerechtigkeit, die jede 
Epoche ,unmittelbar zu Gott' weiß und die deren Wert ,in ihrer Existenz selbst' 
findet (Ranke). Der rückwärts gewandte Menschenrechts-Rigorismus setzt das 
unhistorische Denken der Aufklärer fort, das Geschichte nur als Fortschritt auf ein 
einziges Vernunftziel hin zu begreifen vermochte und hochmütig davon ausging, 
daß, wo die Sonne der eigenen Vernunft nicht leuchtete, Finsternis herrschen 
müsse" (79 f., Anm. 17). Das unhistorische Verfahren verleitet auch zum Versuch, 
in Thomas von Aquin die Kantsche Freiheitsidee hineinzuinterpretieren, wie dies in 
verschiedenen Aufsätzen dieses Buches geschieht. Eindeutig und klar formuliert 
der in der Geistesgeschichte versierte Wiener Professor E. Heintel seine Stellung­
nahme. Synkretismus von mittelalterlichem Ordogedanken und moderner Frei­
heitsidee kann es nicht geben. Die Autonomie ist ihm die Quintessenz der Moral 
und damit der Menschenrechte, bei aller Hochachtung, die er dem Denken des 
Thomas von Aquin entgegenbringt. Er sieht aber in diesem Wandel in der Grund­
auffassung von Moral und Menschenrechten nicht nur ein geschichtliches Phäno­
men, er betrachtet ihn vielmehr zugleich als den Beginn echter, unverfälschter 
Ethik. Das heißt, die Moralität ist für ihn autonom oder sie ist überhaupt nicht 
(235). 

Damit sind wir auf dem Grund des Menschenrechtsproblems angelangt: Wenn die 
Moralität autonom ist, dann sind alle menschenrechtlichen Ansprüche wie Recht 
auf Arbeit, Recht auf Eigentum, Recht auf Bildung usw., sogar Recht auf Existenz 
Freiheitsrechte im Sinn der Autonomie. Dann gehört auch die Demokratie zu den 
wesentlichen Bedingungen moralischer Existenz, wie J. Schwartländer erklärt, 
wenn er in der demokratischen Emanzipation „die Befreiung des sittlichen Be­
wußtseins von jeder Bevormundung" sieht (41). 

Moral als Autonomie 

Die ethische Autonomie ist nicht dasselbe wie die Autonomie im Recht. Für den 
Leser ist nicht immer deutlich, ob Freiheit als Grundregel der gesellschaftlichen, 
also rechtlichen Ordnung oder Freiheit als Wesensbestimmung des Sittlichen 
gemeint ist. Dennoch erhält man den Eindruck, daß die Autoren die Tendenz 
haben, Freiheit im rechtlichen Raum, d.h. als Menschenrecht, durch die Wesens­
bestimmung des Sittlichen zu definieren, so vor allem / . Schwartländer, W. Schild 
und sehr vertieft bei E. Heintel. Die genannten Autoren berufen sich ausdrücklich 
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auf Kant. Das Sittliche soll nicht durch irgendwelche Zwecke vorbestimmt sein. Es 
ist die Vernunft, welche die Zwecke in Dienst nimmt. Bestimmt die in Selbstver­
antwortung stehende Vernunft ein Objekt als Objekt der Handlung, dann ist diese 
Handlung gut. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Es kann sich auch nicht um 
ein irrtümlich als gut angesehenes Objekt handeln. Es gibt, worauf E. Heintel im 
Anschluß an Kant ausdrücklich hinweist, kein irriges Gewissen, weil es keine 
höhere Instanz, etwa ein höheres Gewissen, gibt. Nimmt man den Abstraktions­
grad, auf dem diese Sicht vorgenommen wird, nämlich die pointierend hervor­
hebende Abstraktion, zur Kenntnis, dann kann man dagegen nichts einwenden. Es 
geht dabei um die Sittlichkeit als solche. 

Man kennt diese Abstraktion ebenfalls in der Philosophie des reinen Rechts, wie 
sie etwa H. Kelsen im Anschluß an Kant systematisiert hat. Die Zwecke, die das 
Recht setzt, können inhuman sein. Ob sie human sind, kann nur durch Rückorien­
tierung an der Anthropologie erkannt werden. Recht als solches ist soziales 
Regulativ. Welchen Sinn es erfüllt, steht auf einem anderen Blatt. In gleicher 
Weise ist mit der Definition der Moralität als der Autonomie noch keineswegs die 
Frage nach dem Sinn dieser Autonomie beantwortet. Das hat E. Heintel klar zum 
Ausdruck gebracht, indem er erklärt, er halte zwar mit Kant an der Autonomie der 
Moral fest, er könne aber andererseits „motivlich mit Hegel in der Moral keine 
letzte Antwort auf die Sinnfrage des Menschen sehen" (235). Den Sinn sittlichen 
Handelns kann E. Heintel aber nicht in der Übernahme einer vorgegebenen Ord­
nung, auch nicht mit Hegel in der Vernünftigkeit des Wirklichen sehen. Er spricht 
darum vom Motivationshorizont, aus dem heraus die Vernunft das Urteil über das 
zu erwählende Objekt fällt. Tatsächlich ist jede Handlung, die der Mensch in sei­
nem Gewissen verantwortet, sittlich gut, selbst wenn sie von einem anderen Stand­
punkt aus, etwa im Hinblick auf die ontische Zweckordnung, als unvernünftig 
beurteilt werden müßte. Kein Mensch kann sein Verantwortungsbewußtsein von 
seinem Gewissen trennen, denn die beiden sind ein und dasselbe. 

Wann aber ist eine Handlung als gewissenhaft zu bezeichnen? Die Antwort darauf 
gibt J. Schwartländer im Exklusivverfahren. Das sittliche Bewußtsein darf nicht 
empirisch-subjektive Willkürfreiheit sein: „Der Grund aller menschenrechtlichen 
Forderungen ' und ,Ansprüche' ist nicht die nur empirisch-subjektive Willkür­
freiheit, sondern kann allein die im sittlichen Bewußtsein oder Gewissen sich 
meldende unbedingte Verantwortungsfreiheit sein, die unbedingte Pflicht" (38). E. 
Heintel führt allerdings zu Recht einen Kanttext an, in dem klar gesagt wird: „Nach 
Gewissen zu handeln kann ... selbst nicht Pflicht sein, weil es sonst noch ein 
zweites Gewissen geben müßte, um sich des Acts des ersteren bewußt zu werden" 
(Die Metaphysik der Sitten, VI,401; E. Heintel 232). Entscheidend für die Autono­
mie im Kantschen Sinn ist, daß es nicht nur kein Gewissen des Gewissens, sondern 
auch, was impliziert ist, wie E. Heintel es formuliert, kein Wissen des Gewissens 
in der Distanz einer theoretischen Aussage über das Gewissen gibt: es kann nicht 
irren (233). Um verantwortet werden zu können, darf die Handlung nicht willkür­
lich sein. Wie kann ich aber die Grenze zwischen Willkür und Verantwortung 
erkennen? Jeder Ethiker, welcher Richtung auch immer, wird darauf antworten: 
man muß eine reine Absicht haben. Aber was heißt dies, wenn es nicht leere Worte 
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sein sollen? Es ist die Motivation, die je nach der zweckhaften Grundeinstellung 
verschieden ist. E. Heintel spricht darum von den Stufen des Motivationshori­
zontes. Der gläubige Christ hat eine andere Stufe des Motivationshorizontes als der 
rein diesseitig, weltlich eingestellte Mensch. 

So sind wir also beim Zweck gelandet. Von ihm aus wird Willkür von reiner Ver­
antwortung unterschieden. Der Zweck ist aber etwas Ontisches, d.h. Wirkliches. 
Gemäß Kant und den Kantianern darf aber der Zweck die Sittlichkeit nicht kon­
stituieren. Wie kommt man aus dem Widerspruch hinaus? Offenbar nur dadurch, 
daß man dem Zweck sittliche Bewandtnis zuschreibt, dies heißt, den Zweck zum 
Bestimmungsgrund der sittlichen Handlung macht und Abschied nimmt von der 
These, daß es ein reines, von jeder Bindung an das Sein freies Verantwortungs­
bewußtsein gibt. Die Vorstellung der reinen Verantwortung ist nicht real, sondern 
nur theoretisch, und zwar auf der Basis einer die komplexe Realität in keiner Weise 
implizierenden Abstraktion. Es kann darum jetzt nur noch um die Frage gehen, ob 
es irgendwelche existentiellen Zwecke gibt, die man als wesentlich für die sittliche 
Handlung bezeichnen kann. G. Höver kommt auf die existentiellen Zwecke im An­
schluß an Joh. Messner zu sprechen (203 ff.). Es scheint, daß er sich schließlich 
doch gegen J. Messner auf die aller Vervollkommnung (und damit aller Zweckord­
nung) vorausliegende reine Verantwortung zurückzieht (212). Sein und Sollen 
bleiben damit im wesentlichen getrennt, also gerade das, was J. Messner angriff. 
Damit ist das Problem nicht gelöst. Allerdings ist in Rechnung zu ziehen, daß G. 
Höver sich mit der Frage selbst weniger in einem eigenen Entwurf beschäftigen 
wollte, da er sich auf die Darstellung der Ethik von J. Messner konzentrierte 
entsprechend seiner vorgängig veröffentlichten Dissertation. 

Moderne Freiheitsidee und Menschenrechte 

Die Formulierung der Menschenrechte ist ein Elaborat der Neuzeit. Das haben J. 
Isensee und JA. Erowein und teilweise auch Kl. Dicke in ihren Beiträgen reichlich 
deutlich gemacht. J. Höffner hat in seinem epochalen Werk „Kolonialismus und 
Evangelium, Spanische Kolonialpolitik im Goldenen Zeitalter" (3. Aufl. 1972) 
eindrucksvoll die Lehre der Menschenrechte bei Vitoria, Soto, Bafiez, Molina und 
Suarez dargestellt. Die systematische Zusammenstellung der Menschenrechte er­
folgte allerdings erst in der UNO-Erklärung von 1948. Um das politische Anliegen 
dieses Menschenrechtskatalogs zu verstehen, muß man die Akten der vorberei­
tenden Kommissionen und der Generalversammlungen lesen. Wenngleich auch 
Philosophen und Theologen an den Vorarbeiten beteiligt waren und ihre grundsätz­
lichen Überlegungen einbrachten, so wollten sich die praktischen Politiker mit der 
Begründung der Menschenrechte nicht abgeben. Selbst der katholische Philosoph 
Jacques Maritain sah die Aussichtslosigkeit eines solchen philosophischen Unter­
nehmens der Kommissionen. Es sei, so meinte er, ein nutzloser Versuch, bezüglich 
des Ursprungs der Menschenrechte einen Konsens herbeizuführen. Es mag den 
Philosophen und Theologen, die an dem von J. Schwartländer herausgegebenen 
Sammelwerk mitgearbeitet haben, eine gewisse Ernüchterung bedeuten, wenn sie 
feststellen, daß bei weitem nicht alle Philosophen mit ihnen in der Erklärung der 
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Grandlage von Menschenrechten einig gehen. Die Menschenrechtserklärung der 
UNO sollte, so war es die in den Sitzungen öfters wiederholte Forderung, weltan­
schaulich, d.h. philosophisch oder theologisch unbeschwert sein. Damit verbindet 
sich allerdings auch ein beachtenswerter Nachteil: die Menschenrechtserklärung 
wird immer und überall Gegenstand ideologischer Auseinandersetzungen sein. 

Die Fundierang der Menschenrechte in der unbedingten Freiheit, wie sie von den 
in dem Sammelband vertretenen Philosophen und Theologen vertreten wird, deckt 
das Denken von einem ganz engen Kreis von mit dem deutschen Idealismus ver­
bundenen Autoren. Liest man die Dokumente der Sitzungen zum ersten Artikel der 
Menschenrechtserklärung der UNO, wo es um die Freiheit und Gleichheit aller 
Menschen ging, dann erfährt man, wie wenig die Vertreter der verschiedenen 
Nationen von der Philosophie Kants wußten, noch auch wissen wollten. Momentan 
würde es vielleicht anders aussehen, da alle Welt nach demokratischer Freiheit ruft 
und die Freiheit wie ein Apriori im Zentrum der Wünsche und Forderangen an die 
politisch Mächtigen steht. Doch dürfen auch nicht die Stimmen jener überhört wer­
den, die aus Überzeugung und im Bewußtsein der Selbstverantwortung mit der da 
und dort chaotischen demokratischen Freiheit unzufrieden sind und um der Ord­
nung willen eher mehr Macht und entsprechend mehr bürgerlichen Gehorsam wün­
schten. Weder Freiheit noch Macht sind eigenständige Größen. Beide dienen einem 
Zweck, der ihr innerstes Wesen bestimmt. Die individuelle Freiheit kann nur Frei­
heit zur Vervollkommnung sein. Der Mensch ist nicht Schöpfer, wie K. Marx 
meinte. Er besitzt die Freiheit als ein Stück seines Wesens. Und dieses Wesen ist 
zu allem noch, was wohl keiner der Autoren des Sammelbandes bestreiten wird, 
sozial. Die Freiheit ist darum nicht etwa nur durch äußere Zwecke, sondern viel­
mehr durch ihr eigenes Sein bestimmt als Mächtigkeit des existierenden Menschen, 
der seinen Daseinszweck nicht geschaffen hat. Verstand und Willen sind Qualitä­
ten des Menschen. Wir müssen, d.h. wir sind gezwungen, sie anzunehmen, wie sie 
sind. Sie haben nun einmal einen ihnen immanenten Zweck, ihre vorgegebene 
Funktion. 

Wir können rein theoretisch, sagen wir es besser: idealistisch, den Begriff der Frei­
heit aus ihrem realen Kontext „herausdenken", wie ähnlich der Wirtschaftsfheo-
retiker das Wirtschaftliche als solches modelliert, sich aber dabei darüber Rechen­
schaft gibt, daß er nicht etwa einem Mythos des Wirtschaftlichen verfallen darf, 
wenn er praktische Wirtschaftspolitik betreiben will. Es scheint nicht sehr logisch 
zu sein, wenn man die Moralität als unbedingte Freiheit definiert und dann auf 
gesellschaftlicher Ebene den Menschen verpflichtet, sich zu integrieren, unter 
Umständen sogar gegen das Gleichheitsprinzip aus Pflicht zur Selbstaufopferung 
für das Gemeinwohl bereit zu sein. J. Schwartländer nennt die sozialen Menschen­
rechte „sittlich-institutionelle Rechte"; ein trefflicher Ausdruck für das, was für ein 
humanes Dasein wesentlich ist. Da sind wir also bei der Einbettung der Freiheit in 
eine vorgegebene Ordnung, wobei unter „Einbettung" nicht nur der Bezug zu einer 
äußeren Umwelt verstanden werden darf, ansonsten wir vom sozialen Wesen des 
Menschen, der gegenüber die Freiheit nur ein Instrument ist, nicht sprechen 
könnten. Der Praktiker wird sich um diese spekulativen Nuancen wenig kümmern, 
ob nun die Eingrenzung durch eine ontische Zweckordnung zum Wesen der Sitt-
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lichkeit oder zum Motivationshorizont oder zu irgendwie verstandenen sittlichen 
Institutionen gehört. Er steht unter dem Druck derer, die ihre Ansprüche an die 
Gesellschaft um der Menschenrechte willen stellen. 

Ohne allen Einfluß auf die Praxis ist diese Verschiedenheit in den Nuancen aller­
dings nicht. Die von den Modernen von Kant her interpretierte Freiheitsidee läßt 
keinen Raum für eine sittlich legitimierte, über den individuellen Freiheiten stehen­
de Autorität. Die Einsicht, daß eine Autorität für die Aufrechterhaltung der Ord­
nung und dementsprechend der bürgerliche Gehorsam notwendig sind, ist eine 
Erkenntnis von Kausalzusammenhängen. Reine Naturzwänge können aber noch 
keine sittliche Bewandtnis vermitteln. Allerdings reicht auch die Einbindung der 
Freiheit in eine im Wesen des Menschen gelegene Zweckordnung allein nicht aus, 
Autorität und Unterordnung sittlich zu legitimieren. Ohne den Gedanken an einen 
Schöpfer der im Wesen des Menschen implizierten existenziellen Zwecke sind 
Autorität und Unterordnung bloße Zweckeinrichtungen. 

Thomas von Aquin und die Menschenrechte 

In mehreren Beiträgen wird versucht, Thomas von Aquin für die moderne Freiheits­
idee zu gewinnen, das heißt rückschauend bereits bei Thomas Anklänge an das 
Kantsche Freiheitsverständnis zu finden. Es wird darauf hingewiesen, daß Thomas 
von Aquin das Naturrecht und überhaupt die Ethik als eine Ordnung der Vernunft 
verstand. Das stimmt. Nach Thomas ist die praktische Vernunft das Organ, das den 
Befehl zu handeln gibt. Sie ist Sitz der sittlichen Verantwortung, nicht die ontische 
Ordnung als solche. Es ist aber nicht ausreichend untersucht worden, warum 
Thomas von einem irrenden Gewissen sprechen kann. E. Heintel hat diesen Punkt, 
allerdings nicht im Zusammenhang mit Thomas, angerührt, wenn er, worauf bereits 
hingewiesen wurde, erklärt, es gebe kein Wissen des Gewissens in der Distanz 
einer theoretischen Aussage über das Gewissen (233). Das bonum, das Objekt der 
Verantwortung, d.h. des Gewissens, ist, stammt bei Thomas aus der Kausal-, d.h. 
ontischen Ordnung. Die praktische Vernunft verfolgt zwar ihren eigenen Prozeß. 
Ihr erstes Objekt ist aber mit der theoretischen Vernunft verbunden. Darum kann 
seiner Ansicht nach das Gewissen naturhaft gegen eine der ontischen Wahrheit 
widerstrebende Entscheidung reagieren in der Form einer Verurteilung. Daß das 
Gewissen irren kann, ohne seinen integren Charakter zu verlieren, hängt mit der 
Verschränkung der praktischen Vernunft mit der theoretischen zusammen. Es ist 
gewiß richtig, was P. Engelhardt sagt, daß die Auffassung von Naturrecht bei 
Thomas „das Interesse an vernunftbegründeter Freiheit" zeigt (156). Das hat aber 
nichts mit dem Kantschen Freiheitsbegriff zu tun. Dennoch kennt Thomas Men­
schenrechte. Wenn P. Engelhardt sagt, „aus dem vollen und dem Teilsinn des 
bonum commune ergeben sich bei Thomas keine Menschenrechte, sondern Herr­
scherpflichten" (159), dann widerspricht dies ganz und gar dem Begriff des bonum 
commune bei Thomas. Dieser Begriff ist analoger Natur, wie Santiago Ramirez, 
der sowohl hinsichtlich der Kenntnis der vorthomasischen Philosophie und Theo­
logie wie auch der spekulativen Erfassung thomasischen Denkens überragendste 
r/joma^kommentator aller Jahrhunderte, dargestellt hat. Die Person mit allen ihr 
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von Natur eingegebenen Zwecken gehört zum bonum commune. Darum kann 
Thomas (S. Theol. I-II 90,3) sagen: „Auf das Gemeinwohl hinzuordnen ist ent­
weder Aufgabe der gesamten Vielheit oder dessen, der die Anliegen der Vielheit 
vertritt". Die Autorität hat die existentiellen Zwecke der Person zu respektieren. 
Richtig allerdings ist, daß Thomas dem Urteil der vielen hinsichtlich des bonum 
commune kein großes Vertrauen entgegengebracht hat. Ihm war auch der Miß­
brauch der Gewalt, wie wir ihn aus der Geschichte und unserer Erfahrung kennen, 
weniger oder nicht bekannt. Das Volk als mündiger Politiker war noch keine 
Denkmögl ichkeit. 

Dennoch läßt sich von der Naturrechtslehre des Thomas von Aquin eine Linie zu 
der modernen Freiheitsidee ziehen, aber nicht auf dem Weg über die deutsche 
Philosophie. Bei Thomas spielt die sachbezogene, d.h. ontisch ausgerichtete prak­
tische Vernunft die entscheidende Rolle in der Findung des konkreten Naturrechts, 
d.h. der Natur der Sache. Das instruktivste Beispiel hierfür ist die Normenlogik, die 
er bezüglich des privaten Eigentums verfolgt. Zum Naturrecht (im Sinn von primä­
rem Naturrecht) gehört das universale Prinzip, daß alle Güter allen Menschen 
nutzbar zu machen sind. Dies hat nichts mit einer „eigentumslosen Ordnung" zu 
tun, wie sich K.-W. Merks (183) ausdrückt. Es handelt sich nicht um eine eigen­
tumslose Gesellschaft, wie sie etwa für das Paradies gültig sein konnte. Das Prinzip 
ist rein normativ zu fassen, wobei die Frage, ob Gemeineigentum oder Privat­
eigentum, noch nicht angerührt ist. Bei dieser Frage geht es um das Recht der 
Disposition der irdischen Güter. Und hier nimmt Thomas eine empirische Fest­
stellung zur Kenntnis, der er universale Gültigkeit zuerkennt: die Neigung des 
Menschen, besser sein Eigenwohl als das Gemeinwohl zu verwalten. So kommt er 
zum Schluß, daß das Recht auf Privateigentum (natürlich mit der Auflage, daß 
dieses dem Nutzen der Allgemeinheit dient) naturrechtlich legitimiert ist. Das 
Ergebnis ist ein vernünftiger Schluß. Darum nennt er die privatrechtliche Eigen­
tumsordnung eine „adinventio rationis humanae", eine Findung der menschlichen 
Vernunft. Ahnlich würde Thomas heute verfahren. Er würde die nicht rückgängig 
zu machende weltanschauliche Zerrissenheit, den Mißbrauch der politischen 
Gewalt, die unausweichliche Gefahr für die menschliche Person, ihren Lebens- und 
Heilsweg verbaut zu sehen, feststellen. Er würde seinen Gedanken, auf den P. 
Engelhardt (159) hinweist, daß die Friedensordnung und die Bedingungen ihrer 
Sicherung „zweitrangig und gleichsam werkzeuglich" seien, in den Vordergrund 
schieben und um der Realisierung seines erst-naturrechtlichen Prinzips der staat­
lichen Ordnung, nämlich des Gemeinwohls, willen zur praktischen Grundregel 
erklären. Das ist ein ganz anderer normenlogischer Prozeß zur modernen Frei­
heitsidee als der der Kantschen Freiheitsphilosophie. Der Versuch, Thomas und 
Kant auf einen Nenner zu bringen, ist darum nutzlos. Zum Glück befindet sich in 
dem Sammelwerk der Aufsatz von E. Heintel, der als einziger den neuralgischen 
Punkt der Diskussion über die philosophische Begründung der modernen Freiheits­
idee eindeutig und klar herausgearbeitet hat. 

Quelle 3: Archiv fiir Rechts- und Sozialphilosophie 70 (1984) 1-8. 
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Neopluralismus und Naturrecht 

Pluralismus und Neopluralismus 
Der Naturrechtslehre wird allgemein vorgeworfen, sie befürworte die Ideologie, sie 
sei darum für die wertpluralistische Gesellschaft ungeeignet, ihr sogar feindlich. 
Dagegen stellt Joachim Detjen* in sorgfältiger Analyse die These, daß die klas­
sische Naturrechtslehre des Thomas von Aquin die einzig schlüssige und konsisten­
te philosophische Normenbegründung des Pluralismus biete. Im Zentrum steht na­
turgemäß die Frage, welcher politischen Philosophie es gelingt, eine echte Gemein­
wohlkonzeption zu bieten, die den Wertpluralismus zuläßt. Das ist ein anspruchs­
volles Unternehmen. Der Verf. macht sich die Aufgabe nicht leicht. Sein umfas­
sendes Werk von 728 Seiten ist eine Doktor-Dissertation, eingereicht an der Philo­
sophischen Fakultät der Universität Hamburg. Wenn man diesen Tatbestand nicht 
durch das Vorwort des Verf. und seines Lehrers, Prof. Wilfried Steffani erfahren 
würde, möchte man es eher als eine mustergültige Habilitationsschrift ausmachen. 

Der Verf. wurde zur Frage angeregt durch das Studium der Schriften von Ernst 
Fraenkel, dessen Schüler übrigens Winfried Steffani ist. E. Fraenkel hat erklärt: 
„Nur wenn Deutschland die Notwendigkeit und Wirksamkeit eines Naturrechts zu 
bejahen bereit ist, hat es den inneren Anschluß an die westlichen Demokratien 
endgültig vollzogen." (Deutschland und die westlichen Demokratien, 5. Aufl., 
Stuttgart 1973, 46) Das ist ein programmatisches Wort, das zugleich die Frage her­
aufbeschwört, welche Naturrechtstheorie hier eigentlich angesprochen sein mag. 
Diese Frage hat offenbar auch W. Steffani bewegt. In seinem Geleitwort gesteht er, 
daß er bisher keine Antwort auf diese verwickelte Frage hatte, daß er seinem 
Schüler dankbar sei, für Aufklärung gesorgt zu haben. Dieses anerkennenswerte 
Geständnis eines Professors gegenüber seinem Studenten ehrt nicht nur den Schü­
ler, sondern auch und vor allem seinen Lehrer. 

Warum im Titel des Buches Neopluralismus und nicht einfach Pluralismus steht, 
erklärt der Verf. näher erst auf den Seiten 430 ff. und 442 ff. Der einfache 
Pluralismus, von Otto von Gierke vorbereitet, hat zum zentralen Objekt „die Ab­
wehr überzogener Souveränitäts- und Loyalitätsansprüche eines als autoritär und 
bürokratisch empfundenen Obrigkeitsstaates" (430). Der Begründer der modernen 
amerikanischen Pluralismustheorie F. Bentley und die frühen englischen Plurali-
sten John Neville Figgis, Frederic Maitland, Ernest Barker, Harold J. Laski und 
Alexander D. Lindsay haben den Gedanken v. Gierkes weiter ausgebaut (430). Die 
von E. Fraenkel begründete Neopluralismustheorie zentriert sich auf „die Werte 
der abendländischen Kultur, wobei das Naturrecht einen zentralen Stellenwert ein­
nimmt" (442). Fraenkel hat festgestellt, daß England weder die Souveränitäts­
theorie Bodins rezipiert, noch Rousseaus Demokratieabsolutismus jemals ernstge­
nommen hat. Es habe vielmehr an dem aus dem Mittelalter überkommenen 
Common Law festgehalten und die mittelalterliche Institution eines die Interessen 
des Landes repräsentierenden Parlamentes nicht zugunsten einer absolutistischen 
Monarchie aufgegeben (431). Fraenkel entdeckt hier die Übernahme alter natur-
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rechtlicher Ordnungsprinzipien. Deutlich ist bei J.N. Figgis die Verwandtschaft mit 
Thomas von Aquin feststellbar (431, FN 10). Die Idee dieser naturrechtlichen 
Prinzipien zu entwickeln und als Grundlage des Pluralismus herauszuarbeiten, 
erkannte Fraenkel als Aufgabe der Begründung des Pluralismus, deren Ergebnis 
eben der „Neopluralismus" ist. Was aber hat E. Fraenkel unter Naturrecht verstan­
den? Kam er dazu, es genau zu definieren? 

Fraenkels Naturrechtskonzeption 

Detjen bedauert, daß Fraenkel dem thomistischen Naturrecht nicht näher nachge­
gangen ist. Er will darum diese Lücke füllen. Entscheidend ist hierbei die Kon­
zeption des Gemeinwohls und vor allem ihre erkenntnistheoretische Grundlage. 
Darum bemüht sich der Verf., indem er zugleich die verschiedenen modernen und 
modernsten Versuche, die normative Begründung einer pluralistischen Gesellschaft 
zu geben, untersucht. 

Bevor Detjen die positiven Stellungnahmen zum Pluralismus bespricht, geht er auf 
die verschiedenen antipluralistischen Theorien ein (politischer Existentialismus, 
moderner Machiavellismus, demokratischer Absolutismus, individualisierender Hi­
storismus, säkularisierter Cäsaropapismus, eschatologischer Messianismus 237-
356), dann aber auch auf die an sich pluralismusoffenen Theorien, die aber die 
Wertgrundlage verkennen (Neukantianismus, Pragmatismus, Behavioralismus 356-
429). Der Verf. begnügt sich nicht mit einer allgemeinen Charakterisierung dieser 
verschiedenen Richtungen, er beweist vielmehr eine eingehende Kenntnis der ein­
zelnen Repräsentanten. Doch sei hier auf die Darstellung dieser an sich interes­
santen und lesenswerten Teile des Buches verzichtet. Von größerem Interesse ist 
der spekulative mit „Politisch-philosophische Fundierung" überschriebene Teil 
(465-649), zusammen mit den im gesamten Buch zerstreut geäußerten Bemer­
kungen über das rechte Verständnis von Naturrecht. 

Eine entscheidende Rolle spielt im Naturrecht, wie gesagt, die Frage nach der 
vorrangigen Bedeutung des Gemeinwohls. Fraenkel hat, wie Detjen ausführt, 
diesen grundlegenden Faktor im Naturrecht erkannt. Er spricht von der jeglichem 
politischen Regelmechanismus vorausgehenden „regulativen Idee", die dem „Gel­
tungsbegriff' H. Hellers entspricht, der „eine in keiner historischen Wirklichkeit je 
zu realisierende geistige Unbedingtheit ausdrückt, folglich mit keinem Seienden 
sich jemals deckt", wobei unter dem „Seienden" von Heller das empirische Sein 
verstanden wird (98, und daselbst, FN 196). Den Zugang zu der allen politischen 
Entscheidungen vorgeordneten Gemeinwohlnorm hat Fraenkel, wahrscheinlich 
mehr als es Detjen zum Ausdruck bringt, seiner Herkunft vom Marxismus zu ver­
danken. Doch hat Fraenkel mit seiner Pluralismusidee den Marxismus gründlich 
überwunden. Gegenüber der Gemeinwohlidee, wie sie durch das Naturrecht nahe­
gelegt wird, zeigt er im Hinblick auf ihre wenig praktische Ausformung einige 
Skepsis. Aus der marxistischen Lebensperiode ist ihm die Abneigung gegen „ab­
strakte Theoriebildungen" geblieben (vgl. 190 f.). Diese Reserve wurde nun noch 
bestärkt durch die grundsätzliche Hinwendung zum Pluralismus. Nach ihm kommt 
man zur Definition des Gemeinwohls mehr auf einem negativen, „aposterio-
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